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1. Einleitung

1.1 Grundlagen

Die &ffentliche Mitwirkung zur Umzonung und Bebauungsplan Stdiareal fand vom 17.
September bis zum 31. Oktober 2025 statt. Wahrend dieses Zeitfraumes wurde der Bevélkerung
sowie interessierten Kreisen und Parteien die Gelegenheit gegeben, sich zu den
Planungsunterlagen zu dussern.

Ziel der Mitwirkung war es, Hinweise, Anregungen und Bedenken der Hofderer Bevdlkerung
frOhzeitig zu erfassen, um diese in die weitere Planung einzubeziehen.

Der vorliegende Mitwirkungsbericht dokumentiert die eingegangenen Rickmeldungen, fasst
die wesentlichen Anliegen thematisch zusammen und zeigt auf, wie diese im weiteren
Planungsprozess bertcksichtigt wurden bzw. aus welchen Grinden eine Berucksichtigung
nicht erfolgen konnte. Der Bericht dient der Transparenz des Verfahrens und der
Nachvollziehbarkeit der planerischen Entscheidungen.

1.2 Gegenstand der Mitwirkung

Im Rahmen der Mitwirkung wurden verschiedene Planungsunterlagen zur Einsichtnahme und
Ruckmeldung bereitgestellt. Dabei wird zwischen rechtlich verbindlichen sowie wegleitenden
und orientierenden Planungsunterlagen unterschieden.

Rechtlich verbindliche Planungsunterlagen

Umzonung

=  Ergdnzungen Bau- und Zonenreglement vom 16.06.2025
= Teildnderungen Zonenplan vom 16.06.2025

Bebauungsplan Stdiareal

= Sonderbauvorschriften vom 26.06.2025
= Situationsplan vom 26.06.2025

Wegleitende und orientierende Planungsunterlagen

=  Masterplan SUdi vom April 2025

= Planungsbericht Umzonung und Bebauungsplan vom 10.09.2025
= Richtprojekt Freiraum vom 16.06.2025

= Steckbriefe Baubereiche vom 10.09.2025

= Technische Schnitte mit Hdhenkoten vom 11.06.2025

= Mobilitédtskonzept und Verkehrsgutachten vom 20.06.2025

= Umweltnotiz vom 26.06.2025

= Erschliessungsrichtplan vom 16.06.2025

Mitwirkungsverfahren

Erstmalig erfolgte die 6ffentliche Mitwirkung digital Uber das digitale Mitwirkungsportal der
Gemeinde Hochdorf. Im Zeitraum vom 17. September bis zum 31. Oktober 2025 konnten dort
die Rickmeldungen erfasst werden. Alternativ konnten die RUckmeldungen auch per Post
eingereicht werden. Zudem wurden persénliche Sprechstunden mit Vertretungen der
Planteam S AG und dem Team SUdi angeboten, welche von 8 Personen und Parteien genutzt
wurden.
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Mitwirkung Entwicklung Stdiareal

Abbildung: Ansicht
Mitwirkungstool
www.mitwirken-
hochdorf.ch
September 2025

1.3 Wirdigung
Die
eingebrachten

Umzonung und Bebauungsplan Umfrage Hochhduser Stdiareal rund 400
Sudiareal RUckmeldungen

Herzlich willkommen auf dem neuen E- und Frogen
Herzlich willkommen auf dem neuen E- Mitwirkungsportal der Gemeinde Hochdorf.

unterstreichen
Mitwirkungsportal der Gemeinde Hochdorf.

das grosse
Sie befinden sich im Mitwirkungsbereich Engoge ment
Sie befinden sich im Mitwirkungsbereich Umfrage zu den Hochhdusern im Stdiareal. und Interesse
Umzonung und Bebauungsplan Stdiareal. Dies ist ein Teil der Mitwirkung, bestehend
Dies ist ein Teil der Mitwirkung, bestehend aus: der Hofderer

aus: Bevolkerung an
: = Umzonung und Bebauungsplan

« Umzonung und Bebauungsplan Sudiaredal... der EleVt/lCldUng
Sudiareal... des SUdiareals.

Wir danken allen
Teilnehmenden,
Parteien und
Interessengruppen herzlich fUr die aktive Mitwirkung und die intensive Auseinandersetzung mit
der Vorlage. So entsteht eine gemeinsame Planung, von Hofdere fUr Hofdere.

= Rund die Halfte der RUckmeldungen konnten ganz oder teilweise berUcksichtigt
werden.

= Rund ein Drittel der RUckmeldungen wurde zur Kenntnis genommen.

=  Weniger als ein FUnftel der RGckmeldungen konnte nicht berUcksichtigt werden.

= Einzelne RUckmeldungen lagen ausserhall des Planungsverfahrens.

Der Mitwirkungsbericht wurde der Raumplanungskommission und der Begleitkommission
Entwicklung Sudiareal im Februar 2026 vorberaten und vom Gemeinderat am 23. April 2026
beschlossen.

1.4 Methodik und Auswertung

Umzonung und Bebauungsplan - Auswertung der RUckmeldungen

Alle eingegangenen Rickmeldungen zur Umzonung und dem Bebauungsplan wurden
ausgewertet und thematisch zusammengefasst. RUckmeldungen von Privatpersonen wurden
aus Grunden des Datenschutzes anonymisiert wiedergegeben. Stellungnahmen von
politischen Parteien, Verbdnden oder Organisationen werden namentlich aufgefthrt, da
diese im Rahmen ihrer 6ffentlichen Funkfion am Verfahren teilgenommen haben.

Wiederkehrende oder inhaltlich gleichlautende Anliegen werden in einer Zeile
zusammengefasst dargestellt und gemeinsam beantwortet.

1.5 Hochhausumfrage und Zustimmungsmessung

Umfrage Hochhduser Sidiareal
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Im Rahmen einer Umfrage zu den geplanten Hochhdusern konnte sich die Bevdlkerung zur
raumlichen Wirkung, Prinzipien und Gestaltung der Hochhduser dussern. Ziel dieser Umfrage
war es, die Rolle der Hochhduser fur das SUdiareal, fUr Hochdorf und fur die Region mit der

Bevolkerung zu besprechen.

Die offentliche Grundstimmung bezUglich der Wirkung des Areals und insbesondere der
Hochhd&user soll als Inspiration fUr die Menschen dienen, die in der folgenden Projektphase an
der Planung der Hochhduser weiterarbeiten. Die Resultate dieser Umfrage dienen zudem als
Grundlage fUr die qualitatssichernden Verfahren der Hochhduser. Sie sollen den kinftigen
Investoren und Planerinnen helfen, ein Gebdude passend fir Hochdorf und die Region zu
entwickeln. Im Rahmen eines Konkurrenzverfahrens wird die genaue Gestaltung und
Architektur das Hauptthema sein.

Zustimmungsmessung

Im Rahmen der E-Mitwirkung wurde zu den rechtlich verbindlichen Planungsunterlagen der
Umzonung und dem Bebauungsplan eine Zustimmungsmessung durchgefihrt.

Die Resultate der Zustimmungsmessung wurden von einem kleinen Teil der Teilnehmenden
ausgefullt. Die Ergebnisse sind daher nicht représentativ und erlauben keine RUckschlUsse auf
eine Mehrheitsmeinung der Bevolkerung. Zur Schaffung von Transparenz wurden die Resultate
dennoch dokumentiert und als punktuelles Stimmungsbild der antwortenden Personen
verstanden. Sie dienen der ergdnzenden Einordnung der RUckmeldungen, bilden jedoch
keine eigenstdndige Entscheidungsgrundlage fUr die planerische Abwagung.
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2.1 Erganzung Bau- und Zonenreglement

Art. 14 Grundmasse Bauzonen

L
Gemeinde Hochdorf
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156310 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Die Erg&nzung von Art. 14 in der vorgeschlagenen Form ist zu
hinterfragen. Sie 6ffnet den Weg fUr eine stadtisch gepragte
Uberbauung, die weder ortsvertraglich noch verkehrlich
bewdltigbar scheint.

Begrindung

Die vorgesehene Ergénzung von Art. 14 stellt einen zentralen
Hebel dar, um die baulichen Grundmasse im SUdiareal
erheblich zu erweitern. Damit wird regulatorisch die Grundlage
geschaffen, eine stadtisch geprégte GrossUberbauung
zuzulassen.

Kritische Punkte:
Massstab und Charakter

Durch die neuen Bestimmungen werden H6hen, Dichten und
Ausnutzungsreserven nach oben verschoben. Dies steht im
klaren Widerspruch zum bisher lGndlich gepragten Charakter
Hochdorfs. Anstatt die Massstablichkeit am Ort auszurichten,
wird der Weg fUr eine stadtische Verdichtung gedffnet, die
das Erscheinungsbild der Gemeinde nachhaltig verédndert.

Verkehrliche Uberlastung

Beurteilung

Die Ergdnzung im BZR Art. 14 ist die Grundlage fUr die
Umsetzung des Masterplans SUdi. Aufbauend auf den
Anderungen im BZR wird zudem ein Bebauungsplan
erarbeitet. Die planungsrechtliche Umsetzung ist das Ergebnis
eines mehrjéhrigen qualitativen und partizipativen Verfahrens.
Nach der ersten 6ffentlichen Mitwirkung 2022 wurde eine
Testplanung mit drei interdisziplindren Planungsteams
durchgefuhrt. Die Testplanung wurde Ende 2023
abgeschlossen und bildete die Basis fUr die weitere
Entwicklung des Areals. Das Planungsteam um Salewski Nater
Kretz und Bryum hat dabei den Uberzeugendsten
stadtebaulichen Entwurf fUr das SGdiareal entwickelt und
wurde fUr die anstehende Synthesephase zur Uberarbeitung
des Entwurfs beauftragt. In einem ndchsten Schritt wurden
insbesondere die stddtebauliche Grund-disposition geklart,
der Bestand auf Weiterverwendung geprUft, die
6konomischen Ziele definiert und verifiziert sowie das
sozialrGumliche Potenzial eruiert. Daran anschliessend wurde
auf Basis des stadtebaulichen Grundrasters, der freirdumlichen
Figur und des Verkehrskonzepts der nun vorliegende
Masterplan erarbeitet. Dieser Masterplan bildet die Grundlage
fur die anstehende Sondernutzungsplanung, die sowohl eine
Umzonung als auch einen Bebauungsplan umfassen wird.
Damit ist die angedachte Entwicklung stddtebaulich und
verkehrlich auf den Ort direkt am Bahnhof Hochdorf

23. April 2026
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Die Anpassung von Art. 14 erfolgt, ohne dass die bestehende
“Uberlastung” der Hauptverkehrsachse realistisch
berUcksichtigt wird. Eine solche Grundlage verfestigt ein
Bauvolumen, das verkehrlich nicht tragbar scheint.

Instrumentalisierung statt Schutzfunktion

Anstatt den Zweck des Bau- und Zonenreglements — die
Sicherung einer ortsvertraglichen Entwicklung -
wahrzunehmen, wird Art. 14 hier instrumentalisiert, um ein
einzelnes Grossprojekt planungsrechtlich abzusichern. Damit
verliert das Reglement seine Schutzfunktion fUr die
Gemeindeentwicklung.

abgestimmt. Der Gemeinderat hdlt sich bei der Entwicklung
an die mit der Bevolkerung erarbeiteten Vision und die
Resultate aus den sehr gut besuchten Mitwirkungen, welche
das stadtebauliche Konzept Uberaus deutlich befurwortet
haben.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

161188 SVP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
lit. g ist zu Streichen

Begrindung

Diese “Kann-Bestimmung” betreffen Erhbhung
Uberbauungsziffer der ist dusserst vage. Es misste definiert
werden, wer das kann. Ist es der Gemeinderat oder das Volk.
Eigentlich muUsste es das Volk sein, dann ist die Bestimmung
unndtig. Wenn es der Gemeinderat sein soll, sind wir gegen
diese Kompetenzdelegation ohne konkrete Kriterien.

Beurteilung

Solche Bestimmungen sind Ublich und im BZR bereits heute in
Anwendung (z.B. Art. 14 Fusszeile b). Bei der Entwicklung dieser
Parzellen wird eine hohe Qualitét sichergestellt. Diese hohe
Qualitat bzw. die Kriterien, um diese UZ in Anspruch nehmen zu
kénnen, werden im Konkurrenzverfahren definiert. Die
DurchfUhrung eines Konkurrenzverfahrens ist verbindlich
festgelegt (Art. 15b Ziff. 2 BZRneu). Im Nachgang werden die
Qualitéten in einem Gestaltungsplan verbindlich festgehalten.
Diese maximal zuldssige UZ wurde gestiUtzt auf den Bestand
und die angedachte Dichte gemdass Masterplan festgelegt.
Der Masterplan wird dabei insb. fUr die QualitGten des
Freiraums und des Stadtebaus ein wichtiges raumplanerisches
Instrument darstellen. Im Planungsbericht wird in Ziff. 5.2
Zentrumszone 2 SUdi entsprechend darauf verwiesen, dass sich
Gestaltungsplé&ne an den Vorgaben des Masterplans
orientieren.

Bericksichtigung

23. April 2026
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wird nicht berUcksichtigt

162454 (1) Privatperson

, (2)

162463 Gwdarb/Privatper
son

Antrag / Bemerkung
(1)

Zentrumszone 2 SUdi: auf den Fachbeirat soll verzichtet
werden

(2)
Kein Fachbeirat fUr Zentrumszone 2 SUdi

Begrindung
(1)

Vereinfachung der Bauverfahren.

Die gqualitative Ausarbeitung der Wohnprojekte liegt beim
Projektarchitekten, dem Bauherrn und der Bauverwaltung.

Die Rahmenbedingungen sind aufgrund der Nutzungsordnung
und allen wegleitenden Dokumenten (BNO,
Sonderbauvorschrift, Masterplan etc.) ausreichend detailliert.

(2)
Vereinfachung der Bauverfahren.

Die gqualitative Ausarbeitung der Wohnprojekte liegt beim
Projektarchitekten, dem Bauherrn und der Bauverwaltung.

Die Rahmenbedingungen sind aufgrund der Nutzungsordnung
und allen wegleitenden Dokumenten (BNO,
Sonderbauvorschrift, Masterplan etfc.) ausreichend detailliert

Beurteilung

Die Entwicklung im Sudiareal soll eine qualitative
Ortsentwicklung sicherstellen. Die mit der Bevélkerung
erarbeitete Vision gibt dies entsprechend vor und der
Masterplan definiert die Qualitétssicherung, welche nunim
BZR umgesetzt wird.

FUr die Zentrumszone 2 SUdi wurde bis anhin im Rahmen der
Testplanung und im Masterplan erst die stédtebauliche Dichte
in der Testplanung und im Masterplan abgewogen. Eine
weitere Vertiefung liegt noch nicht vor (z.B. keine Baufelder,
kein detailliertes Nutzungskonzept, kein Freiraumkonzept, wie
dies im Bebauungsplan der Fall ist). Eine geordnete Bebauung
kann durch Gestaltungspldne sichergestellt werden.
Teilgestaltungspléne sind zuldssig, womit eine Unterteilung des
Areals ermdglicht wird. Der Beizug des Fachbeirats und
Konkurrenzverfahren ermdéglichen es, eine hohe
stadtebauliche, freirbumliche und architektonische Qualitat
bei Neubauten und Entwicklungen im Bestand sicherzustellen.
Die vergleichsweise hohe Dichte erfordert ein besonderes
Mass an Qualitat. Die Umzonung I&sst fUr die Zukunft somit die
notige Offenheit und sichert gleichzeitig die Transformation
von einer reinen Arbeitszone in eine gemischte Zone.
Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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162448 Die Mitte
Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Im BZR und Bebauungsplan missen aus unserer Sicht klare und
starre Vorgaben fur eine ,,zwingende und ausnahmslose
publikumsorientierte Erdgeschossnutzung” analog Regelungen
in der Stadt Luzern, Sursee und anderen Gemeinden gemacht
werden. Diese Vorgabe ist auf die entsprechenden Linien rund
um den SUdiplatz und Industriegasse zu beschrénken.

Begrindung

Wir sind der Uberzeugung, dass die reine Bericksichtigung der
geplanten, konzeptionellen EG-Nutzung bei der Vergabe /
Verkauf der Baufelder und/oder in den Steckbriefen nicht
ausreicht (zur rechtlichen Verbindlichkeit der Steckbriefe siehe
unten).

Beurteilung

FUr die Gebdude BNT1, BN2, BN3 und G21 um den SUdiplatz ist
dies im Bebauungsplan vorgesehen (vgl. SBV Art. 7 Abs. 3).
Publikumsorientierte Nutzungen sind in den im Situationsplan
1:1'000 bezeichneten Bereichen im Erdgeschoss zwingend und
im Situationsplan verbindlich festgehalten.

Es wurde bewusst nur um den SUdiplatz eine Verpflichtung zu
einer publikumsorientierten Nutzung im EG eingefUhrt, umin
der nérdlichen Gasse den Spielraum offenzulassen und auf die
Nachfrage dynamisch reagieren zu kénnen. In den
Baufeldsteckbriefen sind Orte definiert, an welchen es
wUlnschenswert ist, in Zukunft publikumsorientierte Nutzungen
anzusiedeln, dies hdngt jedoch auch mit der Entwicklung im
Norden (Cherziareal) zusammen und der Entwicklungsrichtung
SUd-Nord/West. Aufgrund der Bestandesgebdude kann man
teils gewisse rdumliche Ergdnzungen (Nebennutzungen) nicht
ideal umsetzen (nicht Uberall schwellenfrei). Es braucht eine
Abwd&gung der einzelnen Standorte im weiteren
Planungsprozess, auch bezogen auf die Ubergeordnete
Gemeindeentwicklung (Siedlungsleitbild).

Beim G40 (Hochhaus) wird gestUtzt auf die Erkenntnisse aus
der Machbarkeit eine Ergé&nzung der EG-Pflicht in der Ecke am
Sudiplatz im Bebauungsplan integriert.

Bericksichtigung
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wird teilweise berlcksichtigt

163666 Die Mitte Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Erhalt bestehende Bauten und Anlagen Besten Dank fur die RGckmeldung.
6280 Hochdorf . BerUcksichtigung
Begrundung wird zur Kenntnis genommen

Die Mitte spricht sich dafUr aus, dass die Identitat sowonhl
"aussen” als auch "innen" erhalten bleiben soll. Somit ist die
Formulierung so in Ordnung.

160139 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt die in Art. 15a formulierten Ziele Abs. 4 regelf auf Ebene BZR den Erhalt stufengerecht, die
zur Schaffung eines autoarmen, urbanen Quartiers mit hoher Details werden im Bebauungsplan geregelt. Die

Ergé&nzungsvorschlége zur klimaangepassten,
ressourcenschonenden und sozial durchmischten Ausrichtung
entsprechen dem Masterplan und werden in den Artikel 15a

Aufenthaltsqualitét.

Wir beantragen, den Zweckartikel um den Aspekt der
nachhaltigen und klimaangepassten Entwicklung zu ergénzen Abs. 1 BZR neu integriert.
und den Erhalt bestehender Bauten klarer zu formulieren. Beriicksichtigung

Erg@nzungsvorschlag: wird teilweise bericksichtigt

....unter besonderer Beachtung einer kimaangepassten,
ressourcenschonenden und sozial durchmischten
Entwicklung.*

»Bestehende ortsbildpradgende Bauten sind prioritér zu
erhalten; ein RUckbau ist nur zuldssig, wenn eine
Weiternutzung aus zwingenden technischen Grinden nicht
maoglich ist."

Begrindung
Die GLP Hochdorf befurwortet die angestrebte Verdichtung.
Damit sie nachhaltig umgesetzt werden kann, sollen
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Nachhaltigkeit und Bestandserhalt ausdricklich als
verbindliche Ziele im Reglement verankert werden.

161189 SVP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Hochdorf Abs. 2: Teilbebauungspldne sind nicht zuldssig Mit der Zonenplananpassung wird auch der Bebauungsplan
. fOr die SOdi Zentrumszone 1 erarbeitet. Dabei handelt es sich
Begrundung nur um einen Bebauungsplan. Deshalb ist eine solche
Ansonsten mUsste jedes Mal eine Abstimmung stattfinden und  Festlegung nicht notwendig.
die Bevolkerung hat keinen Uberblick Bericksichtigung
wird nicht berUcksichtigt
162136 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Das Datum des Masterplan ist zu aktualisieren wird angepasst.
. BerUcksichtigung
Begrundung wird berUcksichtigt
Es gibt mindestens eine neuere Fsg vom 8.4.25, wobei nicht
klar ist was gedndert wurde.
162151  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung

Absatz 4: Absatz streichen oder die relevanten Bauten
auffGhren und dabei aufzeigen was erhalten werden soll.

Begrindung

Es ist richtig aus dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft sollen
maoglichst alle bestehenden Gebdude erhalten bleiben. Im
Masterplan wird dies als Prinzip 1 aufgefGhrt obwohl in den
Offentlichkeitsanl@ssen dies nicht so gewlnscht wurde. Die
Planung richtete sich sehr stark an diesem Grundsatz aus,
wodurch Chancen vertan wurden.

Durch die gezielte Weiterentwicklung der Bestandsbauten
kann das industrielle Erbe der Gemeinde Hochdorf langfristig
bewahrt und gestérkt werden. Dies tragt wesentlich zur
Identitatsbildung und zur qualitativen Entwicklung des Areals
bei. In den Mitwirkungen zur Testplanung und zum Masterplan
wurde diese Haltung von der Bevdlkerung bestatigt.

Die Weiterentwicklung der bestehenden Gebdude stellt ein
zentrales Qualitdtsmerkmal des Masterplans Sudi und der
damit verbundenen rdumlichen Entwicklung dar. Der im BZR
und Bebauungsplan vorgesehene Bestandserhalt mit dem
Grundsatz des Erhalts und der Méglichkeit, bei
Unverhdltnismdassigkeit einen RUGckbau zu prufen, bildet einen

23. April 2026

Seite 12 von 183



Sudi
areal

L
Gemeinde Hochdorf
o mehr als ein zentrum

im Westen konnte der Bushub nicht optimal
angeordnet werden. Die Wege zwischen Bushub SW zu
NO sind lang

das BN4 wirde sich, angrenzend an den Sudiplatz als
eine gute Wohnlage anbieten. Das PH kénnte auch
unter dem G30 und der Siedereistrasse angeordnet
werden

eine gemeinsame Technikzentrale fUr eine effiziente
Wdrme- und Kdaltezentrale (evtl. auch Fernwdrme fir
die Nachbarschaft), fUr eine Elektrozentrale (ZEV), fir
Regenwassernutzung, etfc. fehlt und wird kaum in den
Bestandesbauten untergebracht werden kénnen.

maoglicher Vorschlag:

0

der Fussabdruck der oberirdischen Gebdude kann
gemdss Bebauungsplan erhalten bleiben

Das Calomilgebdude soll als Artefakte erhalten bleiben

Das G21 kann als BUro- und Wohngebdude erhalten
bleiben

Der Erhalt des BZ1 ist aus architektonischer Sicht
nachvollziehbar. Der Nutzen des BZ1 ist jedoch unklar.
Nur um eine Stahlbetonkonstruktion zu erhalten ist ein
ungenugendes Argument. Das BZ1 muss sinnvoll an das
G40 angeschlossen werden kdnnen, ansonsten ist es
zurUckzubauen. Bei Erhalt muss es umgebaut, beheizt
und unterhalten werden.

sorgfaltig erarbeiteten Mittelweg, der sowohl den Erhalt der
baulichen Substanz als auch die notwendige Flexibilitat fir
kunftige Umnutzungen oder allfallige Ersatzbauten
gewdhrleistet.

Eine Konkretisierung des Artikels im BZR ist nicht stufengerecht.
Der Bebauungsplan regelt den Bestandeserhalt und 1asst den
ndtigen Spielraum offen, um allféllige Neubauten im Umfang
der Baufelder zu erméglichen.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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[0 Das BZ2 kann evil. erhalten bleiben - die
Wirtschaftlichkeit

[1  G30 und G33 sind in der heutigen Form wenig attraktiv
und kaum erhaltenswert

162043 VAH /GrUne Antrag / Bemerkung Beurteilung
6283 Baldegg Ich finde den Art. 15a sehr gut, insbesondere die Beschreibung Besten Dank fr die RUckmeldung.
der Zentrumszone 1 $iidi als autoarmes, belebtes Quartier mit  Bericksichtigung
hoher Aufenthaltsqualitét und einer vielféltigen wird zur Kennfnis genommen
Nutzungsmischung unter BerUcksichtigung des industriellen
Erbes.

Begrindung

Diese Ausrichtung unterstitzt eine nachhaltige und
zukunftsorientierte Quartierentwicklung. Ein autoarmes
Zentrum fordert die Aufenthaltsqualitat und schafft mehr
Raum fur Fussgdngerinnen, Velofahrende und
Begegnungsorte. Gleichzeitig ermdglicht die Mischung von
Wohnen, Arbeiten und Freizeit ein lebendiges Quartier, das
auch ausserhalb der Arbeitszeiten belebt bleibt. Die
BerUcksichtigung des industriellen Erbes tragt dazu bei, die
Identitat des Ortes zu bewahren und einen erkennbaren
Bezug zur Geschichte des Areals herzustellen.

162691 (1) VAH /Grine Antrag / Bemerkung Beurteilung
6283 Baldegg (1) Die Weiterentwicklung der bestehenden Gebdude stellt ein
162044 (2) Privatperson zentrales Qualitdtsmerkmal des Masterplans SUdi und der
Bestehende Bauten und Anlagen, die gemdss dem damit verbundenen réumlichen Entwicklung dar. Der im BZR
Masterplan SUdi vom 25. Februar 2025 zur historischen Identitdt  und Bebauungsplan vorgesehene Bestandserhalt mit dem
des Quartiers beitragen, sind zu erhalten. Sie dUrfen unter Grundsatz des Erhalts und der Moglichkeit, bei

Unverhdltnismdassigkeit einen RUckbau zu prufen, bildet einen
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Wahrung ihres historischen Charakters erweitert oder sorgfaltig erarbeiteten Mittelweg, der sowohl den Erhalt der
umgenutzt werden. baulichen Substanz als auch die notwendige Flexibilitat fOr
kunftige Umnutzungen oder allfallige Ersatzbauten

(2) gewdhrleistet. Auf einen verbindlicheren Wortlaut wird

. . verzichtet, da im Rahmen der weiteren Entwicklung der nétige
4.Bestehende Bauten und Anlagen, die gemdass dem Spielraum einger&umt werden soll.
Masterplan SUdi vom 25. Februar 2025 zur historischen Identitat  ericksichtigung
des Quartiers beitragen, sind zu erhalten. Sie dUrfen unter wird nicht berUcksichtigt

Wahrung ihres historischen Charakters erweitert oder
umgenutzt werden.

Begrindung
(1)

Die Formulierung ,,soweit mdglich zu erhalten* ist zu
unverbindlich und I&sst zu viel Interpretationsspielraum. Diese
Bauten pragen die Identitat und Geschichte des Sudi-Areals
wesentlich. lhr Erhalt soll daher verpflichtend sein, um die
stddtebauliche und kulturelle Kontinuitat sicherzustellen und
das industrielle Erbe als Teil des Quartiercharakters zu
bewahren.

(2)

Die Formulierung ,,soweit méglich zu erhalten* ist zu
unverbindlich und I&sst zu viel Interpretationsspielraum.
Diese Bauten préagen die Identitét und Geschichte des SUdi-
Areals wesentlich. Ihr Erhalt soll daher verpflichtend sein, um
die sta@dtebauliche und kulturelle Kontinuitdt sicherzustellen
und das industrielle Erbe als Teil des Quartiercharakters zu
bewahren.
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162682 VAH /Grine
6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung

4 Bestehende Bauten und Anlagen, die gemdass dem
Masterplan SUdi vom 25. Februar 2025 zur historischen Identitat
des Quartiers beitragen, sind zu erhalten. Sie dirfen unter
Wahrung ihres historischen Charakters erweitert oder
umgenutzt werden

Begriindung

Die bestehende Formulierung ,,soweit mdglich zu erhalten* ist
zu vage und I&sst zu viel Interpretationsspielraum.

Die betreffenden Gebdude sind pradgende Elemente der
Identitdt und Geschichte des SUdi-Areals. Inr Erhalt sollite daher
verbindlich festgelegt werden, um die stddtebauliche und
kulturelle Kontinuitat zu wahren und das industrielle Erbe als
wesentlichen Bestandteil des Quartiercharakters zu sichern.

Beurteilung

Die Weiterentwicklung der bestehenden Gebdude stellt ein
zentrales Qualitdtsmerkmal des Masterplans Sudi und der
damit verbundenen réumlichen Entwicklung dar. Der im BZR
und Bebauungsplan vorgesehene Bestandserhalt mit dem
Grundsatz des Erhalts und der Mdglichkeit, bei
Unverhdltnismdassigkeit einen RUGckbau zu prufen, bildet einen
sorgfdltig erarbeiteten Mittelweg, der sowohl den Erhalt der
baulichen Substanz als auch die notwendige Flexibilitat fir
kUnftige Umnutzungen oder allfdllige Ersatzbauten
gewdhrleistet. Auf einen verbindlicheren Wortlaut wird
verzichtet, daim Rahmen der weiteren Entwicklung der nétige
Spielraum eingerdumt werden soll.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

162683 VAH /Grine
6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung

Die Gebdudehdhe ist dabei nicht von zentraler Bedeutung; im
Vordergrund steht vielmehr der Erhalt der bestehenden
Bausubstanz.

Begrindung

Die Gebdudehdhe spielt eine untergeordnete Rolle, da der
Fokus auf der Bewahrung der historischen und
architektonischen Substanz liegt. Durch den Erhalt der
bestehenden Bauten wird die st&dtebauliche Identitat des
Areals gewahrt und eine nachhaltige Nutzung der
vorhandenen Ressourcen gefordert. Dies trégt nicht nur zum
Schutz des kulturellen Erbes bei, sondern reduziert auch den
Okologischen Fussabdruck im Vergleich zu einem
vollst&ndigen Neubau.

Beurteilung

Die Abwdéagung des Bestandeserhalts wird im weiteren
Planungsprozess unter BerUcksichtigung der verschiedenen
Themen vorgenommen. Eine Geb&udehdhe muss im Rahmen
der Umzonung und des Bebauungsplans gestitzt auf die
Ubergeordneten Vorgaben vorgenommen werden.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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161754 Privatpersonen
(1)
162553
(2)

areal

Anitrag / Bemerkung

(1)Die Erschliessung der drei Grundsticke 940, 175 und 176 ist
aufzuzeigen: entweder erfolgt sie vom Westen Uber das
Grundstuck BN10 oder vom Osten Uber Grundstick 176.Das
GrundstUck BN 10 sollte Teil der Uberbauung entlang der
Sempachstrasse sein. Die Erschliessung westlich des
GrundstUckes BN 10 ist als Haupterschliessung fur die 4
GrundstUcke an der Sempachstasse vorzusehen.

Das Grundstick BN10 sollte planungsmdssig so behandelt
werden, dass es losgeldst vom Bebauungsplan SGdi zusammen
mit den GrundstUcken 940, 175 und 176 Uberbaut werden
kann.

AUf Art. 15b Abs 3 ist zu verzichten.

Auf den notwendigen Beizug eines Fachbeirates ist zu
verzichten.

(2)Parkierung Grundstucke Nr. 176/Nr. 175/Nr. 940

Begrindung

(1)Die Erschliessung der 3 genannten Grundstucke direkt in die
Kantonsstrasse durfte keine taugliche Erschliessung darstellen.
Da nérdlich der 3 GrundstUcke der Gewd&sserraum zu liegen
kommt, muss die Erschliessung fUr die 3 Grundstucke zwingend
Uber 176 oder das Sudigrundsticke BN10 erfolgen. Auf den

L
Gemeinde Hochdorf
e mehr als ein zentrum

Beurteilung

Es fand eine Besprechung mit den Grundeigentimern staft.
Eine Erschliessung der genannten Parzellen via den
Baubereich BN 10 ist moglich. Das wird im Bebauungsplan wie
folgt konkrefisiert: Der UG-Baubereich wird bis zur
Parzellengrenze von Grst. 940 vergrdssert, so dass eine
gemeinsame Einstellhalle mdglich ware. Eine koordinierte
Bebauung wird damit erméglicht. Das BN10 kann losgeldst von
anderen Baufeldern im Bebauungsplan bebaut werden. Die
Erschliessung Uber Grst. 176 ist heute Uber eine private
Dienstbarkeit sowie die bestehende Verkehrszone geregelt.
Die Verkehrszone wird im Zonenplan belassen.

Mit den EigentUmern werden weitere Gesprdche gefthrt.

Art. 15b Abs. 3 wird abgestimmt auf Art. 4 BZR als kann-
Bestimmung formuliert. Auf die Qualitétssicherung und den
Beizug des Fachbeirats soll gestUtzt auf die Empfehlung der
Raumplanungs- und Begleitkommission vorliegend nicht
verzichtet werden. Die Sempachstrasse hat als Eingangspforte
ins Dorf eine wichtige raumliche Bedeutung und soll sorgfaltig
weiterentwickelt werden.

Berucksichtigung
wird teilweise berlcksichtigt
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genannten GrundstUcken sind Einstellhallen vorzusehen, die
von dllen 4 Grundsticken benUtzt werden kdnnen.

(2) Die bestehende Zufahrt (Bestehendes Fuss- und
Fahrwegrecht) soll gewdhrleisten, dass bei zukUnftigen

Bauvorhaben auf den Grundstucken Nr. 176 / Nr. 175 / Nr. 940,

eine Einfahrt zu einer zukUnftigen Einstellhalle gewlnscht ist.
Eine Zufahrt kdnnte auch Uber BN10 moglich sein.

160358 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Wir beantragen eine GP-Pflicht fUr die Parzelle Nr. 177
(Sudistrasse 1).

Begrindung
Siehe Schreiben und Studie vom 10.10.2025

Beurteilung

FOr das Grst. 177 wird eine Umzonung in die Zentrumszone 2
SUdi mit Gestaltungsplanpflicht vorgenommen. Vor der
Aufstockung/Anbau ist ein qualitatssicherndes Verfahren
durchzufUhren (mind. Fachbeirat), um die Qualitat an dieser
zentralen Stelle sicherzustellen und die Schnittstellen der EG-
Nutzungen und Freirdume gemeinsam zu vertiefen.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162447 Die Mitte
Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Es ist zu prufen, ob die Pflicht zum Konkurrenzverfahren in

«Zentrumszone 2 SUdiy sinnvoll ist. Weiter sind wir der Meinung,

dass die Gestaltungsplanpflicht auf die gesamte
«Zentrumszone 2 SUdi» unverhdltnismdassig ist. Dies gilt
insbesondere fUr die Parzellen 175, 176 und 940.

Begriindung

Eine Gestaltungsplanpflicht kann dazu fUhren, dass
Neubauten Uber Generationen defacto verhindert werden.
Wir bitten zu prGfen, ob die Gestaltungsplan und

Beurteilung

Die Entwicklung im SUdiareal soll eine qualitative
Dorfentwicklung sicherstellen. Die mit der Bevdlkerung
erarbeitete Vision gibt dies entsprechend vor und der
Masterplan definiert die Qualitétssicherung, welche nunim
BZR umgesetzt wird.

FUr die Zentrumszone 2 SUdi wurde bis anhin erst die
stddtebauliche Dichte in der Testplanung und im Masterplan
abgewogen. Eine weitere Vertiefung liegt noch nicht vor (z.B.
keine Baufelder, kein detailliertes Nutzungskonzepft, kein
Freiraumkonzept, wie dies im Bebauungsplan der Fall ist). Eine
geordnete Bebauung kann durch Gestaltungspldne
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Konkurrenzverfahrens-Pflicht gelockert oder nur auf bestimmte
Teile dieser Zone beschrdnkt werden kann.

sichergestellt werden. Teilgestaltungspldne sind zul&ssig, womit
eine Unterteilung des Areals ermdglicht wird. Der Beizug des
Fachbeirats und Konkurrenzverfahren erméglichen es, eine
hohe stadtebauliche, freirdumliche und architektonische
Qualitét bei Neubauten und Entwicklungen im Bestand
sicherzustellen. Die Umzonung I&sst fUr die Zukunft somit die
ndtige Offenheit und sichert gleichzeitig die Transformation
von einer reinen Arbeitszone in eine gemischte Zone. Die
Raumplanungs- und Begleitkommission unterstUtzen diese
Haltung.

Bericksichtigung
wird nicht berUcksichtigt

160142 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstUtzt die Zielsetzung eines autoarmen,
vielfaltigen Wohn- und Arbeitsquartiers.

Wir beantragen, den Zweckartikel um eine Formulierung zur
ressourcenschonenden und klimaangepassten Entwicklung zu
erganzen.

Ergé&nzungsvorschlag:

»Die Entwicklung erfolgt ressourcenschonend, klimaangepasst
und sozial durchmischt gemdass den Zielen des Masterplans
Sudi.”

Begriindung

Die Zentrumszone 2 SUdi wird Uber einen langen Zeitraum
entwickelt. Eine klare Verankerung von Nachhaltigkeit und

Klimaorientierung im Reglement stellt sicher, dass die
Entwicklung auch langfristig den Zielen des Masterplans folgt.

Beurteilung

Wird umgesetzt.
Berucksichtigung
wird berGcksichtigt
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184458 SP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Dieser Punkt ist wie eingeplant zu belassen (mit dem
Fachbeirat).

Begrindung

Das ist ein guter, moderater Weg, mit dem aber sichergestellt
wird, dass auch in Zukunft, wenn es um die Bebauung der
Sudifelder geht, das Gesamtkonzept und die
Grundphilosophie im Auge behalten und die ndtigen
Vorgaben gemacht werden kann.

Der Fachbeirat ist und bleibt das nétige Gremium ist, welches
in der Entwicklung (Bebauung) des SUdiareals
(Bebauungsplan) involviert werden muss. Es ist heute auch so,
dass wenn ein Bebauungs- oder Gestaltungsplan vorhanden
ist, ein qualitatives Verfahren mit Involvierung des Fachbeirates
umgesetzt werden muss. Das macht aus raumplanerischer
Sicht total Sinn. Gerade aus Qualitédtsgrinden im Bau durfen
diese Verfahren nicht verschmdlert werden!

Eine Aussensicht von Fachpersonen (nicht aus Hochdorf
stammende Architektenpersonen, StGdteplanende, etc.
macht fUr eine langfristige Planung und Entwicklung total Sinn.

Beurteilung

Die RUckmeldung wird zur Kenntnis genommen und entspricht
dem aktuellen Planungsstand.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

161190 SVP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Abs. 2: Bebauungsplan statt Gestaltungsplan, dafUr Uber die
gesamte FlGche

Begriindung

Die Bevdlkerung muss ein verbindliches Mitspracherecht
haben, das wurde so versprochen. Ansonsten hdtte gerade so
gut ein Dritter das Land kaufen k&nnen. Dieser Antrag soll v.a.

Beurteilung

Die Entwicklung im Sudiareal soll eine qualitative
Ortsentwicklung sicherstellen. Die mit der Bevdlkerung
erarbeitete Vision gibt dies entsprechend vor und der
Masterplan definiert die Qualitétssicherung, welche nunim
BZR umgesetzt wird.

FUr die Zentrumszone 2 SUdi wurde bis anhin nur die
stddtebauliche Dichte in der Testplanung und im Masterplan

23. April 2026

Seite 20 von 183



Sudi
areal

L
Gemeinde Hochdorf
o mehr als ein zentrum

als Diskussionsanregung betreffend Verbindlichkeit der
Mitwirkung durch die Bevdlkerung empfunden werden

abgewogen. Eine weitere Vertiefung liegt noch nicht vor (z.B.
keine Baufelder, kein detailliertes Nutzungskonzepft, kein
Freiraumkonzept, wie dies im Bebauungsplan der Fall ist). Eine
geordnete Bebauung kann durch Gestaltungspldne
sichergestellt werden. Teilgestaltungspldne sind zul&ssig, womit
eine Unterteilung des Areals ermdglicht wird. Der Beizug des
Fachbeirats und Konkurrenzverfahren erméglichen es, eine
hohe stadtebauliche, freirdumliche und architektonische
Qualitét bei Neubauten und Entwicklungen im Bestand
sicherzustellen. Die Umzonung I&sst fUr die Zukunft somit die
ndtige Offenheit und sichert gleichzeitig die Transformation
von einer reinen Arbeitszone in eine gemischte Zone. Auf die
EinfOhrung einer Bebauungsplanpflicht wird verzichtet.
Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

156311  Privatperson

Antrag / Bemerkung

Art. 15b darf nicht in der vorgeschlagenen Form beschlossen
werden. Eine zweite Entwicklungszone kann nur dann rechtlich
verankert werden, wenn verbindliche Voraussetzungen
(insbesondere zur verkehrlichen Erschliessung) definiert sind.

Begrindung

Mit Art. 15b wird die Zentrumszone 2 SUdi als zweite
Entwicklungsstufe planungsrechtlich verankert — ohne zeitliche
Festlegung. Dies scheint aus mehreren Grinden
problematisch:

Blankoscheck fUr die Zukunft

Die Gemeinde sichert sich heute das Recht auf eine
grossmassstabliche Weiterentwicklung, ohne dass Zeitpunkf,
Umfang und konkrete Rahmenbedingungen definiert sind.

Beurteilung

Die Zentrumszone 2 SUdi soll eine flexible Entwicklung
ermdglichen und auch kUnftig Fldchen fUr Arbeitsnutzungen
bereitstellen (sofern die Nachfrage besteht). Das erstellte
Verkehrsgutachten hat auch diese langfristige Entwicklung
mitberUcksichtigt und zeigt eine vertragliche Abwicklung des
Verkehrs auf. Mit der Gestaltungsplanpflicht mUssen diese
Themen (unter anderem auch Verkehr) bei den jeweiligen
Projektphasen detaillierter aufgezeigt werden und die
Umsetzbarkeit ist jeweils nachzuweisen. Nur dann wird der
Gestaltungsplan auch genehmigt. Der Masterplan wird dabei
als raumplanerische Grundlage beigezogen. Es wird darauf
hingewiesen, dass bereits heute eine Arbeitszone besteht,
welche ordentlich Uberbaut werden kdnnte.
Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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Damit werden Entscheidungen in die Zukunft verschoben,

wdahrend die rechtliche Grundlage aber bereits geschaffen ist.

Fehlende Verkehrssicherheit

Gerade im Bereich Verkehr bedeutet eine offene Etappierung
ein erhebliches Risiko: Die Ortsdurchfahrt ist bereits heute
Uberlastet. Wird Art. 15b spdater aktiviert, entstehen zusatzliche
Belastungen — méglicherweise zu einem Zeitpunkt, an dem
noch immer keine Infrastrukturverbesserungen vorliegen.

162203 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Gestaltungsbeirat ist zu ersetzen mit Beirat SUdi

Begrindung
Neben den Fragen zur Gestaltung sollte der Beirat SUdi auch
technisch versiert sein

Beurteilung

FUr die Entwicklung des Sudiareals soll ebenfalls der Fachbeirat
Bau beigezogen werden. Das bereits bestehende
Pflichtenheft wird dahingehend angepasst, dass der
Fachbeirat und Fach-AusschUsse fUr spezifische
Arealentwicklungen wie die SUdientwicklung eingesetzt
werden kénnen. Dabei werden zusdtzlich themenspezifische
Fachpersonen (z. B. aus den Bereichen Energie, Statik etc.)
einbezogen. Damit wird eine ganzheitliche und qualitativ
hochwertige Entwicklung sichergestellt.

Berucksichtigung

wird berGcksichtigt

161753 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Es ist bereits in diesem Stadium der Gewdsserraum
auszuscheiden. Die GrundstUcke 940, 175 und 176 durfen nicht
tangiert werden.

Begriindung

Beurteilung

Der Gewdsserraum kann erst mit einem konkreten
Wasserbauprojekt festgelegt werden. Der Bebauungsplan
regelt dazu einen notwendigen Freihalteraum von 11 Metern
(Umgebungsbereich Brunnenmoslibach), damit der kinftige
Gewadasserraum vollsténdig im Bebauungsplanperimeter
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Die genannten GrundstUcke weisen relativ kleine Flidchen auf.  umgesetzt werden kann und die erwdhnten

Bei einer Verringerung der Flédiche wirde die Bebaubarkeit NachbargrundstUcke davon nicht tangiert werden. Dieser

gefdahrdet. Umgebungsbereich Brunnenmdslibach wird im
Bebauungsplan vermasst dargestellt. Die Breite von 11m ist mit
der zusté@ndigen Dienststelle des Kantons abgesprochen. Der
Gewadasserraum Uberlagert die Bauzone und bleibt als
anrechenbare Grundstucksfldche fur die Berechnung der
Uberbauungsziffer erhalten.
Bericksichtigung
wird teilweise berUcksichtigt

160845 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Ich habe keine Antrage. Besten Dank fur die RGckmeldung.
. Bericksichtigung
Begrindung wird zur Kenntnis genommen

Das vorliegende Dokument entspricht meinen Vorstellungen.

160153 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt den neuen Art. 36a Besten Dank fur die Rckmeldung.
vollumfanglich. Berucksichtigung

Er setzt die Ziele des Masterplans — insbesondere die Sicherung ~ Wird zur Kenninis genommen

und &kologische Aufwertung der Freiraumachsen und des
SUdiparks — konsequent um.

Begriindung

Der Artikel bildet eine solide Grundlage zur Sicherung
hochwertiger Grin- und FreirGume. Er unterstitzt die
Umsetzung der Schwammstadtprinzipien, der dkologischen
Vernetzung und der Klimaanpassung.

156313  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Der Zonenplan sichert eine Freihaltefldche fUr die Umsetzung
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Art. 36a ist in der vorgeschlagenen Form zu Uberarbeiten.
Nofwendig sind:

[ verbindliche Festlegungen zur Sicherung, Dimension
und Finanzierung der Freiraumachsen,

[l eine rechtlich gesicherte Grinzonenausscheidung for
den SUdi-Park,

[1 sowie ein klarer Bezug zur Ubergeordneten Verkehrs-
und Erschliessungsstrategie, damit Freiraumqualitét
nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang
gewdhrleistet wird.

Begriindung
[0 Unverbindliche Vorgaben

Die Formulierungen bleiben sehr allgemein. Es fehlen
klare Vorgaben zu Dimension, Pflege, Finanzierung und
langfristiger Sicherung der Freirdume. Ohne solche
Festlegungen droht die Gefahr, dass die
Freiraumqualitét im Realisierungsprozess aus
Spargrinden oder Fldchendruck stark abgeschwdcht
wird.

[ Unsicherheit beim SUdi-Park
Obwohl der Park planerisch erwdhnt wird, erfolgt keine
Ausscheidung als Grinzone. Damit besteht das Risiko,
dass seine Realisierung aufgeschoben, verkleinert oder
durch spatere Uberbauungen geféhrdet wird.

[1 Ungleichgewicht der PrioritGten
Die starke Betonung von FreiraumqualitGten kann nicht
darUber hinwegt&uschen, dass die wesentlichste
Voraussetzung fur Lebensqualitat — die Lésung der

Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum

A
£

des Sudi-Parks. Dadurch wird dieser Bereich auch langfristig
vor einer Uberbauung geschitzt. Im Bebauungsplan wird
stufengerecht der SUdi-Park konkretisiert (Umsefzung, Qualitat,
Aufenthaltsqualitdt) und in den Gesamtkontext der
Uberbauung gestellt. Damit wird dort keine Bebauung
ermdglicht. Der Anfrag ist entsprechend bereits umgesetzt.
Der Masterplan SGdi (mit den QualitGten zur
Aussenraumgestaltung, Begrindung, Durchwegung etc.) ist
stufengerecht im Bebauungsplan (Situationsplan und SBV)
verankert. In der Test- und Masterplanung wurden alle
Disziplinen berUcksichtigt und stufengerecht die
Interessenabwdagungen vorgenommen. Der Masterplan und
der Bebauungsplan sichern nun die Wichtigkeit der Qualitaten
der FreirGume und die vertragliche Abwicklung des Verkehrs.
Ein Grossteil des Quartiers soll dabei vom MIV befreit bleiben
und eine BUndelung der Parkpl&tze an den Quartierréndern
vorgenommen werden. Mit der reduzierten Anzahl Parkpl&tze
wird der Vision SUdiareal Rechnung getragen.

Das Finanzierungskonzept mit der Beteiligung der Baufelder an
den Infrastruktur- und Freiraumkosten wird stufengerecht im
Rahmen der Machbarkeit/Vorprojekt Infrastruktur und Freiraum
2026/2027 erarbeitet.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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Verkehrsproblematik — im Artfikel keine Rolle spielt.
Dadurch entsteht der Eindruck, dass Freirdume als
Ausgleich fUr ungeldste Verkehrsfragen eingesetzt

werden.
162204  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Absatz 2: Die Korridore Gewésser sind im Zonenplan nicht Besten Dank fUr den Hinweis. Die Lage der Pfeile wurde im
korrekt und entsprechend den Bemerkungen im Zonenplan ZO”?”D'P” angepasst.
anzupassen. Berucksichtigung

wird berGcksichtigt
Begriindung vgl. Notizen im Zonenplan

162453 Die Mitte Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf bitte Gesamtbeurteilung im Anhang beachten Die einzelnen RUckmeldungen werden pro Kapitel im
6280 Hochdorf . Mitwirkungsbericht beantwortet.
Begrundung Bericksichtigung keine Massnahme notig

bitte Gesamtbeurteilung im Anhang beachten
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2.2 Teilanderung Zonenplan

160162 (1) GLP Hochdorf  Antrag / Bemerkung Beurteilung

, 6280 Urswil (1) Bei der Entwicklung dieser Parzellen wird die erwdhnte

160165 (2) GLP Hochdorf Qualitét verlangt. Diese Qualitat wird mit der Pflicht zur
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstOtzt die neue Festlegung der DurchfUhrung eines Konkurrenzverfahrens und zur Erstellung

Grundmasse fur die Zentfrumszonen 1 und 2 SUdi grundsétzlich.  eines Gestaltungsplans sichergestellt. Der Masterplan wird
Wir beaniragen jedoch, dass die in Anmerkung g) erméglichte  dabeiinsb. fir die stddtebauliche und freirdumliche
Erhdhung der Uberbauungsziffer auf 0.36 nur bewiligt werden  Beurteilung ein wichtiges raumplanerisches Instrument

darf, wenn das entsprechende Projekt nachwesislich darstellen. Im Planungsbericht wird in Ziff. 5.2 Zentrumszone 2

besondere Qualitdtsanforderungen gemdss den Zielen des Sudi enfsprechend darauf verwiesen, dass sich
e Gestaltungspl@ne an den Vorgaben des Masterplans
Masterplans Sudi erfullt.

onti ‘
Die Erhdhung soll als Instrument fUr &kologische, energetische onentieren
und soziale Mehrwerte verstanden werden, nicht als
Standardméglichkeit zur Verdichtung.

(2)

Bericksichtigung
wird teilweise bertcksichtigt

Die GLP Hochdorf unterstitzt die vorgeschlagene
Teildnderung des Zonenplans fur das SUdiareal.

Die Umzonung in die neuen Zentrumszonen 1 und 2 Sudi, die
Integration der Freiraumachsen sowie die Sicherung des
SUdiparks entsprechen den Zielen des Masterplans und einer
nachhaltigen, verdichteten Siedlungsentwicklung.

Wir beantragen jedoch, dass bei der Anwendung des
Uberbauungsbonus gemdss Parzellen Nr. 175, 176, 177 und 940
eine klare VerknUpfung mit den Qualitatszielen des
Masterplans (6kologische, soziale und freirdumliche Qualitat)
sichergestellt wird
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Begrindung
(1)

Die Erhdhung der Uberbauungsziffer fUhrt zu einer deutlich
hoéheren baulichen Dichte und damit zu einer Reduktion von
Freiraum und Begrinung im Erdgeschoss.

Damit die Ziele des Masterplans — namentlich Klimaanpassung,
Biodiversitédt und hohe Aufenthaltsqualité&t — gewahrt bleiben,
soll eine solche Verdichtung nur bei nachweislich
Uberdurchschnittlicher Projektqualitat zugelassen werden.

So bleibt die Uberbauungsziffer-Erhdhung ein Qualitdtsbonus
im Sinne einer nachhaltigen und wertorientierten
Quartiersentwicklung.

(2)

Die vorgeschlagene Zonenstruktur stérkt die Bahnhofs- und
Zentrumsentwicklung und ermdglicht ein autoarmes,
durchmischtes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualitét.

Damit die dkologische und soziale Qualitat trotz erndhter
baulicher Dichte gewahrt bleibt, sollen Verdichtungsboni nur
bei nachweislich Uberdurchschnittlicher Projektqualitat
gewdahrt werden.

Die GLP Hochdorf begrUsst insbesondere die verbindliche
Sicherung der Freiraumachsen und des SUdiparks als zentrale
Elemente einer klimaangepassten Stadtentwicklung.

163633 Gwarb/
Privatperson

Antrag / Bemerkung
Einhaltung der natUrlichen Fliessgefdlle

Begrindung

Beurteilung

Die Uberlagerung "Korridor Gewdsser" wird im Zonenplan
angepasst - diese ist im aktuellen Entwurf ungenau aufgefthrt.
Eine Gewdsserfreilegung kommt erst ab der Hohe der Prz. 176
in Frage und nicht weiter 6stlich.

Bericksichtigung
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Das Terrain erlaubt keinen natirlichen Fluss. (Hohenkurven)
Das Wasser muUsste gepumpt werden. Dies sollte untersagt
werden.

wird berGcksichtigt

163648 Gwarb/
Privatperson

Antrag / Bemerkung
Parzellierung der Einzelprojekte

Begriindung
Damit rechtliche Abh&ngigkeiten geklart werden kdnnen,
sollfen die Einheiten im Zonenplan parzelliert werden

Beurteilung

Die kUnftige Parzellenstruktur ist heute noch nicht definiert bzw.
unbekannt. Mit dem Art. 33 der SBV wird sichergestellt, dass
die notwendigen Nufzungsrechte und Dienstbarkeiten jeweils
sichergestellt sind. Diese Vereinbarungen und Dienstbarkeiten
sind jeweils vor der Erteilung der Baubewilligung nachzuweisen
oder grundbuchlich sicherzustellen. Eine Festlegung der
kUnftigen Parzellenstruktur ist deshalb heute nicht méglich. Die
definitive Parzellierung erfolgt frUhstens bei der Projektierung
und wahrscheinlich erst beim Verkauf der einzelnen
Baubereiche.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

176006 Die Mitte
Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Aufteilung der beiden Zonen

Begriindung

Die Mitte Hochdorf stellt in Frage, ob die Aufteilung in die
beiden Zonen sachlogisch ist. In der rotmarkierten FiGche soll
ein belebtes Quartier unter Erhalt des Industriecharakters
entwickelt werden. Dieses zentrale Anliegen teilt Die Mitte. Die
nordliche FlGche ist aus unserer Sicht unter diesem Aspekt
weniger wichtig.

Beurteilung

Die Aufteilung der Zonen stUtzt sich auf die Entwicklungslogik
des Masterplans. R&Gumlich gehdren dabei die Fidchen im
6stlichen Areal entlang der Siedereistrasse zusammen, auch

wenn eine Entwicklung etappiert stattfindet. Die

Rahmenbedingungen und Qualitéten sollen jetzt im
Bebauungsplan gesichert werden.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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176007 Die Mitte
Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Konkreter Anfrag: Nicht zuletzt deshalb ist aus unserer Sicht
auch eine zusd@tzliche Erschliessung Uber das Bahngleis (vgl.
Verkehrsbericht 2015), unter dem Bahngleis in die Prifung
miteinzubeziehen.

Begriindung

Insbesondere ist im nérdlichen Teil zu prifen, ob das Parkhaus
am richtigen Ort ist. Wir stellen den konkreten Antrag, dass in
BN4 vorgesehene Parkhaus in BNS und/oder Teile von G30 zu
verschieben und somit das Parkhaus am Gleis zu realisieren.
Die entsprechenden Gebdudegrdssen (Baufelder) sind
allenfalls so anzupassen, dass dies ohne teuren Autolift
maoglich ist (z.B. durch Anpassung Tiefe des Geb&udes BNS
Richtung Westen). Mindestens soll im Bebauungsplan die
entsprechende Flexibilitdt vorgesehen werden. Hintergrund
unserer Uberlegungen: Einerseits soll das Wohngebd&ude BN5
nicht hinter das Parkhaus gestellt werden (Schattenwurf),
andererseits eignet sich unseres Erachtens das Gebdude BN4
besser als Wohnraum statt als Parkhaus. Zudem scheint uns die
Erschliessung noch zu wenig klar zu sein

Beurteilung

Erschliessung Uber Bahngleis

Im Rahmen der Zweckmassigkeitsbeurteilung Umfahrung
Hochdorf des Kantons wurde die Variante einer Unterquerung
der Kantonsstrasse ab Sagenbachstrasse zum Lavendelweg
gepruft. Der Ruckbau von H&usern wdare ndtig, genau wie eine
aussergewdhnlich lange Rampe wegen des ansteigenden
Terrains. Das Kosten-Nutzenverhdlinis ist nicht gegeben,
weshalb diese Variante nicht weiterverfolgt wurde. Im
Rahmen der Testplanung wurde die Variante einer Querung
der Gleise im Norden fUr eine Busausfahrt UberprUft. Die SBB
I&sst keine oberirdischen GleisUbergdnge mit
Schrankenanlagen mehr zu. Entsprechend musste eine
UnterfGhrung gebaut werden. Auch hier wurde aufgrund der
zu geringen 0V-Dichte Richtung Norden die Variante nicht
weiterverfolgt. Der Bebauungsplan schliesst im Grundsatz
einen Anschluss an die Baldeggstrasse nicht aus und lésst
damit den nétigen Spielraum fUr zukUnftige Planungen offen.

Standort Parkierung Nord

Im Bebauungsplan wird die notwendige Flexibilitat eingebaut.
Zum einen wird eine Unterbauung der Siedereistrasse
zugelassen, zudem der UG-Bereich zwischen BN4, BN5 und
G30 erweitert und bei G30 die Option Parkhaus-Nutzung
ergdnzt. Im Rahmen der nachfolgenden Machbarkeit wird die
Parkierungslosung UberprUft.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

160846 Privatperson

Antrag / Bemerkung
kein fixer Antrag

Begrindung

Beurteilung

FUr die SUdi Zentrumszone 2 gibt es aktuell kein konkretes
Richtprojekt, da es sich in erster Linie um eine Umzonung
handelt. Die Gemeinde wiill sich im Rahmen der ESP-
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Es ist zu Uberlegen, SUdi 2 als ES Il zu definieren, da es sich in
Zukunft wohl um eine reine Wohnzone handeln kénnte.

Entwicklung offenhalten, dort je nach Bedarf auch Gewerbe
oder Mischnutzungen anzusiedeln, weswegen die ES Il
zielfUhrend ist und bewusst, wie auch im
Bebauungsplanperimeter beibehalten wird.
Bericksichtigung

wird nicht berucksichtigt

162545 Privatperson Antrag / Bemerkung
Es wird beantragt, die Grundsticke 176, 175 und 940 keiner
Gestaltungsplanpflicht zu unterstellen.

Begrindung

Beurteilung

Der Anfrag wurde mit der Raumplanungskommission, der
Begleitkommission und im Gemeinderat beraten und
abgelehnt, da eine Aufzonung an diesem wichtigen Ort ein
koordiniertes Vorgehen und eine Qualit&tssicherung
voraussetzt. GestUtzt auf das anschliessende Gesprdch mit
den EigentUmern erfolgte die schriftliche Zustimmung zur
Umzonung mit GP-Pflicht. Weitere Gesprdche werden gefthrt.

Berucksichtigung
wird nicht berUcksichtigt

162549  Privatperson Antrag / Bemerkung
Die Verkehrszone angrenzend GrundstUcknummer 176 GB
Hochdorf, gemdss aktuellem Nutzungsplan, soll nicht in
Zentrumszone 1 SUdi gedndert werden.

Begriindung

Diese Verkehrszone soll weiterhin als Erschliessungsstrasse for
Grundstucknummer 176 und Nr. 1747 dienen. Eine
entsprechende Dienstbarkeit Fahr- und Wegrecht ist im
Grundbuch eingetragen

Beurteilung

Dieser Erschliessungsast dient der Arealerschliessung in erster
Linie als Ausfahrt fUr die Coop-Anlieferung in BNTa. Das
vorhandene Fahrwegrecht behdlt seine GUlfigkeit, solange
keine abweichende Regelung zwischen den
GrundeigentUmern getroffen wird.

Die Verkehrszone wird im Zonenplan gemdss Antrag als solche
belassen.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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162552 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Wie schon erwdhnt soll die Verkehrszone angrenzend
Grundstucknummer 176 GB Hochdorf bestehen bleiben, auch
aufgrund, dass durch die geplante BachfUhrung (geplant
eingedolt in Strasse) auf einer Nutzungszone wie Zentrumszone
1 SUdi ein Gewdsserraum ausgeschieden werden wirde. Dies
soll verhindert werden.

Begrindung
Kein zukUnftiger Gewdasserraum soll das Grundstocknummer
176 GB Hochdorf tangieren

Beurteilung

Danke fUr die RUckmeldung. Dies wird so umgesetzt.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

161557 RPK Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
BZR-, Zonenplanentwurf

Begriindung

Der vorliegende Entwurf der Planungsinstrumente wird, soweit
dies mit den vorhandenen Informationen maglich ist, als
zweckmadssig und fir Hochdorf passend beurteilt. Die
PlanungsentwUrfe aus dem Masterplan werden entsprechend
rechtlich gesichert.

Beurteilung

Besten Dank fUr die RUckmeldung.
Berucksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

162205 Privatperson

Antrag / Bemerkung
der nordliche Gewdsserkorridor ist zu streichen.

Begriindung

Hier gibt es kein Gewdsser und die Umlegung des
Sagenbaches ist aufgrund der Hohenlage unwahrscheinlich.
Zudem musste der Anschluss weiter 6stlich erfolgen und der
Gewdssserraum wdare auszuscheiden.

Beurteilung

Das ist richtig und wird konkretisiert. Eine Bachdffnung soll nach
dem Sudi-Weiher méglich sein (westlich des Sudi-Weihers). Im
nérdlichen Bereich der SUdi Zentrumszone 2 soll als Ubergang
zur Arbeitszone ein dkologisch hochwertig gestalteter
GrUnkorridor entstehen. Ob spater dort eine Verlegung des
nordlich fliessenden Sagenbachs erfolgt, ist heute offen.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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162206 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die Freiraumachse ist bis zur PU Nord zu fUhren Danke fUr den Hinweis. Dies wird so umgesetzt.
Bericksichtigung
Begrundung wird berGcksichtigt
PU Nord ist ein wesentliches Element der Wegfuhrung FG und
RF
162207 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Der Gewdsserkorridor Brunnméslibach ist zu weit nach Osten Danke fur den Hinweis. Dies wird so angepasst.
eingezeichnet. In der Zentrumszone 1 SUdii solite der BerUcksichtigung
Gewdsserraum definiert sein. wird berbcksichtigt
Begriindung

In diesem Bereich wird es kein Gewdsser geben

162208 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Der Brunnenméslibach wird wahrscheinlich unter diesem Danke fr die RUckmeldung - dies wird so umgesetzt.
Bereich zum Gewdsserkorridor gefihrt. Der Pfeil ist anzupassen Bgruckmf:hhgung
und evtl. auch die Strasse der Verkehrszone zuzuordnen. wird berUcksichtigt
Begriindung

ZufUhrung Brunnenmaslibach muss irgendwo hier erfolgen

162433 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Neuer Gewdsserraum Der Gewdsserraum kann erst beim konkreten Bauprojekt
. planungsrechtlich umgesetzt werden. Da ein solches Projekt
Begrindung aktuell noch nicht vorliegt, wird ein Uberlagerter "Gewdésser
neuer Gewdsserraum aufgrund der Bachumlegung Korridor" festgelegt.

Bericksichtigung
wird nicht berucksichtigt
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162066 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Es sei im Nutzungsplan entlang der Haupftstrasse eine
beidseitige Baulinie im Abstand von 2m ab der Strassengrenze
gemdass § 30 PBG Kt. Luzern zu errichten.

Begrindung

Entlang der Hauptstrasse befinden sich, gemdss Verzeichnis
der Kulturdenkmadler, einige erhaltenswerte Bauten. Die
Bauten stehen direkt oder in minimalem Abstand an der
Strassengrenze. Diese Bauten sollten, wenn méglich erhalten
werden. Mit innen sollte auch die Proportion des
Strassenraumes des historischen Kerns von Hochdorf erhalten
bleiben. Das bedeutet, dass Neubauten analog zu den
Kulturdenkmadler in dhnlichem Abstand zur Strassengrenze
stehen sollten. Heute gilt der ordentliche Strassenabstand von
6m zur Kantonsstrasse (siehe Beilage), was fUr die zukUnftige
Entwicklung dramatisch wdre. Der Gemeinderat kann zwar mit
Ausnahmen andere Abstdnde bewiligen. Ausnahmen sind
aber, wie die Erfahrung zeigt, vor den Gerichten héchst
unsicher.

Die Atmosphdre des alten Kerns erinnert an das
Wirtschaftswunder Hochdorf um 19200 und ist von grossem
historischem Wert und steht im &ffentlichem Interesse. Dies ist
mit Hilfe von Baulinien zu schiutzen.

Beurteilung

Die Festlegung einer Baulinie entlang der Kantonsstrasse liegt
ausserhalb des SUdiareals und ist damit nicht Gegenstand der
vorliegenden Planung. In Koordination mit der geplanten
Arealplanung der Landi Oberseetal und der Bushof-Planung
der Gemeinde kann diese Anfrage der zustandigen
Dienststelle des Kantons eingereicht und bei Bedarf in einem
anderen Planungsverfahren integriert werden.
Bericksichtigung

liegt ausserhalb Verfahren

162068 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Der Art. 8 BZR ist wie folgt zu erg&nzen:

Bei zweiseitig geneigten D&chern in der Kernzone bestimmt
der Gemeinderat die zuldssige talseitige Fassadenhdhe.

Beurteilung

Die RUckmeldung bezieht sich auf Art. 8 BZR. Dieser ist nicht
Gegenstand der laufenden Umzonung und Bebauungsplan
SUdiareal, weshalb dazu keine Stellung genommen werden
kann. Die Beurteilung der Projekte in der Kernzone richtet sich
nach Art. 4-6 BZR.
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Begrindung Bericksichtigung

Die talseitige Fassade in der Kernzone hédngt wesentlich von liegt ausserhalb Verfahren
der Dachgestaltung des Projektes ab. Diese wiederum muss

sich auf die unmittelbar értlichen Gegebenheiten beziehen

und andert deshalb von Ort zu Ort. Zudem ist umstritten, wo in

der Kernzone die talseitige Fassade zu lokalisieren ist. Da

Bauten in der Kernzone sowieso mit dem Fachgremium

besprochen resp. entwickelt werden mussen, sollte sich der

Gemeinderat hier grosse Kompetenzen resp.

Gestaltungsfreiheiten geben lassen.
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163085 Privatpersonen

163086

Antrag / Bemerkung
Es wird beantragt:

Beurteilung
Es erfolgte zu diesem Anfrag eine Beratung in der

Raumplanungs- und Begleitkommission und im Gemeinderat.
‘ « die Umzonung der Grundsticke Nm. 194 und 1641 von der  Es wurden mit den Eigentdmern personliche Gesprache
163088 Arbeitszone Ag(ES IV) in die Zentrumszone 1 SGdi (ES IIl), geflhrt und eine schriftiche Antwort verfasst.
e die Ausdehnung des Bebauungsplans SUdiareal auf Ihre Der Umzonungsantrag wird grundsatzlich gutgeheissen, aber
GrundstUcke, nicht mit der laufenden Umzonung und Bebauungsplan
e eventuadliter eine Teilbebauungsplanpflicht, SUdiareal behandelt. Das langfristige Entwicklungspotential
e den Abschluss einer Planungsvereinbarung vor éffentlicher  der nérdlich des SUdiareals angrenzenden Fldchen wird
Auflage, anerkannt. GestUtzt auf das Nutzungs- und
e die Erweiterung des Masterplan- und Richfprojekt- Entwicklungskonzept ESP Hochdorf-R&merswil ist eine
Perimeters sowie ) ) Transformation im Sinne einer qualit&tsvollen
* die Anpassung des Erschliessungsrichiplans. Ortsteilerweiterung grundsatzlich von Interesse. Voraussetzung
. dafUr ist ein geordneter, kooperativer und qualitéatssichernder
ngrt_mdung : Planungsprozess
Die EigentUmer deklarieren ihre Entwicklungsabsichten und ’
Planungsideen. Die Umzonung der Fi&ichen des KMU-Centers / Cherzi-Areals
soll daher im Rahmen der ndchsten, auf die Teilrevision
Sudiareal folgenden Ortsplanungsrevision ermoglicht werden.
Vor einer allfélligen Umzonung ist ein qualit&tssicherndes
Verfahren durchzufUhren.
Es werden dazu weitere Gesprache mit den Eigentimern
gefUhrt.
Bericksichtigung
liegt ausserhalb Verfahren
160610 Interessensgemei Antrag / Bemerkung Beurteilung

nschaft Unser

Antrag auf ein unabhdngiges Fachgremium fUr eine
Iweitmeinung, zur Prifung aller Unterlagen

Es wird auf die separate Antwort des Gemeinderats vom
04.12.2025 verwiesen.
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Begrindung
Fachgremium soll als eine grosse Unterstutzung und
Absicherung des Gesamtprojektes fungieren

L
Gemeinde Hochdorf
e mehr als ein zentrum

Bericksichtigung
keine Massnahme notig

163612 FDP - Die
Liberalen
Hochdorf

Antrag / Bemerkung
1. Grundhaltung

2. Planungsqualitét und Flexibilitat
11. Schlussfolgerung

Begriindung
1. Grundhaltung

Die FDP.Die Liberalen Hochdorf begrusst die Entwicklung des
SUdiareals als grosse Chance fur Hochdorf. Mit der
Transformation des ehemaligen Industrieareals entsteht ein
eigenstandiges, gut angebundenes und vielfdltiges Quartier,
das Hochdorf zukunftsgerichtet weiterentwickelt. Das
vorliegende Konzept zeigt hohe fachliche Qualitat und ist ein
Beispiel fUr zeitgemdsse Siedlungsentwicklung nach innen.
Entscheidend wird sein, dass die Umsetzung nicht durch
Ubermdssige Komplexitat oder wirtschaftlich schwer tragbare
Auflagen gebremst wird. Hochdorf braucht eine qualitativ
starke, aber auch investorenfreundliche, etappierbare und
finanziell realistische Entwicklung.

2. Planungsqualitét und Flexibilitat

Beurteilung

Besten Dank fUr die RUckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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Das Gesamtkonzept Gberzeugt: Die stadtebauliche Struktur —
als Resultat eines iterativen und professionellen
Planungsprozesses — ist klar, identitatsstiftend und bildet eine
Einheit aus Bauten und Freirumen. Baufelder und Freirbume
nehmen Bezug auf den Ort und dessen gewachsene Struktur,
ermdglichen eine zeitgemdasse Transformation des ehemaligen
Industrieareals und verleinen dem SUdiareal eine eigene
|dentitdt. Positiv hervorzuheben ist auch der Umgang mit dem
Bestand. Der Erhalt und die Weiterentwicklung bestehender
Bauten tragen zur Authentizitdt und Wiedererkennbarkeit des
Areals bei. Besonders wertvolle Gebdude — wie etwa das
Calomil - Gebdude - sollten, wo technisch und wirtschaftlich
vertretbar, in die Gesamtentwicklung integriert werden.
Wichtig ist, dass die rechtlichen Instrumente (BZR, SBV,
Bebauungsplan) gentgend Spielraum lassen, um kinftige
Entwicklungen — etwa neue Energieformen,
Mobilitétskonzepte oder Nutzungsmischungen — ohne
aufwdandige Plan&nderungen zu erméglichen. Die FDP
unterstUtzt den hohen Qualitétsanspruch, halt aber fest, dass
zu starre Vorgaben Innovationskraft und Wirtschaftlichkeit
gef@hrden kdnnen. Entscheidend ist ein Gleichgewicht
zwischen planerischer Qualitét und unternehmerischer
FlexibilitaGt. FUr die Zentrumszonen 1 und 2 SUdi ist eine
langfristige Vollzugsflexibilitat sicherzustellen, um den Uber viele
Jahre laufenden Entwicklungsprozess nicht zu behindern. Der
Beizug eines Fachbeirats fUr beide Zonen ist zu begrissen, um
die stddtebauliche und architektonische Qualitat Uber die
gesamte Entwicklungsdauer zu sichern.

11. Schlussfolgerung
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Die FDP.Die Liberalen Hochdorf unterstUtzt das Sudiareal als
qualitatives Wachstumsprojekt, das Hochdorf stadtebaulich,
Okologisch und wirtschaftlich starkt. Voraussetzung fir eine
breite politische und gesellschaftliche Akzeptanz ist, dass die
Planung wirtschaftlich realisierbar, die Verfahren effizient und
die Energie - und Mobilitatsziele pragmatisch umsetzbar
bleiben. Der Entwicklungsprozess wurde bislang strukturiert,
interdisziplindr und mit hoher fachlicher Qualitét gefihrt. Das
Projekt befindet sich in einer planerisch richtigen Etappe: Der
aktuelle Schritt betrifft die baurechtlichen Grundlagen - also
die Umzonung, den Bebauungsplan und die
Sonderbauvorschriften. In dieser Phase geht es nicht um
architektonische Detailfragen, Investorenentscheide oder
spatere Efappen, sondern um die Voraussetzung, dass sich
das Areal Uberhaupt entwickeln kann. Eine sachgerechte
Diskussion erfordert, dass diese Schritte voneinander
unterschieden und in ihrer Reihenfolge respektiert werden. Das
SUdiareal bietet die Chance, Hochdorf in eine neue Phase zu
fuhren — mit Augenmass, Verantwortung und dem Mut, gute
ldeen umzusetzen.

160167 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstUtzt den in Art. 1 formulierten Zweck Dies wird im Art. 1 SBV ergdnzt:"..férdert die soziale
Er setzt die zentralen Ziele des Masterplans SUdi Areals. "
Beriucksichtigung

(Schwammstadtprinzip, Klimaadaptation, dkologische
Freiraumgestaltung und nachhalfige Energieversorgung)
konsequent um.

Wir regen an, im Zweckartikel zusatzlich den Aspekt der
sozialen Durchmischung und Zugdnglichkeit zu erw&hnen, um

wird berGcksichtigt
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die ganzheitlichen Nachhaltigkeitsziele (6kologisch,
6konomisch und sozial) abzubilden.

Begrindung

Der Bebauungsplan Sudi soll ein lebendiges und
durchmischtes Quartier schaffen, das sowohl &kologisch als
auch sozial nachhaltig ist.

Eine explizite Nennung der sozialen Aspekte starkt den
gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz und entspricht den
Leitgedanken des Masterplans SUdi sowie den Zielen der
Gemeinde Hochdorf im Bereich integrativer
Quartiersentwicklung.

164033 1G-Unser
Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Antrag Nr. 1 —Transparenz, Rechtsklarheit & gleichwertige
Mitwirkung Antrag

Die Gemeinde soll eine gleichwertige analoge und digitale
Mitwirkung sicherstellen und alle Einreichwege klar
kommunizieren. Zudem sind die rechtlichen Grundlagen und
Entscheidungsbefugnisse der Begleitkommission sowie die
Verbindlichkeit des Masterplans SUdi transparent offenzulegen

Begrindung

Begrundung: Ohne klare Zust&ndigkeiten, tfransparente
Entscheidungsstrukfuren und gleichberechtigte
Beteiligungswege ist die demokratische Legitimation der
Planung geféhrdet. Nur eine offene, nachvollziehbare und
rechtsstaatlich einwandfreie ProzessfUhrung schafft Vertrauen
in ein Projekt dieser Tragweite. Bis heute wurden in der
Begleitkommission keine kritischen Themen diskutiert und
BeschlUsse gefasst.

Beurteilung

Die Mitwirkung wurde digital mit der E-Mitwirkungsplattform
durchgefuhrt. Damit wurde eine effiziente Abwicklung fUr die
Mitwirkenden wie auch fir die Verwaltung gewdhrleistet.
Gleichzeitig war es moglich, analoge Mitwirkungsbeitrége
einzugeben und Sprechstunden wahrzunehmen. Diese
Maoglichkeiten wurden vereinzelt genutzt.

Die Begleitkommission wurde vom Gemeinderat 2022 fUr den
gesamten Entwicklungsprozess eingesetzt. Seither fanden
jeweils stufengerecht im Sinne der politischen Beratung
Sitzungen statt. Dabei wurden alle relevanten Themen — auch
kritische — z.Hd. Gemeinderat beraten. Im Rahmen der
laufenden Weiterentwicklung der Projektorganisafion werden
die Aufgaben der Begleitkommission im Projekthandbuch
festgehalten.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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164034 1G-Unser
Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Antrag Nr. 2 — «Second Opinion» Beizug eines unabhdngigen
regionalen Fachgremiums. Anfrag: Die Gemeinde Hochdorf
soll fur das Sudi-Projekt ein unabhdngiges Fachgremium
einsetzen, das Uber ausgewiesene regionale Erfahrung in
Planung, Vermarktung und Umsetzung verfugt. Damit wird
sichergestellt, dass lokale Marktkenntnisse und BeduUrfnisse der
Bevolkerung direkt in die Entwicklung einfliessen.

Begrindung

Begrundung: Die aktuelle Projektorganisation ist stark urban
gepragt und berlcksichtigt die wirtschaftlichen und sozialen
Realitaten eines I&dndlichen Regionalzentrums zu wenig. Ein
regional verankertes Fachgremium erhdht die Umsetzbarkeit,
Akzeptanz und funktionale Qualitat des Projekts —im Sinne

einer Planung, die den ortlichen Gegebenheiten gerecht wird.

Beurteilung

Es wird auf das Antwortschreiben des Gemeinderats vom
04.12.2025 verwiesen. Mit der Anpassung des Pflichtenhefts
des Fachbeirats kdnnen zukinftig auch weitere Fachexperten
spezifisch bezogen auf Areale oder auf Themen beigezogen
werden.

Bericksichtigung

keine Massnahme nétig

164036 |1G-Unser
Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Antrag Nr. 5 — Zentrumsstrategie & Verhdltnis SUdi < Dorfkern.
Antrag:

Die Gemeinde soll darlegen, auf welchen Grundlagen die
Idee eines ,zweiten Zentrums" beruht und wie das SUdi-Areal
funktional und rGumlich mit dem bestehenden Dorfkern
verbunden wird. Vor einer Festsetzung als ,,neues Zentrum* ist
eine klare Gesamistrategie zur Entwicklung beider
Zentrumsbereiche zu erarbeiten.

Begrindung

Begrundung: Bisher fehlt jeder Nachweis, dass Hochdorf ein
zweites Zentrum bendtigt, und es besteht das Risiko einer
Zentrumsverlagerung zulasten des bestehenden Ortskerns.
Eine fransparente Strategie ist erforderlich, damit das Sudi-

Beurteilung

Die Entwicklung des SUdiareals bezieht sich auf die
Ubergeordneten kommunalen, regionalen und kantonalen
planerischen Grundlagen (vgl. Planungsbericht Ziff. 2) und
insbesondere auf eine partizipativ mit der Bevdlkerung
erarbeitete Vision fur das Areal. Im Planungsbericht wird der
erwdhnte Bezug zur Ubergeordneten Entwicklung dargelegt.
Die zustdndigen kantonalen und regionalen Stellen sind seit
Beginn der Planung in den Prozess involviert und stellen die
Abstimmung sicher. In den breiten 6ffentlichen Mitwirkungen
und der breit aufgestellten Begleitkommission wurde die
Ausrichtung des Sudiareals nicht nur froh diskutiert und auf die
gesamte rumliche Entwicklung von Hochdorf abgestimmt,
sondern auch definiert, dass die SUdi kein zweites Zentrum,
sondern eine Erweiterung des heutigen Zentrums darstellt.
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Areal den Dorfkern stérkt — und nicht konkurrenziert oder
schwdcht.

Zu erwdhnen ist dabei das Nutzungs- und Entwicklungskonzept
ESP Hochdorf (2024). Das Gebiet des SUdiareals wird in diesem
Konzept als Mischnutzung mit Wohnpotenzial definiert. Ziel ist
eine Transformation von der reinen Arbeitsnutzung in ein
dynamisches Mischgebiet mit Zentrumsfunktionen als
Ortskernerweiterung von Hochdorf. Der revidierte kantonale
Richtplan weist das SUdiareal als Gebiet mit urbaner
Mischnutzung aus. Das Siedlungsleitbild der Gemeinde
Hochdorf von 2015 wird demnd&chst revidiert.
Bericksichtigung

keine Massnahme nétig

176162 1G-Unser
Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Antrag Nr. 6 - Wachstumsvertraglichkeit &
Infrastrukfurkoordination Antrag: Die Gemeinde soll vor der
weiteren Umsetzung des SUdi-Areals eine Gesamtbetrachtung
der Bevélkerungsentwicklung, InfrastrukturkapazitGten und
weiteren Bauprojekte in Hochdorf vorlegen. Ohne diese
koordinierte Wachstumsplanung sollen keine weiteren
Etappen ausgeldst werden.

Begrindung

Allein das SUdi-1 Areal bringt 800-200 neue Einwohner — ein
massiver Wachstumsschub, der Verkehr, Schulen und soziale
Infrastruktur belasten kann. Nur eine abgestimmte Prognose
stellt sicher, dass Hochdorf massvoll, bedarfsgerecht und
finanziell tragfdhig entwickelt wird

Beurteilung

Die Gemeinde Hochdorf nimmt die erwdhnten
Planungsaufgaben jeweils stufengerecht wahr. Dabei bezieht
sich das Wachstum auf den kantonalen Richtplan, den
regionalen Entwicklungsplan und die ESP-Planung sowie auf
das kommunale Siedlungsleitbild mit Zonenplankapazit&ten.
2026 wird im Rahmen der Schulraumplanung das Wachstum
der Bevdlkerung gestUtzt auf die Prognosen der Bautdétigkeiten
und die Einwohnerentwicklung erhoben und notwendige
Massnahmen abgeleitet. Die Erkenntnisse werden zudem in
die weiteren Planungen der Gemeinde Hochdorf einfliessen.
FUr das Sudiareal wird die Infrastrukturplanung mit Bezug zur
Gesamtgemeinde stufengerecht weiterentwickelt. Diese
Planungen erfolgen koordiniert und gestUtzt auf die
Mobilitatskonzepte der Gemeinde Hochdorf, der Region und
des Kantons. Im Rahmen der anstehenden Revision des
Siedlungsleitbildes von 2015 wird die Gesamtbetrachtung
gestUtzt auf die Entwicklungen in ganz Hochdorf
vorgenommen.

Bericksichtigung
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wird zur Kenntnis genommen

176167 1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 17 - Transparenz zu zukdnftigen Eigentums- & Das Thema liegt im Grundsatz ausserhalb des Umzonungs- und
Verantwortungsstrukturen im SUdi-Areal, keine Bebauungsplanverfahrens. Der Bebauungsplan I&sst eine
Eigenentwicklung der Projekte durch die Gemeinde Antfrag: Baufeld-Unterteilung zu. Es wird keine verbindliche
Die Gemeinde wird ersucht, frihzeitig offenzulegen, welche Entwicklungsstrategie im Bebauungsplan festgelegt. In den

Grundstiicke im Gemeindeeigentum verbleiben und welche ~ Sonderbauvorschriften wird konkretisiert, dass die

an private oder genossenschaftliche Investoren Ubertragen Vergabeoptionen (Ziff. 5 Masterplan) nicht als wegleitend
werden sollen — inklusive Kriterien der Vergabe und kunftiger erkiart werden.

Entscheidungs- und Finanzierungskompetenzen. Diese

Informationen sind als Bestandteil des Bebauungsplans und Im Rahmen eines nun folgenden politischen Prozesses werden

der Zonenplandnderung zu verdffentlichen di§ Grundlagen zu den Themen Immobiliens’rro’regie Sudi,
Tragerschaftsmodell und Vergabekonzept erarbeitet und zur

Begrindung politischen Diskussion vorbereitet werden. Damit wird das Ziel

Da das gesamte Areal heute der Gemeinde gehort, fihren verfolgt, fransparent und breit abgestitzt die notwendigen

Umzonung und Vergabe zu erheblichen Wert- und Enfscheidungen herbeizufUhren.

Einflussverschiebungen, die ohne Transparenz nicht Der Masterplan enthdlt unter Ziff. 5.6 die vom Gemeinderat

demokratisch Uberprifbar sind. Nur eine klare Offenlegung beschlossene Haltung zu den Vergabeoptionen und

der Eigentums- und Rollenverteilung stellt sicher, dass Entwicklungsstrategie der Baufelder. Anldsslich der

Mitwirkungsveranstaltung im Mdrz 2025 zum Masterplan wurde
die diversifizierte Entwicklungsstrategie gemdass Masterplan von
93% der 286 mitwirkenden Personen gutgeheissen.

Bericksichtigung
wird teilweise bertcksichtigt

offentliche Interessen langfristig gewahrt bleiben und das SGdi-
Areal nicht primdr privaten Renditeinteressen zufdailt.

164263 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Planung nicht sinnvoll Die RUckmeldung enthdlt keinen konkreten Antrag.
. Bericksichtigung
Begrundung wird zur Kenntnis genommen
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Die Planung fur des SGdi mag fur ein Quatier in einer GroBstadt
sinnvoll sein, aber nicht fur ein Dorf von 10000 Einwohner. Die
Planung zerstort bestehende Strukturen. Die Auswirkungen auf
den &stlichen Teil des Dorfes sind betréchtlich und wurden
nicht berdcksichtigt. (Retail, Verkehr)

161556 RPK Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Bebauungsplanentwurf

Begrindung

Der vorliegende Entwurf der Planungsinstrumente wird, soweit
dies mit den vorhandenen Informationen méglich ist, als
zweckmdssig und fUr Hochdorf passend beurteilt. Die
PlanungsentwUrfe aus dem Masterplan werden entsprechend
rechtlich gesichert.

Bericksichtigung
wird zur Kenntnis genommen

162209 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Absatz 1: Der Masterplan Sudiareal vom 25.2.25 und das
Richtprojekt Freiraum 5.6.25 sind zu Uberarbeiten und die
kritischen Punkte sind in der Begleitkommission und in
offentlichen Veranstaltungen zu diskutieren und es sind
BeschlUsse zu fassen und festzuhalten

Begrindung
Die Dokumente sind in der Gemeinde besser abzustUtzen

Beurteilung

Der Masterplan SGdi wurde in der Begleitkommission und dem
Gemeinderat beraten und verabschiedet. Anldsslich der
offentlichen Mitwirkung erfolgte eine 6ffentliche Diskussion der
Resultate. Die Zustimmung zum Masterplan ist
grossmehrheitlich, eine AbstGtzung in der Gemeinde ist erfolgt.
Bericksichtigung

keine Massnahme notig

162210 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Absatz 1: Das Schwammstadtprinzip wird im Masterplan nicht
definiert

Beurteilung

Der Anfrag wird umgesetzt, im Art. 1 Abs 2. wird der Begriff
"Schwammstadtprinzip” entfernt. Im Rahmen der
Machbarkeitsstudien wird ab 2026 vertieft beurteilt, welche
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Begrindung Ideen aus dem Masterplan in Sachen Schwammstadt
Im Masterplan ist das Schwammstadtprinzip nicht erwdhnt. Die  umgesetzt werden.

Ideen sind jedoch unter Pkt 4.2 Wassermanagement Bericksichtigung

aufgefUhrt. Die Abbildung in diesem Kapitel enthdlt viele wird berGcksichtigt

Punkte, welche im Bebauungsplan nicht oder in anderer Form
umgesetzt wurden.

[0 offener Graben mitten in der Industriegasse
[l Die Bachoffenlegung Nord gibt es nicht

[l Wasserspeicher in der Industriegasse und der
Siedereistrasse

00 Umgang mit der Seewasserzisterne
[ zusatzliches Retentionsbecken Nord

[l Die Lage der Bewdsserungsgrdben sind im
Bebauungsplan aufzufUhren. Die Graben gem.
Masterplan sind kaum zu realisieren

U
162304 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Absatz 1: Beim Grundstickserwerb stand die Entwicklung Die Aufzdhlung enfspricht nicht einer Wertung oder
eines OV Hub im Vordergrund. Jetzt ist dies nur noch ein Priorisierung der Themen. In der Aufz&hlung wird der Begriff
untergeordneter Punkt in der Erschliessung. Weiter hinten ist Bushub" verwendet, da im Bebauungsplanperimeter ein Teil

des gesamten Mobilitatshubs liegt, welcher nach wie vor eine
sehr hohe Prioritdt geniesst.

Bericksichtigung

Begriindung keine Massnahme nétig

Beim GrundstUckserwerb stand die Entwicklung eines OV Hub
im Vordergrund. Jetzt ist dies nur noch ein untergeordneter

nur noch die nachhalfige Nutzung der Energie aufgefuhrt.
Diese Punkte sind weit nach vorne zu schieben.
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Punkt in der Erschliessung. Weiter hinten ist nur noch die
nachhaltige Nutzung der Energie aufgefuhrt. Diese Punkte sind
weit nach vorne zu schieben.

162306 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Abs 1: Datum aktualisiern Die Anpassung auf April 2025 wurde Uberall umgesetzt.
. Bericksichtigung
Begrundung wird berGcksichtigt

Mindestens zum Masterplan gibts verschiedene Versionen

160168 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Bericksichtigung
6280 Urswil - keine Massnahme notig
Begrindung
163756 1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 15 — Zweckmdssige und sichere Erschliessung im Im Rahmen der Masterplanung wurden Schleppkurven sowie
Sudi-Areal sicherstellen Antrag: Die Verkehrserschliessung im Strassenquerschnitte ausgearbeitet. Die daraus gewonnenen

Erkenntnisse sind in den Bebauungsplan eingeflossen und
haben dessen Ausgestaltung wesentlich beeinflusst. Die
Erschliessung, Anlieferung sowie Rettung sind fUr alle
Baubereiche sichergestellt und im Bebauungsplan
stufengerecht geregelt.

Situationsplan ist so zu Gberarbeiten, dass Zufahrten fir
Anwohner, Gewerbe, Lieferdienste und Besucher dauerhaft
funktionsfdhig bleiben. Mindestbreiten und Nutzungen der
Verkehrsachsen (inkl. Liefer- und Kurzzeitparkierung) sind
verbindlich festzulegen und an die bestehende

Strassenhierarchie anzupassen. Im Rahmen der Machbarkeitsstudien Infrastruktur und Freiraum
.. werden die Details der Erschliessung phasengerecht
Begrindung .
erarbeitet.

Bericksichtigung
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Begrindung: Die aktuell geplante, stark urbane keine Massnahme notig
Erschliessungslogik ist fUr ein l&ndliches Regionalzentrum wie

Hochdorf nicht praktikabel und widerspricht den gesetzlichen

Anforderungen an eine zweckmdssige und sichere

Erschliessung (RPG / PBG LU). Ohne klare Dimensionierung und

Zufahrtsrechte drohen Verkehrsprobleme, Belastungen in

Nachbarquartieren und funktionale Einschrinkungen im

neuen Quartier.

161192 SVP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung Beurteilung

Der Bebauungsplan ist fur das gesamte Areal relevant Der Perimeter des Bebauungsplans Sudiareal ist im Zonenplan
. gestutzt auf die Entwicklungsetappen im Masterplan definiert.

Begrundung Eine Anpassung des Bebauungsplanperimeters ist nicht

Wir verweisen auf vorstehende Ausfuhrungen zum Thema vorgesehen.

Bebauungsplanbereich vs. Gestaltungsplanbereich Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

160169 GLP Hochdorf

Antrag / Bemerkung Bericksichtigung

6280 Urswil keine Massnahme nétig
Begriindung
164257  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf braucht nicht 2 Zentren Das SUdiareal wird nicht im Sinne eines zweiten Zentrums,
. sondern als Erweiterung des bestehenden Ortskerns
Begrundung verstanden. Mit der Verbesserung der Anbindung an den

ostlichen Ortsteil (Personenunter- und UberfUhrungen) erfolgt
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Hochdorf braucht nicht 2 Zentren, die Verbindungen zwischen  eine Anbindung an die Haupftstrasse. Dies ist im Sinne der
dem bestehenden Zentrum und dem SUdi Areal ist schwach.  Vision SUdiareal in die Testplanungsbestellung eingeflossen
Der Detailhandeln an der HauptstraBe wird stark reduziert. Dies  Und im Masterplan entsprechend umgesetzt worden.

wird durch die Reduktion der PP entlang der HauptstraBe
noch verstarkt. (Plattform Uber den Gleisen, Gisler
Bellevueparking etc.) Lokale Anbieter werden verschwinden,
wir werden vermehrt verklebte Schaufenster sehen.

In breiten &ffentlichen Mitwirkungen und der breit
aufgestellten Begleitkommission mit Beteiligung des Gwdarb
Hofdere wurde die Ausrichtung des Sudiareals fruh diskutiert
und auf die gesamte r&dumliche Entwicklung von Hochdorf
abgestimmt. Die zustdndigen kantonalen und regionalen
Stellen sind seit Beginn der Planung in den Prozess involviert
und stellen die Abstimmung sicher.

Die die vorgesehenen Fldchen fur Buro und Retail sind viel zu
Gross, und fUhren zu hohen Leerstanden. Die Nachfrage nach
solchen FiGchen ist seit Jahren in Hochdorf schwach. Auch

gesamtschweizerisch stagniert die Nachfrage nach solchen Im Rahmen der ESP-Planung (Nutzungs- und
Fidchen und geht in IGndlichen Gegenden zurick. Auch die Entwicklungskonzept 2024) wurde die Abwdgung beziglich
Digitalisierung setzt dem Einzelhandel zu. Gewerbe- und Industriefldéchen und Wohnfldchen

vorgenommen und auf die Ubergeordneten Ziele

Durch diese vorgesehene Umzonung fllt 60000 m2 raumplanerisch abgestimmt. Das Gebiet des SUdiareals wird in

Industriezone ersatzlos weg, wenn Hochdorf in diesem Mal3 diesem Konzept als Mischnutzung mit Wohnpotenzial definiert.
wachsen soll, braucht es auch Bauland fir Arbeitspldatze im Ziel ist eine Transformation von der reinen Arbeitsnutzung in ein
Industriesektor ansonsten Hochdorf zum Schlafort wird. Der dynamisches Mischgebiet mit Zentrumsfunktionen als
Pendlerverkehr nimmt massiv zu. Ortskernerweiterung von Hochdorf. Der revidierte kantonale

Richtplan weist das SUdiareal als Gebiet mit urbaner
Mischnutzung aus.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

160170 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Bericksichtigung
6280 Urswil - keine Massnahme nétig

Begrindung
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163749 (1) IG-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
, Hochdorf (1) Das Parkdeck gehdrt einer MiteigentUmergemeinschaft,
163748 welche die Parkpl&ize heute gemeinsam nutfzt und beftreibt.
(2) IG-Unser Antrag Nr. 7 — Erhalt/Lésungsnachweis Eine L&sung fUr den Ersatz der Parkplatze auf dem Parkdeck ist
Hochdorf Parkdeck Uber den Geleisen Antrag: Der RGckbau des daher fUr einen RUckbau eine Voraussetzung. Ob dies in einer
Parkdecks beim Bahnhof darf erst erfolgen, wenn eine frGhen Phase realistisch ist, werden die weiteren
gleichwertige Ersatzldsung fUr die bestehenden Parkplétze Planungsarbeiten und Verhandlungen zeigen.

gesichert und nachgewiesen ist — idealerweise im Rahmen
einer Westldsung des OV-Knotens (vgl. Vorschlag IG ,,Unser
Hochdorf, unsere Zukunft").

Am SUdiplatz entsteht ein Parkhaus, welches an zentraler Lage
ein zusatzliches 6ffentliches Parkplatzangebot in einer frthen
Phase der Arealentwicklung sicherstellt. Zudem wird im

(2) Rahmen der Machbarkeitsphase die Parkierung fir das Areal
weiter vertieft und dazu im Bebauungsplan die nétige

Antrag Nr. 7 — Erhalt/Lésungsnachweis Flexibilitat eingebaut.

Parkdeck Uber den Geleisen Antrag: Der RUckbau des BerUcksichtigung

Parkdecks beim Bahnhof darf erst erfolgen, wenn eine wird ber0cksichtigt

gleichwertige Ersatzldésung fUr die bestehenden Parkpldize
gesichert und nachgewiesen ist — idealerweise im Rahmen
einer Westldsung des OV-Knotens (vgl. Vorschlag IG ,,Unser
Hochdorf, unsere Zukunft").

Begrindung

(1)

Begrundung: Das Parkdeck ist fUr die Erreichbarkeit des
Ortskerns und fur das Gewerbe entlang der Hauptstrasse
essenziell, insbesondere fUr Kunden aus dem Umland sowie
altere und mobilitGtseingeschrénkte Personen. Ein Abbruch
ohne Ersatz gefdhrdet die Zentrumsfunktion, schwdcht das
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lokale Gewerbe und widerspricht dem raumplanerischen
Grundsatz der zweckmdssigen Erschliessung.

(2)

Begriundung: Das Parkdeck ist fUr die Erreichbarkeit des
Ortskerns und fur das Gewerbe entlang der Hauptstrasse
essenziell, insbesondere fUr Kunden aus dem Umland sowie
altere und mobilitGtseingeschrénkte Personen. Ein Abbruch
ohne Ersatz gefdhrdet die Zentrumsfunktion, schwdcht das
lokale Gewerbe und widerspricht dem raumplanerischen
Grundsatz der zweckmdssigen Erschliessung.

162214  Privatperson

Antrag / Bemerkung
Absatz 1: “Bebauungsplan “Sudiareal”, Situationsplan 1:1'000™
an Stelle von nur “Situationsplan 1:1'000™

Begrindung
ein wenig deutlicher

Beurteilung

Erg&nzung SUdiareal wird in Einleitungstext integriert.
Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

162215 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Die wegleitenden und orientierenden Bestandteile des
Bebauungsplans sind zu Uberprifen

Begrindung

Zur besseren AbstUtzung in der Gemeinde sind diese
Bestandteile des Bebauungsplans breiter zu diskutieren und
gegenseitig abzustimmen. Es wdre schade, wenn bereits bei
der ersten Abstimmung das Projekt Schiffsbruch erleidet.

Beurteilung

Alle Unterlagen lagen zur Mitwirkung auf. Im Rahmen der
Erarbeitung des Bebauungsplans wurden die Dokumente
miteinander abgeglichen. Die Anpassungen in der Hierarchie
(wegleitend/orientierend) erfolgt, gestUtzt auf die
RUckmeldung des Kantons aus der Vorprifung. Die
Erlduterungen zur Bedeutung von verbindlich, wegleitend und
orientierend finden Sie in der Wegleitung zu
Sondernutzungspl@nen des Kantons unter https://rawi.lu.ch/-
/media/RAWI/Dokumente/Downloads/raumentwicklung/wegl
eitung_sondernutzungsplanung.pdf

Bericksichtigung
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163629 Gwarb/

Antrag / Bemerkung

wird teilweise berUcksichtigt

Beurteilung

Privatperson BN4 Nutzungsénderung in ruhiges Gewerbe und Wohnungen. Im BN4 ist Wohnen und Gewerbe mdglich. FUr den Baubereich
UG Parking méglich G30 wird die Mdglichkeit zur Realisierung eines Parkhauses
aufgenommen.
Begrindung Bericksichtigung
Verlagerung des Parkhauses nach G30 wird berGcksichtigt
163631 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson G30 Nutzungsanderung in Quartierparkhaus im Sockelbereich.  Die Moglichkeit der Erstellung eines Parkhauses wird fOr den
Obere Raumschicht Wohnungsnutzung Baubereich BN30 aufgenommen.
Bericksichtigung
Begrindung wird berUcksichtigt
Keine
163671 Die Mitte Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Rechtliche Verbindlichkeit Die Steckbriefe gelten fUr die Baubereiche gemdss Art. 4 Abs.
6280 Hochdorf 2 wegleitend. Wegleitend bedeutet, dass die Steckbriefe

Begriindung

FOr die Mitte ist die rechtliche Verbindlichkeit der Steckbriefe
und insb. die darin abgebildeten Wohnungsgrundrisse nicht
klar. Wir sind der Meinung, dass die Ausrichtung (z.B. in Bezug
auf Sonneneinstrahlung) gewisser Objekte nicht ideal ist.
Ganze Wohnungen (4 2 Zimmer-Wohnungen sind nach
Norden ausgerichtet. Eine Flexibilisierung ist winschenswert.

Qualitéten, Standards und dergleichen umfassen
(MindestqualitGten, Minimalstandards) die bei der
Folgeplanung stufengerecht zu berUcksichtigen sind. Die
Steckbriefe konkretisieren insbesondere stédtebauliche
Qualitéten aus dem Masterplan im Sinne eines Richtprojekits.
Diese detaillierten Inhalte sind bewusst nicht im
Bebauungsplan enthalten, um die Flexibilitat und
Stufengerechtigkeit zu bewahren. Enthaltene grobe
Wohnungsgrundrisse entsprechen dem Stand von
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Baufeldtests. Im Rahmen von Machbarkeitsstudien werden die
Grundrisse vertieft bearbeitet und die Ausrichtung und
Belichtung optimiert.

Bericksichtigung

keine Massnahme nétig

160171  GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 5 vollumfanglich. Der Masterplan SUdi ist als wegleitendes Dokument
Die Festlegung klarer Baubereiche sichert eine geordnete und  festgehalten und ist deshallb immer als Massstab fUr die
qualitatsvolle Entwicklung. bauliche EpTWleI}Jhg bq|zuz!ehen. Zude"m ist bei Verdnderung
Wir begrUssen insbesondere, dass im Baubereich G50 am Cclomn.-ngoude die Dlen's’rs’relle fur Den'l.<m‘c1lpflege des
Abweichungen nur im Rahmen qualitétssichernder Verfahren Kon’rsms peaumehen, Welchg die .QU.OMOT ZUSOTZ“Ch.
o ; gewdhrleistet bzw. sichert. Dies wird im Planungsbericht
moglich sind. konkretisiert.
Wirregen an, im Reglement klarzustellen, dass solche Beriicksichtigung
Abweichungen ausschliesslich zugelassen werden, wenn sie wird teilweise bericksichtigt
zur Verbesserung der stddtebaulichen, gestalterischen oder
Okologischen Qualitat beitragen.
Begriindung
Mit der Kopplung an qualitétssichernde Verfahren ist bereits
eine wichtige Hirde eingebaut.
Eine erg&nzende Prdézisierung stérkt die Planungssicherheit und
stellt sicher, dass Abweichungen tatséchlich im Sinne der
Qualitatsziele des Masterplans — also zugunsten von Freiraum,
Architektur und Klima — erfolgen.
163746 1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 3 — Baufelder & regionale Beteiligung Der Bebauungsplan lasst eine Unterteilung der Baufelder in

Antrag: Die Gemeinde soll die Ubergrossen Baufelder in
kleinere, wirtschaftlich tragfdhige Einheiten unterteilen und die

kleinere Einheiten offen. Eine Parzellierung wird mit den
weiteren Planungsschritten angestrebt (zum Verkauf von
Baufeldern/Baubewilligungsverfahren).
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Vergabekriterien fransparent offenlegen, sodass auch
regionale Wohnbaugenossenschaften, KMU und private
Bautrager zum Zug kommen. Zudem soll die Gemeinde nicht
selbst als Investorin auftreten, um Interessenkonflikte zu
vermeiden und die lokale Wertschdpfung zu sichern.

Begriindung

Begrindung: Die heutigen Baufeldgréssen Ubersteigen die
finanziellen Moglichkeiten regionaler Akteure und beschrdnkt
den Markt auf ausschliesslich institutionelle Grossinvestoren.
Nur eine kleinteiligere Parzellierung gewdhrleistet, dass
Hochdorf wirtschaftlich profitiert, das Projekt lokal verankert ist
und die Entwicklung dem in der Abstimmungsbotschaft
versprochenen Ziel einer ortsvertraglichen Innenentwicklung
entspricht. Eine kleinteilige Parzellierung erhdht die
Marktchancen.

Die Erarbeitung von Vergabeverfahren und die politische
Diskussion Uber Investitionen der Gemeinde in Baufelder wird
ausserhalb des Bebauungsplanverfahrens weitergefUhrt. Dazu
nehmen wir lhre Haltung zur Kenntnis.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

164260 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Grosse der Baufelder/Objekte

Begriindung
Der Masterplan beinhaltet praktisch nur groBe Objekte

FUr regionale Investoren Baugenossenschaften, Handwerker.
Architekten und andere private regionale Investoren sind sie
zu groB. Das einzige Gebd&ude, das unter 20 Mio. ist, ist BN
3.dass aber in 2 Untergeschossen mit dem Coopgebdude
zusammengeschlossen ist. Sehr viele Gebdude will die
Gemeinde selbst realisieren und vermarkten, die
Auftragsvergabe erfolgt bei der Gemeinde Uber das
Submissionsgesetzt, bei der die Gemeinde der Gewichtung
etwas Einfluss nehmen kann. Der Rest ist reine Mathemaik,

Beurteilung

Der Bebauungsplan I&sst eine Unterteilung der Baufelder in
kleinere Einheiten offen. Eine Parzellierung wird mit den
weiteren Planungsschritten angestrebt (zum Verkauf von
Baufeldern/Baubewilligungsverfahren).

Die Erarbeitung von Vergabeverfahren und die politische
Diskussion Uber Investitionen der Gemeinde in Baufelder wird
ausserhalb des Bebauungsplanverfahrens weitergefUhrt. Dazu
nehmen wir lhre Haltung zur Kenntnis.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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eine Bevorzugung des regionalen Gewerbes ist im
Submissionsgesetzt ausdricklich untersagt, im Gegensatz von
privaten Investoren. Bei den GroBen Bauten mit nationalen
Investoren ist eine Vergabe an regionalen Unternehmen aus
Kapazitédtsgrinden nicht méglich und Arbeitsgemeinschaften
als 5. Rad am Wagen unattraktiv. Zudem wird durch diese
Bautdatigkeit anderen Orten in Hochdorf moglicherweise
weniger gebaut. In der Folge werden die Arbeitsplatze beim
regionalen Handwerk abgebaut.

161193 SVP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Abs 7 streiche

Begriindung
Dieser Passus ist nicht justiziabel. Wer beurteilt das am Ende,
was eine bessere Losung ist?

Beurteilung

Die Formulierung |&sst zu viel Spielraum offen. Der Absatz wird
gestrichen. Mégliche Abweichungen von der Pflichtbaulinie
richten sich nach Art. 32 SBV.

Bericksichtigung

wird berUcksichtigt

162216 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Allgemein: Die wichtigen Anforderungen sind klar zu definieren
und nicht viele Entscheide dem Sudirat, dem Gemeinderat
oder der Gemeinde zu Uberlassen.

Begriindung
Sehr viel Gummi wodurch allféllige Investoren abgeschreckt
werden.

Beurteilung

Beim SUdi-Projekt handelt es sich um eine bauliche
Entwicklung, welche Jahre dauern wird. Der bisherige
qualitative Prozess steckt diesen Rahmen fUr die langfristige
Entwicklung. Dabei fand eine stetige Abwdagung zwischen
"was zwingend geregelt werden muss/soll" und was "bewusst
noch offengelassen wird" statt. Ganz nach dem Grundsatz "so
viel wie ndtig, so wenig wie moglich". Ziel ist ein
Bebauungsplan, welcher alle rechtlichen Anspriche
stufengerecht erfUllt, die notwendigen st&dtebaulichen
Qualitdten aus dem bisherigen Prozess sichert und die nétige
Flexibilitat fUr die Umsetzung ermdglicht.

Bericksichtigung
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keine Massnahme notig

162311 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Abs 2: Gestaltungsbeirat SUdi durch Sudirat oder Beirat SUdi
ersetzen

Begriindung
Neben gestalterischen Aspekten sollen auch technische
Punkte beurteilt werden.

Beurteilung

Dies wird umgesetzt und der Fachbeirat Bau entsprechend
flexibler ausgestaltet.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162314  Privatperson

Antrag / Bemerkung
Abs é: FUr Unterniveaubauten und unterirdische Bauten sollen
die Grenzen im Bebauungsplan weiter gedffnet werden.

Begrindung

Die aktuellen Formen der PH erscheinen bzgl. Nutzung nicht
optimal. Zuséatzlich wurde kein Raum fUr eine Technikzentrale
vorgesehen. Die Abkldrungen bzgl. den vorhandenen Bauten
sind in Abklarung.

Beurteilung

Es wird ergdnzend festgelegt, dass die Verkehrsflache (insb.
Siedereistrasse) unterbaut werden kann. So kdnnten bei
einigen Bauten gréssere Tiefgaragen entstehen. Der UG-
Bereich beim Sudiplatz und bei BN4 wird erweitert. Diese
Massnahmen gewdhrleisten die notwendige Flexibilitat fUr die
ndchsten Planungsphasen.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162464 (1) Gwarb/
, Privatperson
162315 (2) Privatperson

Antrag / Bemerkung
(1)

Art. 5, Abs. 8 Ergénzung: Die Passerelle ist sofern eine Nutzung
Sinn macht zu erhalten

(2)

Abs. 8 Ergénzung: Die Passerelle ist sofern eine Nutzung Sinn
macht zu erhalten.

Begrindung

Beurteilung

Die Passerelle ist nicht als "Erhalt Bestand" gesichert und kann
daher grundsatzlich auch rockgebaut werden. Ob ein Erhalt,
Neubau oder ein kompletter Verzicht der Passerelle
angestrebt wird, 1Gsst sich erst in den kommenden
Planungsphasen zeigen. Der Bebauungsplan ermdglicht diese
Flexibilitat. Zusatzliche Nutzungsmaoglichkeiten werden in Art. 7
erganzt (Wohnen und Gewerbe) und der Wortlaut in Abs. 8
(neu Abs. 7) angepasst.

Bericksichtigung
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(1) wird berUcksichtigt

Es ist denkbar, dass die Nutzung G33 keinen Zusammenhang
mit G40 hat und daher eine Passerelle keinen Sinn macht. Vor
allem, wenn der Bestand G40 fUr einen Neubau zurickgebaut
wird. Dann muUsste die Passerelle teilweise zurickgebaut,
aufwendig gestutzt und neu erstellt werden. Ohne Nutzen
macht dies keinen Sinn.

Abgesehen davon, dass die Gebdudehdhen ev. nicht
korrespondieren...

(2)

Die Bedeutung als Verbindung zwischen dem G33 und G40 ist
aktuell nicht mehr gegeben. Wenn kein Nutzen aufgezeigt
werden kann, so wird der Gang in Zukunft nur noch Energie
verpuffen.

Es ist denkbar, dass die Nutzung G33 keinen Zusammenhang
mit G40 hat und daher eine Passerelle keinen Sinn macht. Vor
allem, wenn der Bestand G40 fUr einen Neubau zurickgebaut
wird. Dann mUsste die Passerelle teilweise zurGckgebaut,
aufwendig gestUtzt und neu erstellt werden. Ohne Nutzen
macht dies keinen Sinn.

Abgesehen davon, dass die Geb&udehdhen ev. nicht
korrespondieren

159851  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
In Art. 5 Abs. 4 das Mass der Abweichung festlegen. Eine starre Obergrenze kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
festgelegt werden. Beim aktuellen Planungsstand sind
Nutzungen, Brandschutzanforderungen etc. noch offen. Eine
Obergrenze kénnte deshalb kontraproduktiv sein und kinftige
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Begrindung

Eine Obergrenze fur die Abweichung sollte zwingend
festgelegt werden. Aktuell ist nicht klar in welcher Dimension
eine Erweiterung zugelassen werden soll.

Entwicklungen verhindern. Abweichungen sind nur im Rahmen
von qualitétssichernden Verfahren und unter Einbezug der
kantonalen Denkmalpflege mdglich. Dadurch wird eine
missbrduchliche Anwendung der Ausnahmebestimmung
sichergestellt.

Bericksichtigung

wird nicht berucksichtigt

163665 Die Mitte Antrag / Bemerkung
Hochdorf Erhalt bestehende Bauten und Anlagen
6280 Hochdorf .
Begrundung

Die Mitte spricht sich dafUr aus, dass die |dentitét sowonhl
"aussen" als auch "innen" erhalten bleiben soll. Somit ist die
Formulierung so in Ordnung.

Beurteilung

Besten Dank fUr die RUckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

160847 Privatperson Antrag / Bemerkung
Absatz 2 weglassen

Begrindung

“wirtschaftlich unverhdaltnismdassig” I&sst zu viel Spielraum offen.

Beurteilung

Der Gemeinderat hat gestUtzt auf die konfroversen
Mitwirkungsbeitrége und den Masterplan sowie die Beratung
in der Begleitkommission eine Interessenabwdgung
vorgenommen.

Mit Abs. 2 wird sichergestellt, dass spétere Erkenntnisse der
kommenden Planungsphasen stufengerecht bei der
Umsetzung der Bebauung bericksichtigt werden kénnen. Da
noch nicht fUr alle Baufelder detaillierte Untersuchungen der
Bausubstanz und Statik sowie der Machbarkeit vorliegen, wird
der Abs. 2 belassen. Die Ausnahmeregelung darf nicht dazu
fUhren, dass die grundsatzlichen QualitGten des Masterplans
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unterwandert werden. Mittels der qualitatssichernden
Verfahren wird dies sichergestellt.

Bericksichtigung

wird nicht berucksichtigt

160172 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 6 vollstandig. Besten Dank fur die RGckmeldung.
Die Regelung férdert die Weiterverwendung und den BerUcksichtigung
behutsamen Umbau bestehender Gebdude im Sinne der wird zur Kenntnis genommen
Ressourcenschonung.

Wir begrUssen insbesondere, dass wesentliche Eingriffe mit
dem Gestaltungsbeirat abgestimmt werden mussen.
Ergénzend regen wir an, Umnutzungen bestehender Bauten
fur 6ffentliche, kulturelle oder gemeinschaftliche Zwecke
ausdricklich zu unterstitzen.

Begrindung

Der Erhalt und die Weiterentwicklung bestehender
Industriegebdude tfragen wesentlich zur Identitat und
Nachhaltigkeit des SUdiareals bei.

Eine gezielte Offnung fur vielfaltige Nutzungen stérkt das
Quartierleben, férdert die soziale Durchmischung und
unterstUtzt die Ziele des Masterplans hinsichtlich Urbanit&t und
Kreislaufwirtschaft.

163751  1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 9 — Grundlagen zum Erhalt der Bestandesbauten Die Weiterentwicklung der bestehenden Gebdude stellt ein

damit verbundenen rGumlichen Entwicklung dar. In den
Mitwirkungen zur Testplanung und zum Masterplan wurde
diese Haltung von der Bevdlkerung klar bestatigt.

bestehenden Industriebauten erst dann verbindlich festlegen,
wenn unabhdngige Nachweise zu Statik, Schadstoffen,
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Okologie und Wirtschaftlichkeit vorliegen — und die Derim BZR und Bebauungsplan vorgesehene Bestandserhalt
Ergebnisse vollstandig veroffentlicht wurden. mit dem Grundsatz des Erhalts und der Moglichkeit, bei

. Unverhdltnismdassigkeit einen RUckbau zu prufen, bildet einen
Begrindung sorgfdltig erarbeiteten Mittelweg, der sowohl den Erhalt der
Begrindung: Aktuell fehlen essentielle Gutachten, um zu baulichen Substanz als auch die notwendige Flexibilitat for
belegen, dass der Erhalt der alten Industriebauten technisch kinftige Umnutzungen oder allféllige Ersatzbauten
sicher, 8kologisch sinnvoll und wirtschaftlich fragbar ist. Eine gewdhrleistet.

Festlegung ohne diese Grundlagen wdre rechtlich und
finanziell nicht verantwortbar. Bis auf einzelne Bauten und evtl.
den Fussabdruck sollen die Gebdude ersetzt werden kdnnen.
Ein Investor wird den Bestand erhalten, sofern dies auch
wirtschaftlich funktioniert.

Der Gemeinderat hat gestUtzt auf die kontroversen
Mitwirkungsbeitrage, auf den interdisziplindr erarbeiteten
Masterplan und die Beratung in der Begleitkommission eine
Interessenabwdagung vorgenommen. Das stddtebauliche
Konzept basiert auf der heutigen Gestaltung der Bebauung
auf der Hangkante. Der Bestand bildet eine wichtige Identitat
und Qualitat des Areals und soll kurz-, mittel- und langfristig zur
Einmaligkeit des Areals beitragen. Im Bestand sind
Zwischennutzungen und Wohn- und Nutzungsformen maoglich,
welche in konventionellen Gebduden nicht angeboten
werden, was als wesentliche Qualitat des Areals beurteilt wird.
Der Bestandeserhalt wird zielgerichtet im Bebauungsplan for
einzelne Baufelder geregelt und der RUcklbau mit Art. 6 Abs. 2
SBV addquat erméglicht.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

163752 1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 10 — Wirtschaftlichkeit der Zwischennutzung Im Rahmen der Planung von Zwischennutzungen wird pro
Besfgndesbcufen Anfrqg: D|e Gemeinde 50” vor We”‘eren GebOUde Uberpruff, WeICheS KOSTen—NUTZGn—VerhleniS O”fOl“g

noétige Investitionen aufweisen. Je nach Nutzungsdauer
werden dazu unterschiedliche Resultate erwartet. Darin
einfliessen werden stufengerecht auch folgende
Machbarkeitsstudien zu den besagten Gebduden. Die
Aufwdande und Ertr&dge werden jeweils im Budget und AFP

Investitionen in die Zwischennutzung der alten Industriebauten
(Nr.2, 5, 6, 7) deren Wirtschaftlichkeit und Zweckmassigkeit
tfransparent nachweisen — inkl. Offenlegung aller Kosten
(Heizung, Brandschutz, Unterhalt) und erwarteter Ertrage.
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Begrindung

Begrundung: Ohne klare Nufzungsperspektive drohen hohe,
nicht amortisierbare Kosten in Gebdude zu fliessen, die spater
trotzdem rickgebaut werden mussen. Die Gemeinde ist
verpflichtet, den Einsatz 6ffentlicher Mittel wirtschaftlich,
verhdltnismdassig und nachvollziehbar zu begrinden. Speziell ist
aktuell auf Investitionen in die Geb&ude G30, G33 zu
verzichten.

eingestellt und der Bevolkerung zur Beschlussfassung
vorgelegt.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

184466 SP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Dass ist ein zentraler Punkt fUr dieses Projekt/ Areal und ist
zwingend so vorzugeben und nicht abzuschwdchen.

Begrindung

Gerade auch diese Bestandes Bauten sind eine grosse
Chance, nicht nur bzgl. Umwelt und Kreislaufwirtschaft,
sondern auch fUr den Charakter dieses Areals.

Beurteilung

Der Erhalt der Bestandesgebdude ist in Art. 6 und dem
Situationsplan geregelt. Die RUckmeldung zur Kenntnis
genommen und entspricht dem aktuellen Planungsstand.
Bericksichtigung

wird berUcksichtigt

162318 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Abs 2: Was gilt als “nachweislich wirtschaftlich
unverhdltnismdassig”

Begrindung

Statische Verstarkungsmassnahmen sind bei allen
Aufstockungen notwendig. Was “nachweislich wirtschaftlich
unverhdltnismdssig ist” ist vollig subjektiv.

Beurteilung

Im Absatz 2 werden Ausnahmen fUr den Abbruch und Neubau
von den Erhalt-Bestand-Gebduden definiert. Insbesondere aus
statischen Grinden oder wenn der Erhalt wirtschaftlich
unverhdltnismdssig ist, kann ein Abbruch in Frage kommen. Die
entsprechenden Nachweise mussen von quadlifizierten
Fachpersonen erarbeitet werden. Die Ausnahmeregelung darf
nicht dazu fUhren, dass die grundsatzlichen Qualitdten des
Masterplans unterwandert werden. Mittels der
qualitatssichernden Verfahren wird dies sichergestellt. Der
Fachbeirat ist bei Eingriffen oder Veranderungen an diesen
Gebduden beizuziehen. Eine konkrete prozentuale oder
monetdre Festlegung ist nicht vorgesehen, da die Beurteilung
der Verhdltnismdassigkeit eine gesamtheitliche Abwagung aller
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Disziplinen bedingt.
Bericksichtigung
keine Massnahme notig

162466 (1) Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
, Privatperson (1) Art. 6 ist so aufgebaut, dass gemdss Abs. 1 in erster Prioritat der
162455 (2) Privatperson Erhalt angestrebt wird und in Abs. 2 die Ausnahmen geregelt
Art. 6, Abs. 1 werden.
Streichen

Ein gestalterisches Angleichen von Neubauten an den

Bestand ist dabei ein weiter Begriff und kann je nach

Nutzungen nicht in allen Bereichen angewendet werden

Neu: (Fensterfl&échen, Fassadenfldchen, private Aussenrume etc.).
Die Grundsatze zur Gestaltung der Gebdude ist im Masterplan

Bauten und Anlagen innerhalb der im Situationsplan mit «Erhalt  (Prinzipien) und in den Baufeldsteckbriefen im Sinne eines

Bestand» gekennzeichneten Baubereiche sind nach Richtprojekts addquat wegleitend geregelt. Auf eine

Méglichkeit zu erhalten. Ergdnzung im Bebauungsplan wird verzichtet.
Berucksichtigung

Neubauten mussen sich gestalterisch an den Bestand wird nicht berUcksichtigt

angleichen.

(2)

Abs. 1: vorhandenen Text ersetzen mit: “Bauten und Anlagen
innerhalb der im Situationsplan mit «Erhalt Bestandy
gekennzeichneten Baubereiche sind nach Méglichkeit zu
erhalten. Neubauten muUssen sich gestalterisch an den
Bestand angleichen.

Begriindung

(1)
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Die Nutzung von Bestandsbauten hdngt stark von der
Nachfrage ab.

Der Investitionshorizont liegt weit in der Zukunft. Daher ist eine
maoglichst flexible Vorgabe zu formulieren, welche ohne
wesentliche rechtliche Anpassungen Optionen zuldsst.

(2)

Die Nufzung von Bestandsbauten hdngt stark von der
Nachfrage ab.

Der Investitionshorizont liegt weit in der Zukunft. Daher ist eine
moglichst flexible Vorgabe zu formulieren, welche ohne
wesentliche rechtliche Anpassungen Optionen zul@sst.

162045 VAH/Grine
6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung

Abbruch und Neubau sind nur zul&ssig, wenn die Statik des
Bestands die maximal mégliche Aufstockung gemdss
Baubereich nicht zul&sst.

(Der Satz ,,oder der Erhalt des Bestands nachweislich
wirtschaftlich unverhdéltnismdassig ist" soll gestrichen werden.)

Begrindung

Die wirtschaftliche Zumutbarkeit ist ein zu dehnbarer Begriff
und kénnte dazu fohren, dass schitzenswerte Bauten aus
reinen Kostengrinden abgerissen werden. Das steht im
Widerspruch zum Ziel des Masterplans, das industrielle Erbe
und die historische Identitat des SUdi-Areals zu bewahren.
Durch den Wegfall dieses Satzes wird sichergestellt, dass der
Erhalt bestehender Bauten Vorrang hat und nur aus

Beurteilung

Die Weiterentwicklung der bestehenden Gebdude stellt ein
zentrales QualitGtsmerkmal des Masterplans SGdi und der
damit verbundenen régumlichen Entwicklung dar. In den
Mitwirkungen zur Testplanung und zum Masterplan wurde
diese Haltung von der Bevolkerung bestatigt.

Die im BZR und Bebauungsplan vorgesehene Bestandserhalt
mit dem Grundsatz des Erhalts und der Moglichkeit, bei
Unverhdltnismdssigkeit einen RUGckbau zu prifen, bildet einen
sorgfdaltig erarbeiteten Mittelweg, der sowohl den Erhalt der
baulichen Substanz als auch die notwendige Flexibilitat fir
kUnftige Umnutzungen oder allféllige Ersatzbauten
gewdhrleistet.

Der Gemeinderat hat gestUtzt auf die konfroversen
Mitwirkungsbeitrdge, auf den interdisziplinGr erarbeiteten
Masterplan und die Beratung in der Begleitkommission eine
Interessenabwdgung vorgenommen. Das stddtebauliche
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technischen Gronden (z. B. Statik) ein Abbruch gerechtfertigt
ist.

Konzept basiert auf der heutigen Gestaltung der Bebauung
auf der Hangkante. Der Bestand bildet eine wichtige Identité&t
und Qualitat des Areals und soll kurz-, mittel- und langfristig zur
Einmaligkeit des Areals beitragen. Im Bestand sind
Zwischennutzungen und Wohn- und Nutzungsformen maoglich,
welche in konventionellen Gebduden nicht angeboten
werden, was als wesentliche Qualitét des Areals beurteilt wird.
Der Bestandeserhalt wird zielgerichtet im Bebauungsplan fur
einzelne Baufelder geregelt und der RUckbau mit Art. 6 Abs. 2
SBV addquat erméglicht.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

159852 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Die M&glichkeit eines Ersatzneubaus soll beim Calomil-
Gebdude ausgeschlossen werden.

Begriindung

Ein Abbruch des Calomil-Gebd&udes ist mdglich, wenn die
Aufstockung aus statischen Grinden nicht moglich ist oder der
Erhalt nachweislich nicht wirtschaftlich ist. Das Calomil-
Gebdude hat den hdchsten architektonischen Wert auf dem
Sudiareal und ist deshalb auch als einziges Objekt im
Bauinventar BILU aufgefuhrt. Das Gebdude bietet auch ein
riesiges Potenzial zur Belebung des Quartiers. Daher sollte ein
Ersatzneubau ausgeschlossen und die SBV-Bestimmung
entsprechend angepasst werden.

Beurteilung

Das Gebdude wird vom Kanton voraussichtlich als
schitzenswert aufgestuft, was einen Abriss verunmaoglicht. Im
Baufeldsteckbrief zum G50 Calomil wurden die als
schutzenwert beurteilen Bauteile erwdhnt (Fassade,
Dachkrone). Eine Entwicklung des Calomilgeb&udes erfolgt
unabhdéngig von dessen Schutzstatus koordiniert mit der
Denkmalpflege. Eine zusatzliche Festlegung in den SBV ist nicht
notwendig.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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163669 Die Mitte Antrag / Bemerkung Beurteilung

Hochdorf Gebdudehdhe Die Mitwirkung "Umfrage Hochhd&user" hat bestatigt, dass die

6280 Hochdorf . maximale Gebdudehdhe von 65 m wie bereits in den
Begrindung bisherigen Mitwirkungen und in der Begleitkommission nach
Die Mitte hat keine einheitliche Meinung zur MaximalhShe der  wie vor eine breite Zustimmung findet. Der Gemeinderat sieht
beiden vorgesehen Hochhduser. Die Hohe der beiden deshalb derzeit davon ab, eine Aufteilung der Abstimmung
Hochhd&user trifft auf unterschiedliche Meinungen und kdnnten  vorzunehmen. Der finale Entscheid dazu fallt nach der
essenziell fir den Erfolg des gesamten Unterfangens der BzR-  Offentlichen Auflage.

Bericksichtigung

Revision beitragen. Konkreter Antrag: Die Mitte empfiehlt die - ) - A
wird nicht berUcksichtigt

Abstimmung bzgl. SGdi in zwei Abstimmungsfragen aufzuteilen.
Generelle BZR-Revision und Bebauungsplan auf der einen und
Maximal-Hohe der Hochh&user auf der anderen Seite.

163619 FDP - Die Antrag / Bemerkung Beurteilung
Liberalen 10. Hochhaus und Gesamterscheinung Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird dies Uberpruft und
Hochdorf . mit Fachpersonen diskutiert, um der Bevdlkerung ein in Hohe
Begrindung und Form landschaftsvertrégliches und ortsbildtaugliches
10. Hochhaus und Gesamterscheinung Hochhaus présentieren zu kdnnen.
Bericksichtigung

Das geplante Hochhaus markiert einen stédfebaulichen
Akzent, der das neue Quartier prgen kann. Entscheidend ist
jedoch, dass es sich harmonisch in das Orts - und
Landschaftsbild einfGgt. Das Seetal lebt von seiner offenen
Landschaft mit charakteristischen Sichtbeziehungen zu See,
Erlosen, Lindenberg und Alpenkette. Ein Ubermdssig hohes
Gebdude kdnnte diese Qualitét beeintrdchtigen und den
Massstab der bestehenden Bebauung sprengen. Die FDP regt
an, die Hochhausfigur in inrer Hohe und Wirkung nochmals
vertieft zu Uberprifen — beispielsweise im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie, die Vor - und Nachteile tfransparent
aufzeigt. Ziel ist eine markante, aber vertréagliche Ldsung, die

wird berGcksichtigt
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das SUdiareal stéarkt, ohne die landschaftliche Identitat
Hochdorfs zu gefdhrden.

160174 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf ist mit Art. 7 einverstanden.

Der Artikel fordert eine lebendige Nutzungsmischung und
unterstUtzt die angestrebte Belebung der Erdgeschosse im
SUdiareal.

Wir begrissen ausdrUcklich, dass publikumsorientierte
Nutzungen vorgesehen sind, und regen an, dabei auch
kulturelle und gemeinschaftliche Nutzungen positiv zu
berUcksichtigen, um das vielfaltige Hochdorfer Kulturleben zu
starken.

Begrindung

Die vorgesehenen publikumsorientierten Nutzungen leisten
einen wichtigen Beitrag zur Aufenthaltsqualitét und Identit&t
des neuen Quartiers.

Wenn neben gewerblichen auch kulturelle oder
gemeinschaftliche Nutzungen Platz finden, bleibt das Areal
vielseitig und belebt und stérkt damit das lokale Kultur- und
Gemeinschaftsleben in Hochdorf.

Beurteilung

Unter &ffentlichen Nutzungen werden auch kulturelle und
gemeinschaftliche Nutzungen verstanden. Im Sinne des
Masterplans wird die gemischte Nutzung weiterverfolgt und in
den n&chsten Phasen vertieft.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

161553 RPK Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Gebdudehdhen: Die RPK hinterfragt den Prozess, der zum
Vorschlag eines 65 m hohen Hochhauses gefUhrt hat.

Begrindung

Die RPK hinterfragt den Prozess, der zum Vorschlag eines 65 m
hohen Hochhauses gefUhrt hat. So gibt es keine
projektunabhdngige planerische und bis anhin auch nur

Beurteilung

Die Mitwirkung "Umfrage Hochhd&user' hat bestatigt, dass die
maximale Gebdudehdhe von 65 m wie bereits in den
bisherigen Mitwirkungen und in der Begleitkommission nach
wie vor eine breite Zustimmung findet. Der Gemeinderat sieht
deshalb derzeit davon ab, eine Aufteilung der Abstimmung
vorzunehmen. Der finale Entscheid dazu fallt nach der
offentlichen Auflage.
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bedingt politisch eine Grundlage, die ein 65 m Hochhaus
legitimieren wirde. Letzteres wird mit der vorliegenden
Mitwirkung nachgeholt. Generell ware es winschenswert
gewesen, wenn die Hohe des Hochhauses analog zur
stadtebaulichen Setzung und anderer zentralen
Gestaltungsgrundsdatze auf Stufe Masterplan definiert worden
wdare und nicht erst im Prozess der rechtlichen Sicherung.
Ebenso hatten die relevanten Entscheidungsfaktoren
(Stimmungsbild der Bevolkerung, Gutachten zu Landschaft
und Siedlungsbild, Tragfdahigkeit des Bestands efc.), wie bereits
angeregt, frUhzeitig geklart werden sollen. Zudem ist sich die
Raumplanungskommission nicht sicher, ob eine
Gebd&udehdhe von 65 m und der damit verbundene
Ersatzneubau eine zweckmassige Losung darstellt, um den
Ansprichen der grauen Energie sowie der QualitGten des
Landschafts- und Siedlungsbildes gerecht zu werden. Die RPK
empfiehlt nach wie vor, die bislang ausgebliebenen
prozessualen Schritte zeitnah nachzuholen und die
Volksabstimmung in zwei Varianten durchzufUhren, sofern sich
kein eindeutiges Ergebnis in der Planung abzeichnet. Damit
kann das Risiko verringert werden, dass sich aufgrund eines
einzelnen Bestandteils Widerstand gegen die
Gesamtentwicklung formiert.

Die stadtebauliche Silhouette mit den maximalen
Gebdudehdhen ist Bestandteil des Masterplans und wurde
nicht erst mit dem Bebauungsplan, sondern im Masterplan
gesamtheitlich abgewogen auf das Ortsbild von Hochdorf
definiert. Im Rahmen der Bebauungsplanung fand neben der
offentlichen Mitwirkung ein vertiefter Austausch mit
Fachpersonen aus den Disziplinen Stadtebau und Architektur
statt. Die Resultate sind in den Planungsbericht, Ziff. 3.1.7
eingeflossen. Gleichzeitig wird mit der Machbarkeitsstudie zum
G40 Mischerei UberprUft, inwiefern der Bestand
weiterverwendet werden kann. Die Zeichen stehen gut, dass
eine Aufstockung bis auf 65 m auch mit dem Bestand mdglich
ist.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

184456 SP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Die fachliche Haltung zu den zwei Hochh&usern von 50m und
65m ist, aus unserer Sicht aber noch zu wenig nachvollziehbar.

Begriindung
Die Meinung die Bevdlkerung abzuholen, was die Hohe der
Gebdude angeht, macht Sinn. Die fachliche Haltung zu den

Beurteilung

Zur Eingliederung der Gebdudehdhen in die Silhouette von
Hochdorf fand ein zusatzlicher Austausch mit Fachleuten statt.
Im Planungsbericht wird in Kapitel 3.1.7 eingehend die
fachliche Herleitung der Geb&udehdhen erldutert. Eine Hohe
von 65 m und 52 mist fUr Hochdorf und den Standort SUdi als
vertraglich beurteilt worden, unter der Voraussetzung
nachfolgender qualit&tssichernder Verfahren. Im Rahmen der
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zwei Hochhdusern von 50m und 65m ist, aus unserer Sicht aber
noch zu wenig nachvollziehbar. Wird aus raumplanerischer
Sicht der 65m hohe Turm in dieser Position und Siedlung als
vertraglich empfunden? Es ist sinnvoll, dass auch die fachliche
Einschatzung fur die Abstimmung sauber dargelegt wird,
sodass die Stimmbevolkerung fUr die Abstimmung alle nétigen
Fakten vorliegend hat und abstimmen kann.

Machbarkeitsstudie G40 wird die Eingliederung
phasengerecht vertieft.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162467 (1) Gwarb/
, Privatperson
162456 (2) Privatperson

Antrag / Bemerkung
(1)

Art. 7 Hohendnderungen

BNTa einen Stock erhdhen neu 498.50

(2)

Hbéhen&nderungen

BN1a einen Stock erhéhen neu 498.50 m U.M.

Begrindung
(1)

Harmonisieren der Silhouette

(2)

Harmonisieren der Silhouette

Beurteilung

Der Anfrag wurde im Projektteam gestUtzt auf den Masterplan
und das 3D-Modell stadtebaulich Uberprift. Eine Aufstockung
von BNTa hat verschiedene Auswirkungen auf das Quartier:

- der Innenhof der Gebdudegruppe wirkt im Verhdltnis enger
und verliert damit an Qualitat.

- die Perspektive der hbhengestaffelten Gebdudegruppe von
Westen/Sudifeldern her sorgt aktuell fUr Orientierung auf
Augenhdhe, mit einer Aufstockung verliert man den Blick auf
die hinterliegenden Gebdude.

- eine Aufstockung tangiert das hinterliegende Hochhaus G40
bezUglich Schatten und Aussicht Richtung Stden.

Es wurde geprUft, ob eine teilweise Erhdhung im Rahmen eines
Attikas moglich ist, jedoch ergab keine Variante eine
stadtebaulich und gestalterisch bessere Situation, weshalb von
einer Erhbhung abgesehen wird.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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159853 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Die zulassigen Gesamthéhen der Gebdude sind ebenfalls
festzulegen.

Begrindung
Anderenfalls kann das Nutzungsmass durch Veré&nderung des
Terrains veré&ndert werden.

Beurteilung

Die zulassige Gesamthdhe wird in der Tabelle in Art. 7 SBV
festgelegt. Die maximale Dachkote in Metern Uber Meer
sichert die angestrebte réumliche Silhouette der Uberbauung.
In den technischen Schnitten sind die Koten ebenfalls
enthalten.

Bericksichtigung

keine Massnahme nétig

163664 Die Mitte
Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Erdgeschossnutzungen

Begriindung

Wir sind der Uberzeugung, dass die reine Bericksichtigung der
geplanten, konzeptionellen EG-Nutzung bei der Vergabe /
Verkauf der Baufelder und/oder in den Steckbriefen nicht
ausreicht (zur rechtlichen Verbindlichkeit der Steckbriefe siehe
unten).

Konkreter Antrag: Im BZR und Bebauungsplan mussen aus
unserer Sicht klare und starre Vorgaben fir eine ,,zwingende
und ausnahmslose publikumsorientierte Erdgeschossnutzung*
analog Regelungen in der Stadt Luzern, Sursee und anderen
Gemeinden gemacht werden. Diese Vorgabe ist auf die
entsprechenden Linien rund um den SUdiplafz und
Industriegasse zu beschranken.

Beurteilung

FUr die Gebdude BN1, BN2, BN3 und G21 um den SUdiplatz ist
dies im Bebauungsplan vorgesehen (vgl. SBV Art. 7 Abs. 3).
Publikumsorientierte Nutzungen sind in den im Situationsplan
1:1'000 bezeichneten Bereichen im Erdgeschoss zwingend und
im Situationsplan verbindlich festgehalten.

Es wurde bewusst nur um den SUdiplatz eine Verpflichtung zu
einer publikumsorientierten Nutzung im EG eingefthrt, um in
der nérdlichen Gasse den Spielraum offenzulassen und auf die
Nachfrage dynamisch reagieren zu kénnen. In den
Baufeldsteckbriefen sind Orte definiert, an welchen es
wunschenswert ist, in Zukunft publikumsorientierte Nutzungen
anzusiedeln, dies hdngt jedoch auch mit der Entwicklung im
Norden (Cherziareal) zusammen und der Entwicklungsrichtung
Sud-Nord/West. Aufgrund der Bestandesgebdude kann man
teils gewisse rdumliche Ergénzungen (Nebennutzungen) nicht
ideal umsetzen (nicht Uberall schwellenfrei). Es braucht eine
Abwdgung der einzelnen Standorte im weiteren
Planungsprozess, auch bezogen auf die Gbergeordnete
Gemeindeentwicklung (Siedlungsleitbild).
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Beim G40 (Hochhaus) wird gestUtzt auf die Erkenntnisse aus
der Machbarkeit eine Ergénzung der EG-Pflicht in der Ecke am
Sudiplatz im Bebauungsplan integriert.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

160176 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Bericksichtigung
6280 Urswil Die Regelung férdert offene und begrinte Ubergénge wird zur Kenntnis genommen
zwischen Innen- und Aussenrédumen und tragt wesentlich zur
Aufenthaltsqualitéat des SGdiareals bei.
Bei Erdgeschoss-Wohnnutzungen soll dabei auf eine
angemessene Privatsphdre geachtet werden, etwa durch
sanfte Ubergdnge wie Pflanzstreifen oder Podeste.

Begriindung

SchwellenrGume stdrken die Identitat, Durchléssigkeit und
Okologische Qualitat des Quartiers.

Eine dezente BerUcksichtigung der Privatsphdre ergdnzt
diesen Ansatz und fordert die Akzeptanz und Lebensqualitét
im kUnftigen Quartier.

184467 SP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Hochdorf Es soll nicht in der ganzen Sudigasse die Publikumsnutzung Im Bebauungsplan sind differenziert Zonen fur

vorgeschrieben werden. publikumsorientierte Nutzungen verbindlich festgelegt. Dies
beschrankt sich auf die Lagen um den Sudiplatz. Entlang der

Begrindung Gasse sind in den Baufeldsteckbriefen Orte definiert, an

Klar ist das winschenswert und wenn die Qualitat des Areals welchen im Sinne des Schwellenraumes eine aktive Nutzung

stimmt, wird hier eine gewisse Weiterentwicklung automatisch ~ mit Aussenbezug denkbar ist.

stattfinden. Aber durch die konsequente Vorschrift wird das Bericksichtigung

bestehende Zentrum massiv konkurrenziert und geschwdcht. wird bericksichtigt
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Mit Zwischennutzungen, wo moglich, zu beleben, wird
begrusst.

162468 (1) Gwarb/
, Privatperson
162457  (2) Privatperson

Antrag / Bemerkung
(1)

Art. 8 Abs. 2
Anderung:

...Elemente die ausschliesslich der Abgrenzung dienen wie
Z&une, Hecken oder Sichtschutzwdnde sind ausschliesslich fur
gestalterische Zwecke (Bsp. Abgrenzung Aussenrestauration)
zul@ssig. Der Zugang zum Innenraum muss ungehindert
maoglich sein

(2)
Abs. 2: Anderung:

...Elemente die ausschliesslich der Abgrenzung dienen wie
Z&une, Hecken oder Sichtschutzwénde sind ausschliesslich fur
gestalterische Zwecke (Bsp. Abgrenzung Aussenrestauration)
zuléssig. Der Zugang zum Innenraum muss ungehindert
maoglich sein

Begrindung
(1)

Bsp. Abgrenzung von Aussenrestaurant oder Verkaufsfldchen
k&nnen nicht realisiert werden.

Sie kédnnen neben der Abgrenzung jedoch auch Schallschutz
oder Personlichkeitsschutz bieten.

Beurteilung

Eine solche Festlegung widerspricth den Ideen und Prinzipien
des Masterplans, welcher qualitativ hochstehende Aussen-
und Freirdume fordert. Der Gestaltung der Vorzonen in den
Erdgeschossen ist dabei besondere Beachtung zu schenken.
Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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162449 Die Mitte
Hochdorf
6280 Hochdorf

(2)

Bsp. Abgrenzung von Aussenrestaurant oder Verkaufsfldchen
k&dnnen nicht realisiert werden

Antrag / Bemerkung

Dachausgestaltung: Auf den Déchern wird einerseits eine
Begrinung UND andererseits die Energiegewinnung
vorgeschrieben. Hier soll die aktuelle «ODER»-Regelung zur
Anwendung kommen.

Begrindung

Das fGhrt defacto zu einer Pflicht von Schmetterlingsbauten
(PV + Begrunung), was in der Umsetzung aus unserer Sicht eine
zU grosse Einschrénkung ist. Hier soll die aktuelle «ODER»-
Regelung zur Anwendung kommen.

Beurteilung

Unter flach gelegten Solaranlagen macht eine Begrinung in
vielen Fallen keinen Sinn. In Art. 9 Abs. 2 und der
Planungsbericht werden ergdnzt, dass im Bereich der
Energiegewinnung auf die Begrinung verzichtet werden kann.
Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

160177 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstUtzt Art. 9 vollumfanglich.

Der Artikel setzt das Schwammstadtprinzip konsequent um und
fordert die dkologische, energetische und gestalterische
Nutzung der Dachfl&chen.

Besonders begrusst wird, dass Dachbegrinung und
Solaranlagen kombiniert werden und so Klima-, Energie- und
Biodiversitatsziele gleichzeitig erfUllt werden.

Begrindung
Mit der Pflicht zu wasserspeichernden, begrinten
Flachd&chern und der Integration von Energieanlagen leistet

Beurteilung

Besten Dank fur die RGckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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der Artikel einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung,
Retention und Energieeffizienz.

Die Gemeinde setzt damit einen beispielhaften Standard fur
nachhaltige Stadtentwicklung im Kanton Luzern.

161194 SVP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Abs. 1 streichen

Begrindung

Es ist zu definieren, was gemacht werden muss, damit der
Bauherr auch weiss, was er zu machen hat. Vorliegend
handelt es sich mehr um einen Werbesetz

Beurteilung

Der Abs.1 Beschreibt den Zweck der Dacher, darauf kann
man sich bei der konkreten Umsetzung jeweils beziehen. Die
Dachlandschaft fungiert gestalterisch aufgrund der guten
Einsehbarkeit aus hdheren Gebduden als fUnfte Fassade und
hat unterschiedliche Funktionen und Anforderungen fur eine
zukunftsfahige Siedlungsentwicklung zu erflllen. Dies wird in
diesem Absatz formuliert und in den weitergehenden
Absdatzen konkreftisiert.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

162047 VAH/Grine
6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung

Neubauten mit Flachd&chern sind mit einer
wasserspeichernden, ausreichend starken
Vegetationstragschicht auszugestalten und dkologisch
wertvoll zu begrinen.

Zusatzlich sind Solaranlagen (Photovoltaik oder Solarthermie)
obligatorisch zu installieren.

Die Begrinungspflicht bleibt auch bei der Installation von
Solaranlagen bestehen.

Die Kombination von Begrunung und Solaranlagen ist
anzustreben (Solar-Grunddécher).

Ausnahmen durfen nur in begrindeten, technisch
nachweisbaren Fdllen gewdhrt werden.

Beurteilung

Die Dachlandschaft als funfte Fassade hat unterschiedliche
Funktionen und Anforderungen fUr eine zukunftsf&hige
Siedlungsentwicklung zu erfUllen. Dies wird in diesem Artikel
deutlich formuliert und die Zielsetzung wird klar festgehalten
(Begrinung, Wassermanagement, Energiegewinnung). Eine
Verpflichtung zu Solaranlagen wird nicht vorgesehen, da
hierzu das kantonale Energiegesetz genigende Vorgaben
macht. Unter flach gelegten Solaranlagen macht eine
Begrinung in vielen Fallen keinen Sinn, weshalb Abs. 2 ergdnzt
wird mit der Ausnahmemoglichkeit, welche im
Planungsbericht erlGutert wird.
Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt
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Begrindung

FUr eine nachhaltige Entwicklung des SUdi-Areals ist es wichtig,
die vorhandenen Dachfldchen sowohl zur Energiegewinnung
als auch zur 6kologischen Aufwertung zu nutzen.

[l Solaranlagen leisten einen zentralen Beitrag zur lokalen
Energieversorgung und zur Erreichung der Klimaziele.

[J Begrinte Ddcher verbessern das Mikroklima, speichern
Regenwasser und férdern die Biodiversitat.

Durch die Kombination von Solaranlagen und
Dachbegrinung entsteht ein 6kologisch und energetisch
vorbildliches Quartier, das langfristig einen Mehrwert fUr
Umwelt und Bevdlkerung schafft.

160850 Privatperson

Antrag / Bemerkung Beurteilung

Ansatz 3: PV-Anlagen gegen SUden / Westen an der Fassade Photovoltaikanlagen an Fassaden sind grundsatzlich moglich,

sollen prozentual zur Fldiche obligatorisch sein stellen jedoch keine generelle Pflicht dar, da ihre Wirksamkeit
stark standort- und projektspezifisch ist. Je nach Orientierung,

Begrindung Verschattung und stédtebaulichem Kontext macht eine

Winterstrom (und Stromgewinnung allgemein) sollen stark Fassaden-PV nicht Gberall Sinn und kann energetisch wie

geférdert werden. gestalterisch nur begrenzten Mehrwert bieten. Eine

differenzierte Betrachtung pro Gebdude ist daher sinnvoller als
eine pauschale Vorgabe.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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160178 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 10 vollumfanglich.

Der Artikel fordert eine hochwertige und klimaangepasste
Fassadengestaltung sowie die Integration von PV-Anlagen.
Wir begrUssen ergénzend, wenn bei PV-Fassaden auf
Blendfreiheit und Wdarmereflexion geachtet und wo maoglich
auch begrinte Fassaden als Beitrag zu Mikroklima und
Biodiversitat geférdert werden.

Begrindung

Die Kombination von Energiegewinnung, Klimaschutz und
architektonischer Qualitéat ist vorbildlich.

Blendfreie, thermisch ausgewogene PV-Fassaden und
ergdnzende Begrinungen verbessern das Mikroklima,
reduzieren Hitze und stérken die dkologische Einbindung der
Bauten in das Quartier.

Damit wird das Sudiareal zu einem Modell fUr nachhaltige,
asthetisch Uberzeugende Stadtarchitektur.

L
Gemeinde Hochdorf
o mehr als ein zentrum

Beurteilung

Besten Dank fur die RGckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

162048 VAH/Grine
6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung

Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass eine
hochwertige Gesamtwirkung entsteht.

Die Gestaltung und Materialisierung haben sich an den
Steckbriefen der Baubereiche zu orientieren.

Dabei ist auf die Verwendung von wiederverwerteter oder
wiederverwendbarer Bausubstanz zu achten, und es sollen
CO,-nevutrale bzw. ressourcenschonende Materialien
eingesetzt werden.

Begriindung
Die Bauweise soll die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und des
klimanevutralen Bauens umsetzen.

Beurteilung

Besten Dank fUr die RUckmeldung. Diese Grundsatze sind in
die Planung eingeflossen.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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Der Einsafz von wiederverwerteten oder lokal verfugbaren
Baustoffen reduziert den Ressourcenverbrauch und die graue
Energie erheblich.

CO,-neutrale Materialien und Bauprozesse tragen wesentlich
zur Erreichung der Klimaziele bei und stérken die
Vorbildfunktion des Sudi-Areals als nachhaltiges,
zukunftsorientiertes Quartier.

160179 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 11 vollumféanglich. Besten Dank fur die Ruckmeldung.
Die Regelung verankert eine hochwertige, klimaangepasste Bericksichtigung

und biodiversitétsférdernde Umgebungsgestaltung und setzt ~ Wird zur Kennnis genommen

das Schwammstadtprinzip konsequent um.

Wir begrUssen insbesondere den Einsatz einheimischer
Pflanzen, den verbindlichen Bodenaufbau sowie die
Einbindung von Landschaftsarchitekturbiros.

Begrindung

Art. 11 stellf sicher, dass 6kologische und gestalterische
Qualitéten dauerhaft gewdhrleistet werden.

Die Verbindung von Biodiversitat, Retention, Erholung und
Aufenthaltsqualit@t ist vorbildlich.

Eine langfristige Pflege der Anlagen wird wesentlich sein, um
die angestrebte Wirkung zu erhalten und die Vorbildfunktion
des SUdiareals als kimaangepasstes Stadtquartier zu sichern.

161195 SVP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung Beurteilung
Das ist korrekt. Insbesondere fur die privaten Freirdume sind
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A
A

Abs. 7 ist einzuschréanken

Begriindung

Ein solches Konzept ist bei grosseren Schritten ggf. zu machen,
nicht bei jedem. Ansonsten wird zu viel burokratischer
Aufwand verursacht

keine solchen Konzepte notwendig. FUr den &ffentlichen
Freiraum wird ein koordiniertes Verfahren zur Asnwendung
kommen, wo die Erarbeitung eines Nufzungs- und
Gestaltungskonzepts sinnvoll ist. Abs. 7 wird entsprechend
angepasst und in Art. 13 verschoben.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

162470 (1) Gwarb/
, Privatperson
162458 (2) Privatperson

Antrag / Bemerkung
(1)

Art. 11 Abs. 6
Streichen

(2)

Abs. é: streichen

Begriindung

(1)

Durch wen der Projektverfasser sein Projekt planen ldsst, sollte
ihm Uberlassen bleiben.

(2)

Durch wen der Projektverfasser sein Projekt planen I&sst, sollte
ihm Uberlassen bleiben.

Beurteilung

Der Beizug eines qualifizierten BUros stellt die notwendige hohe
Qualitat sicher, welche im Quartier angestrebt wird. Wer dabei
beigezogen wird, ist der Bauherrschaft Uberlassen.
Berucksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

162692 VAH /Grine
6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung

Die Aussen- und Umgebungsr&dume sind hochwertig zu
gestalten und missen mit einheimischen sowie
standortgerechten Pflanzenarten grossziigig bepflanzt werden.

Beurteilung

Im urbanen Raum kann heute und insb. in Zukunft nicht
garantiert werden, dass ausschliesslich einheimische Pflanzen
verwendet werden kdénnen. Ziel ist eine moglichst dkologische
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162471  Gwarb/

Privatperson

Dabei ist das Vegetationskonzept gemass Masterplan Stdi
wegleitend.

Begrindung

Die ausschlieBliche Verwendung einheimischer und
standortgerechter Pflanzenarten fordert die Biodiversitat, stérkt
das 6kologische Gleichgewicht und verbessert die
Widerstandsfahigkeit der Grinfldéchen gegeniber
klimatischen Ver&dnderungen. Gleichzeitig werden invasive
Neophyten nachhaltig entfernt, wodurch die naturnahe
Qualitét der Aussen- und Umgebungsrdume gesichert und das
lokale Landschaftsbild gestarkt wird.

Antrag / Bemerkung
Art. 12 Abs. 5

Streichen

Begrindung
Formulierung ungeeignet.

Entweder die Zisterne kann genutzt werden oder nicht.
Alternativ- oder Speichertanks zur Bewdsserung kénnen
vorgeschrieben werden.

und nachhaltige Bepflanzung, die auch einen Mehrwert fir
die Bevdlkerung bietet. In Siedlungen herrschen z.T. extremere
Umweltbedingungen: Hohere Temperaturen (stadtische
Warmeinseln), z.T. verdichtete und versiegelte Béden, geringe
Bodenqualitédt und wenig Platz fUr Wurzeln. Viele einheimische
Arten sind an natUrliche, weniger belastete Standorte
angepasst und kommen mit diesen stadtischen Extremen nicht
gut zurecht. Anpassungsfdhige, nicht-heimische Arten sind oft
widerstandsfahiger gegenuber diesen Stressfaktoren. Eine
Verwendung von "ausschliesslich einheimischen Pflanzen" ist
nicht méglich und daher ist es auch nicht zielfUhrend, dies in
den Sonderbauvorschriften festzulegen.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

Beurteilung

Danke fUr die RUckmeldung. Es handelt sich um einen Hinweis
an die néchste Planungsphase, welche aus den
Sonderbauvorschriften entfernt werden kann.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

160180 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Beurteilung
Besten Dank fUr die RUckmeldung.
Bericksichtigung
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Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 12 vollumfanglich. wird zur Kenntnis genommen
Der Artikel setzt das Schwammstadtkonzept konsequent um

und verankert den natUrlichen Wasserkreislauf als integralen

Bestandteil der Quartiersgestaltung.

Besonders begrusst wird die Kombination aus Retention,

Entsiegelung, Versickerung und sichtbarer WasserfGhrung im

offentlichen Raum.

FUr die Umsetzung wird empfohlen, der langfristigen

Funktionsfahigkeit und Pflege der Anlagen besondere

Aufmerksamkeit zu schenken.

Begrindung

Mit Art. 12 Gbernimmt die Gemeinde Hochdorf eine
Vorreiterrolle im Bereich klimaangepasster
Siedlungsentwicklung.

Das Schwammstadtkonzept verbessert das Mikroklima, férdert
Biodiversitat, mindert Hitze und entlastet die Kanalisation.

Eine sorgfaltige Umsetzung und Pflege dieser Anlagen
unterstUtzt die nachhaltige Wirkung des Konzepts Uber die
Bauphase hinaus.

163757 1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 16 — Wassermanagement: Funktionsnachweis statt  Es wurde abgewogen, welche Inhalte aus dem Masterplan in

Symbolik Antrag: Die Gemeinde wird ersucht, das Wasser- und ~ den Bebauungsplan integriert werden. Beziglich
Regenwasserkonzept (Bachoffenlegung, Schwammstadt- Schwammstadt und Retention umfassen Art. 12 und der

Elemente, Kaskaden, Blaud&cher, Retentionsrume) erst dann SVruo’rlonsp!gn die or)ges’rreb’re Slcherupg des Themas und
- . . lassen genugend Spielraum offen, um im Rahmen der
verbindlich festzusetzen, wenn die Machbarkeit

. . . S ) . nachfolgenden Machbarkeiten auf neue Erkenntnisse
nachgewiesen ist. Bis dahin dUrfen diese Elemente nicht als reagieren zu kdnnen.

bewilligungsrelevc'n’r in Bebauungsplan und Die Wasserkaskaden sind mit Lage schematisch festgehalten.
Sonderbauvorschriften festgehalten werden. Im Sinne des Antrages werden diese zu den orientierenden
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Begrindung

Begrundung: Das Wassermanagement wird im Masterplan
und im Freiraumkonzept detailliert umschrieben. Im
Bebauungsplan sind nur noch die Wasserkaskaden, ein
Retentionsweiher und ein Retentionsgraben aufgefihrt. Der
Masterplan ist entsprechend zu Uberarbeiten.

Inhalten verschoben.
Bericksichtigung
wird teilweise berUcksichtigt

162321 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Abs 1: “Wasser als sichtbares Element ist ein wesentlicher
Bestandteil der Umgebung”. Dieser Satz ist zu streichen oder
entsprechend im Bebauungsplan aufzuzeigen.

Begriindung

Zwischen dem Masterplan und dem Bebauungsplan besteht
eine grosse Diskrespanz. Die Kaskaden und Retentionsfldchen
werden in der Regel frocken sein.

Beurteilung

Im Bebauungsplan wird die Sichtbarkeit von Wasser mit den
Wasserkaskaden im Situationsplan, dem Weiher und der
angestrebten Offnung des Brunnenméslibachs aufgezeigt.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162322 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Abs 2: ist zu ergdnzen, dass die Fldchen auch fir
mobilitatseingeschrénkte Personen gut begehbar sein sollen

Begriindung
Auf dem SUdiareal sollen auch dltere Menschen gut leben
kénnen

Beurteilung

Die Vorschriften fUr hindernisfreies Bauen gelten ohnehin,
weshalb sie nicht zus&tzlich in den SBV aufgenommen werden.
Dies wird im Planungsbericht ergénzt.

Berucksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

162323 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Abs. 4: Der Verweis auf den Masterplan
“Wassermanagement” ist zu streichen oder der
Bebauungsplan ist entsprechend zu ergénzen

Begriindung

Beurteilung

Im Rahmen der Machbarkeitsstudien wird die Umsefzung im
Detail Gberpruft. Der Bebauungsplan sichert das Prinzip
stufengerecht.

Bericksichtigung
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Der Masterplan definiert mehr als im Bebauungsplan wird nicht berucksichtigt
aufgenommen wurde.

162459  Privatperson

Antrag / Bemerkung Beurteilung
Abs. 5: Streichen Es handelt sich um einen Hinweis an die ndchste
. Planungsphase, welche aus den Sonderbauvorschriften
Begrundung entfernt werden kann.
Formulierung ungeeignet. Bericksichtigung

- ) ) wird bertcksichtigt
Entweder kann die Zisterne genutzt werden oder nicht. Die

Zisterne befindet sich in einem Gebdude der Gemeinde.
Alternativ- oder Speichertanks zur Bewdsserung kdnnen
vorgeschrieben werden. Ein konkretes Konzept fehlt.

160181 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 13 vollumfanglich. Besten Dank fUr die Rickmeldung.
Der Artikel stellt sicher, dass die 6ffentlichen Aussenréume BerUcksichtigung

autofrei, offen und zugénglich bleiben und eine wichtige wird zur Kenntnis genommen

verbindende Funktion im Quartier Ubernehmen.

Wir begrUssen, dass der &ffentliche Raum klar vom privaten
Bereich abgegrenzt wird und somit langfristig der Bevélkerung
zugutekommt.

Begriindung

Autofreie, durchléssige Freirbume fordern Begegnung,
Biodiversitat und Aufenthaltsqualitét.

Art. 13 trégt entscheidend dazu bei, dass das Sudiareal als
sozial offenes, kimaangepasstes und identitatsstiftendes
Quartier erlebt wird.
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Eine qualit&tsvolle Gestaltung mit Begronung und
Aufenthaltsangeboten wird diesen Ansatz zusatzlich stérken.

160182 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 14 vollumfanglich.

Der SUdiplatz wird als zentraler Ankunftsort und 6ffentlicher
Begegnungsraum zu einem wichtigen Verbindungspunkt
zwischen Bahnhof, Zentrum und Stdiareal.

Wir begrUssen die vorgesehenen Aufenthalts- und
Beschattungselemente und regen an, bei der Umsefzung
auch auf 6kologische und klimatische Qualitat (z. B.
Baumpflanzungen, wasserspeichernde Beldge) zu achten.

Begrindung

Der SUdiplatz spielt eine Schlusselrolle fUr die Identitat und
Belebung des neuen Quartiers.

Eine kimaangepasste und vielfdltig nutzbare Platzgestaltung
starkt die Aufenthaltsqualitat, férdert Begegnung und schafft
einen einladenden Ubergang zwischen Alt- und Neubereich
von Hochdorf.

Beurteilung

Besten Dank fur die RGckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

162324  Privatperson

Antrag / Bemerkung
Abs. 5: Auf die Nennung der offenen Wasserrinnen ist zu
verzichten

Begrindung
Wasserelemente sollen mit der Baueingabe definiert werden

Beurteilung

Im Rahmen der Machbarkeiten wird Uberprift, inwiefern das
Konzept aus dem Masterplan umsetzbar ist. Da das
Richtprojekt wegleitend gilt, kann dieser Absatz gestrichen
werden.

Bericksichtigung
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163643 Gwarb/
Privatperson

Antrag / Bemerkung
Spielplatze

Begriindung

Auf dem Areal ist ein 6ffentlicher Spielplatz geplant. Dies
scheint fUr das Gesamtprojekt wenig zu sein. Entsprechend
gross und attraktiv muss er ausgestaltet werden. Am Beispiel
Lunkapark zeigt sich, wie belebend ein Familienplatz sein
kann.

wird berGcksichtigt

Beurteilung

Die Ausgestaltung des SUdiparks, der Strassenrume und des
SUdiplatzes werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
weiter vertieft. Eine gute Nutzbarkeit im Sinne der Vision fUr die
ganze Bevolkerung wird dabei weiterverfolgt.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

160183 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 15 vollumfanglich.

Der SUdipark ist als grine Lunge und sozialer Treffpunkt ein
zentrales Element des Quartiers.

Wir begrissen insbesondere die Kombination von
Erholungsfldchen, Retention und naturnaher Gestaltung sowie
die Offenheit fUr tempordre und experimentelle Nutzungen.
Positiv hervorzuheben ist zudem die Anbindung an die
bestehenden Sportanlagen Hochdorf, welche die
Freiraumvernetzung und Aufenthaltsqualitat weiter starkt.

Begriindung

Der SUdipark stéarkt die dkologische, klimatische und soziale
Qualitat des Sudiareals.

Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Biodiversitat, zur
Hitzeminderung und zur Lebensqualitdt der Bevolkerung.

Beurteilung

Besten Dank fur die RGckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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Seite 81 von 183



L
Gemeinde Hochdorf
e mehr als ein zentrum

Die direkte Verbindung zu den bestehenden Sport- und
Freizeitanlagen schafft einen grosszUgigen,
zusammenhdngenden Grinraum fur Bewegung, Begegnung
und Erholung — ein Mehrwert fUr das gesamte
Gemeindegebiet.

160184 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 16 vollumfanglich.

Wir begriUssen insbesondere, dass der Artikel Aussenflachen fir
Geschdafte, Gastronomie und Zwischennutzungen zul&sst.
Diese fragen entscheidend zur Belebung der Industriegasse
und zur Identitdt des Quartiers bei.

Wir regen an, dass bei der Umsetzung die Nutzung solcher
Fldchen aktfiv erméglicht und gestalterisch gefdrdert wird.

Begrindung

Die vorgesehenen Aussenfldchen stdrken das soziale und
wirtschaftliche Leben im SUdiareal.

Wenn Gastronomie-, Gewerbe- und Zwischennutzungen akfiv
unterstUtzt und sorgfaltig mit Begrinung und Méblierung
kombiniert werden, entsteht ein lebendiger, kimaangepasster
Stadtraum mit hoher Aufenthaltsqualitat.

Beurteilung

Besten Dank fur die RGckmeldung. Im Rahmen der ndchsten
Planungsschritte wird dies weiter vertieft.

Berucksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

162491 (1) Privatperson
, (2) Gwarb/
163642 Privatperson

Antrag / Bemerkung
(1)

Beurteilung

Im Rahmen der ndchsten Planungsschritte soll diesem Punkt
Rechnung getragen werden. Zudem ist geplant, fUr die
offentlichen RGume ein Nufzungskonzept parallel
mitzuentwickeln, welches das Thema des Larmschutzes
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Dem Larmschutz im Aussenbereich (Industriegasse) ist besser
und konkret Rechnung zu tragen.

(2)

Dem Larmschutz im Aussenbereich (Industriegasse) wird

unseres Erachtens zu wenig Rechnung getragen. Dies kann mit

der Fassadengestaltung verbessert werden

Begriindung
(1)

Barbetrieb, Offnungszeiten bis 22.00 Uhr und Frequentierung in
der Nacht verursachen Schall, welcher sich an den engen
Fassaden reflektiert.

(2)

Barbetrieb, Offnungszeiten bis 22.00 Uhr und Frequentierung in
der Nacht verursachen Schall, welcher sich an den engen
Fassaden reflektiert

L
Gemeinde Hochdorf
e mehr als ein zentrum
aufnimmt.

Bericksichtigung
wird zur Kenntnis genommen

162450 Die Mitte
Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Der Umgebungsbereich Sudipark grenzt an die Baulinie G33.
Die Mitte ist der Meinung, dass dieser Umgebungsbereich
nicht bis zum Gebdude BB3 gefUhrt werden soll.

Begrindung

Zugange und Umgebungsbereich vermischen sich und geben
fUr das Gebdude keine Flexibilitat. Ein Abstand ist zu definieren
(auch zum Schutz der Mieter / EigentUmer der

Beurteilung

Die Lage des Fussweges ist schematisch und wird im
Situationsplan aus dem Schwellenraum verschoben.

Um den 6ffentlichen Park liegende Gebdude haben eine
wichtige Funktion im EG-Bereich beziglich Schwellenraum.
Entsprechend wurde westlich des Baufelds G33 ein
Schwellenraum definiert. Das heisst, in diesem Bereich gilt Art.
8 SBV. Der Schwellenraum bildet den réumlichen Ubergang
zwischen Innen- und Aussenraum und dient als Ort der
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entsprechenden Objekte). Ein Trampelpfad vor dem Interaktion. Fir Wohnnutzungen kénnen die SchwellenrGume
Gebdude BB3 ist aus unserer Sicht auch nicht optimal, da dalbei explizit auch fir die Aussenrdume von ebenerdigen
dieser auf der Westseite gefUhrt wird. Was ein Trampelpfad ist Wobnm{’rzur.wgen verwendet werden.

und wie dieser Trampelpfad aussehen soll, muss am Schluss Bercksichtigung

das Bauamt (Verwaltung) definieren. wird teilweise berbcksichtigt

160185 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 17 vollumfénglich. Besten Dank fUr die Rickmeldung.
Die Parkallee stellt eine wichtige und attraktive Verbindung fur ~ Bercksichtigung
den Fuss- und Veloverkehr dar und leistet durch ihre wird zur Kenntnis genommen

Begrunung einen wertvollen Beitrag zur Klimaanpassung und
Aufenthaltsqualitéat.

Wir begrUssen insbesondere die Verwendung
zukunftsresilienter Baumarten und die Integration von
Sitzgelegenheiten.

Begrindung

Die Parkallee verbindet 6kologische, gestalterische und
verkehrliche Qualit&ten.

Sie fordert aktive Mobilitat, sorgt fUr Beschattung und Kuhlung
und schafft zugleich einen angenehmen, sicheren
Bewegungsraum.

Damit fragt sie wesentlich zur Vernetzung und
Klimavertraglichkeit des SUdiareals bei.

161984  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Der Situationsplan wird entsprechend angepasst, damit die
GrundstUcke nicht fangiert werden.
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Die Offenlegung des Brunnenm&slibaches wird grundsétzlich Bericksichtigung
begrUsst, dar Gewdisserraum darf aber die Grundsticke 940, wird berUcksichtigt
175 und 176 nicht tangieren.

Begrindung
Die genannten Grundstucke sind verhdlinismdassig klein. Die
Uberbaubarkeit muss gewdhrleistet werden.

160186 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 18 vollumfénglich. Besten Dank fir die RGckmeldung.
Die naturnahe Gestaltung und teilweise Freilegung des Bericksichtigung

Brunnenméslibachs stérkt die dkologische Qualitét, verbessert  Wird zur Kenninis genommen

das Mikroklima und schafft einen erlebbaren Grinraum am
Rand des Sudiareals.

Wir begrUssen, dass die Renaturierung auch im
Ubergangsbereich zum Bahnhof vorgesehen ist, da sie dort
einen wichtigen klimatischen Ausgleich und eine
gestalterische Aufwertung bewirki.

Begrindung

Die Offenlegung des Brunnenmoslibachs verbindet
Okologische, klimatische und stédtebauliche Qualitéten.
Gerade in der Nahe des Bahnhofs wirkt der
vegetationsgepragte Raum kihlend, stérkt die Biodiversitat
und schafft ruhige Aufenthaltszonen in einem sonst stark
versiegelten Umfeld.

Damit leistet der Artikel einen wertvollen Beitrag zur
Klimaanpassung, Erholung und Identitat des neuen Quartiers.
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162473 (1) Gwarb/
, Privatperson
162461 (2) Privatperson

Antrag / Bemerkung
(1)

Art. 18 Neubeurteilung Offnung Brunnerméslibach
(2)
Neubeurteilung Offnung Brunnermdslibach

Begriindung
(1)

Die Offnung des Brunnenméslibach hat sich auf die Bereiche
Zu reduzieren, welche gem. Hohenverhdltnissen und
Bestandsbauten (Kreuzung und Wohnhaus) Sinn machen.

Dies macht unseres Erachtens ab BN10, bzw. Parzelle 2107
Sinn.

(2)

Die Offnung des Brunnenmdslibach hat sich auf die Bereiche
zuU reduzieren, welche gem. Hohenverhdltnissen und
Bestandsbauten (Kreuzung und Wohnhaus) Sinn machen.

Beurteilung

Im Rahmen der Studie des Kantons zur Revitalisierung und
Offnung des Brunnenméslibachs wird der genaue Verlauf
gepruft (kantonales Gewdasserbauprogramm 2025-2028).
Dieses Projekt wird mit der Machbarkeit der
Infrastrukturanlagen auf dem SUdiareal 2026 koordiniert. Im
Bebauungsplan wird stufengerecht der Raum fUr eine
maogliche Bachdffnung gesichert. Die Formulierung "wird
angestrebt"in Art. 18 Abs. 2 SBV |&sst den notigen Spielraum.
Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

160187 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstOtzt Art. 19 vollumfanglich.

Die naturnahe und wasserdurchl@ssige Gestaltung der
privaten Aussenrdume férdert Biodiversitat, Retention und
Lebensqualitat.

Wir begrUssen die Vorgabe, Ubergdnge zu den &ffentlichen

Beurteilung

Besten Dank fUr die RUckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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Bereichen vegetativ zu gestalten, um das Freiraumsystem des
Quartiers zu starken.

Begrindung

Mit der Begrenzung versiegelter Fldchen und der Férderung
von GrUn- und Retentionsstrukturen wird das
Schwammstadtkonzept konsequent auch im privaten Bereich
umgesetzt.

So entsteht ein durchgehend 6kologisch wirksames,
klimaangepasstes und lebenswertes Quartier.

162051 VAH/Grine

6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung

Der Umgebungsbereich «Privater Aussenraumy umfasst die
privaten und halbprivaten Aussenfléchen der angrenzenden
Wohnungen.

Er ist naturnah zu gestalten und dient zusatzlich der Retention
sowie der Férderung der Biodiversitat,

Versiegelte Bdden sollen vermeiden bzw. nur zurickhaltend
eingesetzt werden. Befestigte Fi&chen sind perforiert und
wasserdurchldssig auszufGhren.

Begrindung

Die Vermeidung von versiegelten Fidchen im privaten
Aussenraum fragt wesentlich zur nachhaltigen
Quartierentwicklung bei:

[l Versickerung von Regenwasser: Naturnahe Béden
ermdbglichen die Retention von Regenwasser,
reduzieren das Risiko von Uberflutungen und entlasten
die Kanalisation.

Beurteilung

Der Art. 19 wird konkretisiert: Versiegelte B&den sind auf das
notwendige Minimum zu beschrénken.

Die Vermeidung von versiegelten Fldchen im privaten
Aussenraum wird mit dem Artikel 19 somit stufengerecht
sichergestellt.

Eine weitergehende Festlegung ist nicht stufengerecht, um bei
der nachfolgenden Planung die nétige Flexibilitat zu haben.
Ziel ist eine mdglichst naturnahe Gestaltung der Frei- und
Aussenrdume.

Berucksichtigung

wird teilweise berlcksichtigt
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[1 Forderung der Biodiversitat: Unversiegelte Fl&ichen
bieten Lebensraum fUr Pflanzen, Insekten und Kleintiere
und erhéhen die dkologische Vielfalt.

[1 Klimatische Vorteile: Grinfldchen tragen zur Kihlung
des Quartiers bei und verbessern das Mikroklima.

[1 Lebensqualitat: Naturnahe Fl&ichen schaffen
Asthetische und nutzbare Bereiche fUr Bewohnerinnen
und Bewohner und erhbhen die Aufenthaltsqualitét.

Die perforierte Gestaltung befestigter Flachen ermdglicht eine
Kombination aus Funktionalité&t und dkologischen Vorteilen,
sodass praktische Nutzung und dkologische Verantwortung
miteinander vereinbar sind.

160188 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 20 vollumfénglich. Besten Dank fUr die Ruckmeldung.
Die Priorisierung des Busverkehrs, die Begrinung der Berlcksichtigung

Erschliessungsréume und die Reduktion des motorisierten wird zur Kennfnis genommen

Individualverkehrs setzen die Ziele eines nachhaltigen,
autoarmen Quartiers konsequent um.

Wir begrUssen insbesondere, dass die Erschliessungsrdume
auch fUr Fuss- und Veloverkehr attraktiv gestaltet werden.

Begrindung

Die Kombination von OV-Prioritét, klimafreundlicher
Gestaltung und klar geregelter Anlieferung schafft ein
verkehrlich funktionierendes und zugleich lebenswertes
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Quartier.

161196 SVP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Erstellung eines Verkehrskonzepts

Begriindung

Die Erschliessung efolgt am Ende zum massiven Teil (ausser
Verkehr aus Richtung Hildisrieden) Gber den Brauikreisel. Wir
zweifeln daran, dass dieser die Mehrbelastung zu schlucken
vermag. Ein Konzept kénnte genau dies aufzeigen und
Massnahmen definieren, was gemacht werden soll. Es scheint
uns, als wirde man insgesamt genau dies vermeiden wollen.
Das ist vorliegend aber falsch. Dieser Mehraufwand in
planerischer Hinsicht ist fOr einmal empfehlenswert. Mit einem
Konzept kbnnten am Ende auch mehr Parkplétze realisiert
werden. Die 0.4 erscheinen uns fUr das I&ndliche Hochdorf als
deutlich zu wenig. Es muUssten unseres Erachtens zwei Sachen
ernsthaft geproft werden:

[ Erschliessung Uber die Bahngeleise (z.B. Uber heutigen
Postparkplatz) oder unter den Bahngeleisen durch. Der
Verkehr aus Richtung Hohenrain kbnnte dann hinten
herum Uber die Sagenbachstrasse und dann Uber die
Geleise geleitet werden, ohne den Brauikreisel und die
Hauptstrasse zu belasten. Es mUssten auch fUr den
Langsahmverkehr mehr Verbindungen zwischen SUdi-
Areal und dem bestehenden Dorf z.B. geschaffen
werden.

[l Der Verkehr in richtung Hitzkirch und von Hitzkirch muss
konseuent Uber die Industriestrasse gefUhrt werden.

Beurteilung

In der Testplanung wurde abgestimmt auf die
Ubergeordneten Rahmenbedingungen ein passendes
Erschliessungskonzept fUr das SUdiareal erarbeitet. Die
zust@ndigen Personen seitens Kanton (vif) und Region (Idee
Seetal) waren in den Prozess eng involviert und haben neben
den Fachleuten (Verkehrsplaner der Teams und
Verkehrsplaner im Begleitgremium) bei der
Interessenabwdagung im interdisziplinédren Team mitgewirkt. Im
Rahmen des Bebauungsplans wurde mit der zustdndigen
kantonalen Dienststelle definiert, fir welche Knoten ein
Verkehrsnachweis notwendig ist und diese entsprechend im
Mobilit&tskonzept und Verkehrsgutachten erbracht. Ein
Verkehrskonzept fUr die ganze Gemeinde muss dabei durch
die Arealplanung nicht erbracht werden, dies ist Aufgabe von
Ubergeordneten Planungen (Kanton mit Richtplan und
Mobilitatsplanungen wie ZMB Umfahrung/Null+ und
Verkehrsmanagement, Region mit gestartetem
Gesamtmobilitatskonzept, Gemeinde mit gestartetem MIV-
Erschliessungskonzept/Anpassung Verkehrsrichtplan).
Bericksichtigung

liegt ausserhalb Verfahren
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Der Verkehr aus und Richtung Luzern sollte nicht Gber
den Brauikreisel und die Hauptstrasse gefUhrt werden.
Ggf. ist ein Anschluss an die Urswilstrasse und von da
dann richtung Ballwil zu prifen oder dann richtung
Autobahn in Rothenburg oder Sempach.

162327 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Abs. 3-4: “Die Befahrung der Industriegasse und des Das stimmt. Im nordlichen Bereich der Industriegasse ist jedoch
Sudiplatzes ist nur fur Anlieferung und Rettung (ergéinzen: nicht ~ €ine Abfallsammelstelle geplant, daher wirde diese
fOr Kerichtwagen) gestattet und erfolgt im Einbahnsystem Erganzung in den SBV nicht die notige Klarheit bringen. Im
gemdss der im Situationsplan dargestellten §|TUGT|9nspIon wird un’rersc;heden Al
Erschii hse Anlief JEnt Die Befah Erschliessungsachsen Anlieferung/Ver- und
sC |essurmgsctc € ANnie e“{“g n SorQU”Q- Ie beta rung Entsorgung/Rettung” und "Erschliessungsachsen
der Industriegasse und des Sudiplatzes ist auf das notwendige

- i " Anlieferung/Rettung", womit diesem Anliegen Rechnung

Beriucksichtigung
keine Massnahme notig

Begriindung
Text ware etwas versténdlicher

163624 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson Nachtanlieferungen missen mdglich sein und sollten im Der Bebauungsplan sichert den Raum fur die
Mobilitétskonzept verankert werden. Erschliessungsflachen.
Der Hinweis wird in die ndchste Planungsphase mitgenommen
Begrindung und bei der Planung und beim Nufzungskonzept der
Diverse Dienstleister und Gastrobetriebe sowie Logistiker sind Industriegasse und der umliegenden FiGchen vertieft gepruUft.
auf den zeitgerechten Umschlag angewiesen. In der Bericksichtigung
Sudigasse muss diese Anlieferung sichergestellt werden. Bsp. wird zur Kenntnis genommen

20er Zone anstelle Fz-frei
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163626 Gwarb/
Privatperson

Antrag / Bemerkung
Realismus Konzept

Begrindung

Aufgrund von Teilzeitarbeit, flexiblen Arbeitszeiten, der
Mobilitat mit dem Offentlichen Verkehr etc. ist dieses Konzept
nicht realistisch. Es kann daher nicht davon ausgegangen
werden, dass Mieter die PP zu den Geschdftszeiten freigeben
und nur Uber Nacht nutzen.

Beurteilung

Besten Dank fur die RGckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

163627 Gwarb/
Privatperson

Antrag / Bemerkung

Die Zufahrt fUr Anlieferung und Bewirtschaftung des Gwerbes
muss in der Industriegasse méglich sein. 20er Zone auf der
Industriegasse anstelle Autofrei. Ausreichend Umschlagszonen
fur Gewerbe und Anlieferungen. Bsp. Umzug, Paketdienst und
Werterhaltung

Begrindung

FUr einen wirtschaftlichen Betrieb ist eine unkomplizierte
Zugdanglichkeit essenziell. Es ist leider eine Tatsache, dass fr
Umzug, Paketdienst und Werterhaltung der Infrastruktur Parkier
Maoglichkeiten zur VerfiUgung stehen mussen.

Beurteilung

Eine Festlegung des Temporegimes erfolgt in einer spateren
Planungsphase. Fidchen fur Anlieferungen sollen in
gentgendem Umfang zur VerfiUgung gestellt werden. Im
Rahmen der Machbarkeit wird dieses Thema rdumlich vertieft.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

163636 Gwarb/
Privatperson

Antrag / Bemerkung
Busbahnhof Var A: Integration des Busbahnhofs im Bereich PU
Mitte / G30

Begrindung

Der Busbahnhof West erstreckt sich Gber mehrere dutzend
Meter entlang der Sudistrasse . Dadurch entstehen viel zu
lange Fusswege beim Wechsel. Zudem ist die Lage gegenuber
dem Busbahnhof Ost ungeeignet. Dass die Busse sich auf Ost

Beurteilung

Die Erarbeitung des Mobilitatshubs erfolgte wahrend der Test-
und Masterplanung koordiniert mit den zusténdigen Stellen
(SBB Immobilien und Infrastruktur, Verkehrsverbund Luzern,
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur Kanton Luzern,
Busbetriebe ZVB und Postauto sowie VerkehrsplanungsbUro).
Dabei erfolgte jeweils eine gesamtheitliche Abwéagung aller
Themen der Arealentwicklung (Verkehrsplanung, Freiraum,
Soziologie, Wirtschaftlichkeit, Staddtebau) und der geplanten
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und West entsprechend der Verbindungsachsen aufteilen, und voraussichtlichen Efappierung von Baufeldern und
erachten wir als richtig. Zusétzlich zeigt sich, dass in die Zukunft ~ Verkehrsinfrastrukturen.

gedacht, mit der Entwicklung eines Mittel Peron der SBB, eine
Konzentration im Bereich der PU Mitte, entfgegen dem
aktuellen Standort, vorteilhaft ware. In Zukunft wird das alte
daher Bahnhofgeb&ude am falschen Ort stehen...

Der Bebauungsplan sichert stufengerecht die notwendigen
Flachen fUr den Mobilitatshub auf dem Sudiareal (Bushof West,
Velostation, PersonenunterfGhrungen). Es sind genigend
Flachen vorhanden, um die Weiterentwicklung des Bushofs
West im Rahmen der nachfolgenden Planungsphasen unter
Einbezug aller Stakeholder weiter voranzutreiben. Die
Umsteigezeiten zwischen Bahn und Bus sowie Bus und Bus
wurden Uberprift und erflllen die Ubergeordneten. Auf eine
Beanspruchung von Gebdudefldchen zugunsten von
Mobilitatshub-Fldchen kann auch im Sinne der
Wirtschaftlichkeit verzichtet werden. Bei der weiteren Planung
werden weiterhin alle Faktoren der Arealentwicklung und der
OV-Entwicklung in die Planung des Mobilitdtshubs integriert.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

160189 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 21 vollumfénglich. Besten Dank fUr die RUckmeldung.
Das Mobilitétskonzept sichert die langfristige Umsetzung einer ~ Berucksichtigung
nachhaltigen, autoarmen Quartiersentwicklung. wird zur Kennfnis genommen
Wir begrissen insbesondere die Verbindlichkeit zur
regelmassigen Aktualisierung, zur Férderung von OV, Sharing
und Elekfromobilité@t sowie zum Monitoring der Wirkung.

Begrindung

Art. 21 verankert Mobilitét als dynamischen und Uberpriufbaren
Bestandteil der Arealentwicklung.

Damit wird sichergestellt, dass sich Verkehr, Energie und
Nutzungsverhalten an neue BedUrfnisse und technologische
Entwicklungen anpassen kdnnen.
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Das fordert eine klimaneutrale, ressourceneffiziente und
zukunftsorientierte Mobilitétskultur im SUdiareal.

161199
161201
162346
162451
163118
163622
163663
163754
164259
164268

184463

(1) SVP Hochdorf
6280 Hochdorf
(2) SVP Hochdorf
6280 Hochdorf
(3) Privatperson
(4) Die Mitte
Hochdorf

6280 Hochdorf
(5) Privatperson
(6) Gwarb/
Privatperson

(7) Die Mitte
Hochdorf

6280 Hochdorf
(8) 1IG-Unser
Hochdorf

(9) Privatperson
(10)
Genossenschaft
Zukunft Hofdere
(GZH)

(11) SP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
(1)

Die Anzahl Parkplétze ist zu erhdhen.

(2)

Auch PP entsprechend der Etappierung
(3)

Anzahl Parkplatze: es sind mindestens 80% des Normbedarfs
fur vorzusehen.

(4)

Abs. 4 ist offener zu formulieren, so dass ohne Anpassung des
Bebauungsplans zu einem spateren Zeitpunkt zusétzliche
Parkpl&tze moglich sind (Flexibilitét erhalten).

(5)
Parkplatz-Situation im neuen Sudiareal.

Die angedachten Parkpl&tze in den verschiedenen
Parkhdusern der SUdi sind meines Erachtens zu niedrig
festgelegt. Es gibt doch einige Leute die haben wohl nur eine
Autonummer aber zwei Autos (Sommer/Winter). Zumal
kommen immer mehr Autos fUr Behinderte (die dort wohnen)
und ebenfalls einen Abstellplatz brauchen.

Beurteilung

Im Rahmen der &ffentlichen Mitwirkung zum Bebauungsplan
Sudi gingen zahlreiche Stellungnahmen von Parteien,
Interessengemeinschaften und weiteren Akteuren ein. Die
RUckmeldungen reichten von Zustimmung zum vorgesehenen
reduzierten Parkplatzangebot bis zu Forderungen nach einer
deutlichen Erhdhung der Anzahl Parkpl&tze, insbesondere
zugunsten des Gewerbes.

Der Gemeinderat hat die Mitwirkungsbeitrdge zusammen mit
den fachlichen Grundlagen aus Masterplan, Mobilit&tskonzept
und Verkehrsgutachten sowie den Stellungnahmen von
Kanton und Region sorgfaltig gepruft. In die
Interessenabwdagung eingeflossen sind insbesondere
raumplanerische Zielsetzungen, die zentrale Lage am
Bahnhof, die Mobilitatsstrategie Hochdorf 2040,
Umweltaspekte, die Wirtschaftlichkeit der Planung sowie die
verkehrlichen Auswirkungen auf das Gemeindegebiet.

Eine deutliche Erhdhung des Parkplatzangebots auf 800 bis
1’000 Parkplatze, wie teilweise gefordert, wirde eine
grundlegende Uberarbeitung der Planung, zusatzliche
Umweltprifungen sowie erhebliche zeitliche und finanzielle
Mehrkosten nach sich ziehen. Zudem bestinde die Gefakhr,
die angestrebten Zentrums- und Aufenthaltsqualitdten sowie
die Priorisierung des &ffentlichen Verkehrs und des
Langsamverkehrs zu beeintréchtigen. Eine teils geforderte
zus@izliche Reduktion des Parkplatzangebots ware for
Hochdorf nicht dienlich.

Gestitzt auf eine vertiefte Uberprifung des Mobilité&tskonzepts
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Dann haben wir noch die Leute aus dem bestehenden
Dorfteil, die heute auch immer mehr Probleme haben, ihr
Fahrzeug richtig zu parkieren, weil laufend Parkpl&tze im Dorf
aufgehoben werden. Diese sollten dann in einem
SUdiparkhaus einen Platz mieten kdnnen.

Daraus folgt: Parkplatz-Situation nochmals Gberdenken
und/oder Optionen schaffen, dass Uber die Jahre in denen
sich das ganze entwickelt, auf eine steigender Nachfrage mit
weiteren Parkméglichkeiten eingegangen werden kann.

(6)

Eine Zielgrosse von 1PP pro Einheit im Areal Sudi 1+2 sollte als
Ubergang realisiert werden. Im Bereich der Baulandreserven
West kdnnen spatere Generationen ihren Bedurfnissen
gerecht neue Bestimmungen realisieren. Die Realisierung der
PP soll nicht von der Projektentwicklung abhdngig gemacht
werden. In einer frihen Phase soll die Gesamtzahl der
Parkpléatze realisiert werden um sie mit der Laufenden
Entwicklung den entsprechenden Projekten zuweisen zu
kdnnen.

(7)
Anzahl Parkplétze
(8)

Antrag Nr. 12 — Parkplatzregime realitGtsgerecht anpassen
Antrag: Die Gemeinde soll das geplante Parkplatzregime von
0.4 PP pro Wohnung realitdtsnah Uberarbeiten und auf
Grundlage von Daten des MobilitéGtsverhaltens in Hochdorf
sowie kantonalen Richtwerten definieren. Eine

hat der Gemeinderat beschlossen, das maximal zul&ssige
Parkplatzangebot im Bebauungsplanperimeter auf 500
Parkplatze festzulegen. Damit wird gegentber der
ursprunglichen Planung mit 0.4 Parkpl&tzen pro Wohnung
zus@tzlicher Spielraum geschaffen, ohne die Ubergeordneten
Planungsziele in Frage zu stellen. Die Parkierungsanlagen sollen
etappiert redlisiert werden, sodass in den ersten Bauetappen
ein Angebot von 0.75 Parkplatzen pro Wohnung zur Verfugung
steht, im Endausbau 0.6 Parkplatze pro Wohnung. Gleichzeitig
bleibt die Planung flexibel, um auf die tatsdchliche
Entwicklung der Nutzungen reagieren zu k&nnen. Die
Anpassungen werden in den Planungsunterlagen
entsprechend vorgenommen.

Insgesamt kommt der Gemeinderat zum Schluss, dass die
festgelegte Losung den Uberwiegenden offentlichen
Interessen entspricht, fur das bestehende Hochdorfer
Strassennetz vertraglich ist und eine ausgewogene Grundlage
fUr eine nachhaltige, zentfrumsnahe und zukunftsfahige
Entwicklung des SUdiareals bildet.

Bericksichtigung

wird teilweise bertcksichtigt
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Parkraumstrategie muss sicherstellen, dass Bewohner-,
Besucher- und Gewerbeparkierung bedarfsgerecht mdglich
bleibt.

(9)
Parkpl&tze
(10)
Parkplatzzahl

(11)

Die SP hat die Haltung, dass die 0.4 PP pro Wohnung Sinn
machen!

Begriindung

(1)

Wir sind nicht im urbanen Gebiet Luzern oder ZUrich, wo 0.4 PP
pro Wohnung reichen. Die Situaiton in Hochdorf ist anders.
Selbst 0.8 scheint abitioniert. Einzelne Wohnungen
(Penthouses) sollen insbesondere sehr gute Steuerzahler
anziehen. Diese haben in der Regel mehr als nur ein Auto. Wie
gesagt, insgesamt ist der Aufwand fUr ein Verkehrskonzept und
UVP hier anzunehmen. Dann kann man konkrete Massnahmen
fur den Verkehr treffen, die es erlauben, auch mehr PP zu
haben.

(2)

ES ist zu Ohren gekommen, dass PP zundchst im grossen Stil
errichtet werden sollen. Dann fehlen sie aber fUr die weiteren
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Etappen. Das erscheint uns nicht richtig. Bei mehr Parkpl&tzen
verschwindet diese Thematik hingegen von selbst

(3)

Ohne gentgend Parkplatze wird der Verkauf der Wohnungen
und Gewerberdume schwierig

(4)

Die Mitte erachtet die Anzahl 0.4 PP / Wohnung als
unrealistisch tief. Wir appellieren in diesem Zusammenhang
moglichst viel Flexibilitat einzubauen, damit das
Gesamtprojekt nicht wegen dieses Themas falliert. Bis die
Kapazitéatsgrenze der Parkpldtze erreicht wird - aufgrund des
Projektfortschrittes - wird noch sehr viel Zeit vergehen, sodass
wir dem Thema wohl Beachtung schenken sollen, aber es gilt
es dieses nicht mit einem unnétigen hohen Gewicht zu
behandeln. Weiter spricht sich die Mitte dafUr aus, die
Parkierung fUr das gesamte Dorf zu beurteilen und auch die
EinfGhrung eines Parkleitsystems Uber den gesamten
Gemeindeperimeter zu prifen.

(3)

Die Parkplatze sollten so angedacht sein, dass viele Leute vom
bestehend Dorfteil in der SUdi parkieren kénnen und dann via
einfache Fussverbindung méglichst kurz, unkompliziert und
direkt in den bestehenden Dorfteil gehen kédnnen (Arbeiten,
Wohnen, Shoppen). Auch das Kulturzentrum mit seinen z. T.
knappen Parkverhdltnissen kann so die Leute in ein
Sudiparkhaus schicken.
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Somit kann auch den Leute, die im Dorf wohnen und
Dorfstrassenparkierer sind, staft eine blaue Zone Karte ein
Dauerparkkarte in einem Parkhaus in der SUdi verkauft
werden.

PS: Die blauen Parkpl&tze im Dorf sollten nur noch fur
Kurzparkierer, die fUr das Gewerbe wichtig sind, bereitgestellt
werden.

(6)

0.4PP pro Einheit entspricht nicht einmal anndhernd dem
aktuellen Bedarf in unserer Region. Dieser liegt bei ca. 1.5- 2PP.
Auch wenn wir uns als Gesellschaft entwickeln, brauchen wir
dies nicht gleich von der Klippe weg zu tun. Mit der frUhen
Realisierung der Parkpl&tze kann diese Entwicklung gelebt
werden. Es entstehen zum Start der SUdi Parkier Moglichkeiten,
welche mit der Entwicklung der Gesellschaft laufend
angepasst werden k&nnen. Wir sprechen von einer
Entwicklung weit bis ins Jahr 2040

(7)

Konkreter Antrag: Abs. 4 ist offener zu formulieren, so dass
ohne Anpassung des Bebauungsplans zu einem spdteren
Zeitpunkt zusdatzliche Parkplétze moglich sind (Flexibilitat
erhalten). Die Mitte erachtet die Anzahl 0.4 PP / Wohnung als
unredlistisch tief. Wir appellieren in diesem Zusammenhang
maoglichst viel Flexibilitadt einzubauen, damit das
Gesamtprojekt nicht wegen dieses Themas falliert. Bis die
Kapazit@tsgrenze der Parkpldtze erreicht wird - aufgrund des
Projekifortschrittes - wird noch sehr viel Zeit vergehen, sodass
wir dem Thema wohl Beachtung schenken sollen, aber es gilt
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es dieses nicht mit einem unnodtigen hohen Gewicht zu
behandeln. Weiter spricht sich die Mitte dafir aus, die
Parkierung fUr das gesamte Dorf zu beurteilen und auch die
EinfOhrung eines Parkleitsystems Uber den gesamten
Gemeindeperimeter zu prifen.

(8)

Begrundung: Die Vorgabe von 0.4 PP pro Wohnung ist weder
empirisch hergeleitet noch kantonal abgestimmt und liegt
weit unter dem realen Bedarf in Hochdorf (ca. 1.3-1.5
Fahrzeuge/Haushalt). Ein so tiefes Angebot fGhrt zu
Parkierungsdruck in Wohnquartieren, leere Wohnungen,
wirtschaftlichen Nachteilen fur Gewerbe und eine mangelnde
Erreichbarkeit des Areals — und widerspricht damit einer
zweckmadssigen Planung im lI&ndlichen Raum

(9)

Durch die Verschiebung der Coop in das SUdiareal sind im
Ostteil von Hochdorf praktisch keine Lelbbensmittel erndltlich.
Besonders Coop Kunden, die heute zu FuB einkaufen gehen
werden dann mit dem Auto einkaufen, was zur
Verkehrszunahme fUhrt, und die bestehende Infrastruktur
belastet (z.B. Kreisel)

Es ist vorgesehen, dass die Anzahl Parkplatze auf 0,4 pro
Wohnung incl. Besucher reduziert wird. Das entspricht
gegenuber den heutigen Vorschriften eine Reduktion von
Uber 73 %. BerUcksichtigt man die Besucherparkplé&tze sind das
1 Parkplatz fur 3 Wohnungen. Empirisch kann gesagt werden,
dass die 1.5 Parkpl&tze reichen. Wenn auch gesagt werden
muss das die Nachfrage nach Parkplatzen in den letzten
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Jahren zunahm. (Frauen arbeiten vermehrt Teilzeit und mUssen
mobil sein). Dass sich die Nachfrage nach PP in den néchsten
10-20 Jahren so stark reduziert ist eine lllusion oder Ideologie.
Auch der Detailhandel braucht ausreichend PP, sonst wird die
Vermietbarkeit betrachtlich erschwert. Das Vermietungsrisiko
fur Wohnungen wie Laden ist betrdchtlich. Bei einem
geschdatzten Einzugsgebiet von Hochdorf von 30000 Einwohner
kommen 2/3 von auBerhalb von Hochdorf. Das ganze
Konzept der Ladengasse kann nicht erfolgreich realisiert
werden Bei den Burofldchen muss berUcksichtigt werden, dass
ein Mangel an PP zu groBen Schwierigkeiten bei der Suche
nach Qualifizierten Mitarbeiter fUhrt, sie suchen sich einen
besser erreichbaren Arbeitsplatz. Zudem gibt es Suchverkehr
vor allem im Osfteil von Hochdorf.

(10)

Die Parkplatzzahl wurde mit 40% des Normbedarfs definiert.
Aus unserer Sicht ist dieser Wert deutlich zu klein. Dies auch,
wenn die nicht représentative Umfrage zur Parkplatzzahl im
FrUhjahr 25 ergeben hat, dass die Umfrageteilnehmenden zu
57% der Meinung waren,

dass bei der vorhandenen Bahnhofsndhe nicht fur jede
Wohnung ein PP bendtigt wird, so sind die 40% eindeutig zu fief
angesetzt. Zudem wird der Normbedarf je m2 und nicht nach
Anzahl Wohnungen berechnet, dies bedeutet, dass bei den
durchschnittlichen Wohnungsfldchen

im Areal von rund 60m2 nur rund 24% der Wohnungen ein PP
zusteht oder 1PP fUr jede 4. Wohnung. Die aufgefUhrten
Vergleiche mit 4Viertel, Mattenhof und Ziegeleipark gelten fir
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das I&ndliche Zentrum nicht. Problematisch sehen wir dabei
auch, dass wenn wir jetzt das Areal "Sudi 1" mit zu wenigen PP
planen, im Baufortschritt kaum mehr auf den erhdhten Bedarf
reagiert werden kann. Dass das Projekt mit mehr als 500PP
UVP-pflichtig wird darf kein Argument sein und die aktuell
rechnerisch ausgewiesene Reserve von knapp 70PP retten das
Projekt nicht.

(11)

Wenn nicht bei diesem Projekt, wann dann? FUr Hochdorf ist
dies eine grosse Verdnderung, doch eine sinnvolle Anpassung.

Wir verstehen die Bedenken bzgl. der tiefen Anzahl Parkplatze.
Das vorliegende MobilitGtskonzept ist aber sehr umfassend
und gibt die Richtung vor. Wir sind Uberzeugt, dass sich diese
Gebdude sehr wohl bauen lassen und dass es dafUr einen
Markt gibt. Man soll sich Méglichkeiten schaffen, um gerade
wdahrend des etappierten Ausbaus des Areals auf erste
Erkenntnisse reagieren zu kdnnen.

Wir finden es unverhdaltnismdassig, jefzt mit dieser Erhbhung den
UVP auszulbsen und damit das Projekt um wahrscheinlich 1
Jahr oder mehr zu verzdgern. Das hat weitreichende, negative
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Gemeinde und
gef@hrdet damit die positive Entwicklung dieses Areals
fundamental. Mobilitatskonzept ist mehr als einfach nur
Parkpldtze, das muss immer als Gesamtpaket gesehen wird.
Warten wir, bis die Bevolkerung das Verhalten angepasst hat,
wird das zu lange dauern (Huhn-Ei).
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162474 (1) Gwarb/ Anitrag / Bemerkung Beurteilung
, Privatperson (1) Das Verkehrsgutachten wurde fur den Knoten gestutzt auf
162462 (2) Privatperson Videoaufnahmen und Verkehrsmessungen erstellt. Ein
Art. 21 Knoten Sempachstrasse Siedereistr. Ist zu kiGren unmittelbarer Handlungsbedarf wurde dabei nicht festgestellt.
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie der Infrastrukfuren wird im
(2) ndchsten Planungsschritt die detaillierte Dimensionierung
. . . Uberprift. Eine Anpassung des Knotens wirde moglicherweise
Knoten Sempachstrasse Siedereistr. Ist zu klGren Lond%rwerb ond eri)n Baugorhoben Dritter (kan’roncg:gle
Begriindung Koordination) auslésen.
(1) Bericksichtigung
wird zur Kenntnis genommen
Der Verkehrsknoten Sempacherstrasse - Siedereistr. ist
unUbersichtlich und wird aufgrund der zunehmenden
Belastung ungenugend entwickelt. Zumindest das
Linksabbiegen sollte an der Kreuzung untersagt werden. Der
Verkehr kann am Kreisel wenden. Ev. braucht es bei der
Kreuzung Sempachstr. — Urswilstr. einen zusatzlichen Kreisel. FUr
die Buslinien kbnnen Ausnahmen gewdahrt werden
(2)
Der Verkehrsknoten Sempacherstrasse - Siedereistr. ist
unUbersichtlich und wird aufgrund der zunehmenden
Belastung ungenugend entwickelt. Zumindest das
Linksabbiegen sollte an der Kreuzung untersagt werden. Der
Verkehr kann am Kreisel wenden. Ev. braucht es bei der
Kreuzung Sempachstr. — Urswilstr. einen zusatzlichen Kreisel. FOr
die Buslinien kdnnen Ausnahmen gewdhrt werden
163110 (1) Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
(2) Gwarb/ (1) Im Bebauungsplan sind alle Personenunter- und

163623 Privatperson

UberfUhrungen gemdass Masterplan enthalten. Der
Bebauungsplan sichert den Platz fUr die Erschliessungsfléichen.
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Die Personen-UnterfGhrung beim Busbahnhof Ost muss Eine weitergehende Planung oder Priorisierung ist im
ebenfalls grosszigig fUr Fussgéinger und Fahrréider, bereits bei  Bebauungsplan nicht stufengerecht.

der Gestaltung des Busbahnhofes, erstellt werden. Wenn die
SBB noch kein Budget hat - muss die Gemeinde einen
entsprechenden Vorschuss leisten.

Der Hinweis wird zuhanden der nachfolgenden Planungen
(Machbarkeit Infrastruktur und Freiraum) zur Kenntnis
genommen.
(2) Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
Zwei qualitativ gleichwertige UnterfUhrungen Sud und Mitte
realisieren

Begrindung
(1)

Die Verbindung Ost und West muss moglichst einfach sein,
damit der Busbahnhof Ost und West mdglichst schnell und
unkompliziert verbunden ist.

(2)

Aktuell ist nur eine UnterfUhrung konkret geplant. Die
UnterfUhrung PU Mitte ist auf den Aus- und Umbau des
Bahnhofs Luzern und Hochdorf durch die SBB abhdngig.
Aufgrund des Lagezentrums der 6ffentlichen PP im Parkhaus
Nord, muss eine nahe qualitativ hochwertige Verbindung in
diesem Bereich umgesetzt werden. Die Abhdngigkeit zum
Durchgangsbahnhof Luzern sollte geldst und die PU Mitte in
der ersten Phase umgesetzt werden.
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163611 FDP - Die Antrag / Bemerkung Beurteilung
Liberalen 7. Offentlicher Verkehr und Erschliessung Besten Dank fur die RGUckmeldung.
Hochdorf . Bericksichtigung
Begrindung wird zur Kenntnis genommen

Die verkehrliche Anbindung Uber Bahnhof und Busbahnhof ist
zentral fUr die Funktionsfdhigkeit des Areals. Ebenso wichtig ist
die Anbindung an den bestehenden Ortskern, um eine gute
Integration des neuen Quartiers in das bestehende Zentrum zu
gewdhrleisten. Den geplanten Unter - und UberfGhrungen ist
dabei ein hoher Stellenwert beizumessen. Auch hier sollte
ausreichend Spielraum fUr Anpassungen im Verlauf der
Entwicklung bestehen. Die FDP spricht sich dafur aus, die
Planung des Busbahnhofs West so flexibel zu halten, dass sie
auf die tatsachliche Verkehrsentwicklung und die SBB -
Planung abgestimmt werden kann. Wichtig sind klare,
verbindliche Vereinbarungen zwischen Gemeinde, Kanton
und Verkehrsbetrieben zur Zusténdigkeit und Finanzierung.

160190 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 22 vollumfénglich. Besten Dank fr die Ruckmeldung.
Der Bushof West ist ein zentrales Element der nachhaltigen Bericksichtigung

Mobilitétsstrategie des Stdiareals. wird zur Kenntnis genommen

Wir begrUssen die Kombination aus funktionaler OV-
Erschliessung und hoher Aufenthaltsqualitat sowie die flexible
Zwischennutzung der Mobilitatsflachen.

Begrindung

Mit der Planung des Bushofs West wird der &ffentliche Verkehr
langfristig gestarkt und attraktiv gestaltet.

Die vorgesehene Beschattung, Begrinung und Moblierung
férdern Komfort und Klimaanpassung.

Die Moglichkeit einer temporé&ren Nutzung vor dem
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Vollausbau sorgt zusétzlich fUr eine lebendige, multifunktionale
Quartiersmitte.

164266 Genossenschaft  Antrag / Bemerkung Beurteilung

Zukunft Hofdere Verkehrsdrehscheibe / OV Der Perimeter der Testplanung erstreckte sich Gber den

(GZH) . gesamten Perimeter des Bahnhofs Hochdorf (Ost und West).
Begrundung o Damit wurde eine gesamtheitliche Betrachtung des Raumes
Bei einer Verkehrsdrehscheibe OV-OV sind die Gehwege so ermdglicht. Die Trennwirkung der Gleise soll bestmaglich
kurz wie moglich zu halten, deshalb empfehlen wir beidseitig Uberwunden werden, um das Sudiareal als Ortsteil gut
der PU Mitte direkt die Busstationen Ost und West zugdnglich zu machen.
anzuschliessen.
Dazu gilt es in einem Neubau im G30 die Busstation West zu Die Planung des Mobilitatshubs erfolgte wdhrend der Test- und

Masterplanung in enger Zusammenarbeit mit den zusténdigen

integrieren. Stellen (SBB Immobilien und Infrastruktur, Verkehrsverbund
Luzern, Dienststelle Verkehr und Infrastruktur Kanton Luzern,
Busbetriebe ZVB und Postauto sowie VerkehrsplanungsbUros).

Auch mehrere Buskanten wdren méglich (wdre noch Dabei erfolgte eine Prifung verschiedener Varianten mit einer

detailliert zu prifen, ggfs. auch andere Layouts gesamtheitlichen Abwéagung aller Themen der Areal- und

Gemeindeentwicklung (Verkehrsplanung, Freiraum, Soziologie,
Wirtschaftlichkeit, StGdtebau) und der geplanten und
voraussichtlichen Etappierung von Baufeldern und

Die PU Mi’r’re soll perei’rs im ers’rep Ausbouschri’r’r realisiert und Verkehrsinfrastrukturen. Die Machbarkeit und Etappierung
durch die Gemeinde vorfinanziert werden. Die bezieht sich dabei auf die Ubergeordneten

Perronaufgénge kénnen beim spdteren Bahnhof Ausbau Rahmenbedingungen und Zielsetzungen.
angeschlossen werden.

Bei einem vorzeitigen Ausbau der PU Mitte ohne gleichzeitigen
Ausbau des Bahnhofs Hochdorf ist eine Mitfinanzierung der SBB
nicht gesichert bzw. wird seitens SBB als unwahrscheinlich
deklariert. Es ist mit mind. CHF 14 Mio (+/-50%) zu rechnen,
wobei derzeit nicht geklart ist, ob ein solches Projekt seitens
BAV ohne gesamtheitlichen Ausbau des Bahnhofs im Rahmen
des Plangenehmigungsverfahrens nach Eisenbahngesetz
Uberhaupt bewilligt wirde. Der Ausbau des Bahnhofs
Hochdorf hat bisher in den Planungen des Bundesamtes fir
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Verkehr (BAV) keine Priorit&t. Die vorzeitige Realisierung einer
PU, welche die Bahnperrons erschliessen musste, ohne
konkrete Bahnhofsplanung, ist nicht sinnvoll. Eine vorzeitige
Realisierung der PU Mitte wurde unter anderem aus diesen,
wie auch aus arealplanerischen Grinden (Etappierung) nicht
priorisiert. Der Platz fur die PU Mitte wird auf beiden Seiten
raumplanerisch gesichert.

Der Bebauungsplan sichert generell stufengerecht die
notwendigen FiGdchen fUr den Mobilitétshub auf dem
Sudiareal (Bushof West, Velostation, PersonenunterfGhrungen).
Es sind genugend Fl&dchen vorhanden, um die
Weiterentwicklung des Bushof West im Rahmen der
nachfolgenden Planungsphasen weiter voranzutreiben. Bei
der weiteren Planung werden weiterhin alle Faktoren der
Arealentwicklung und der &V-Entwicklung in die Planung des
Mobilitatshubs integriert und eine etappierte Umsetzung
sichergestellt.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

176163 1G-Unser Antrag / Bemerkung
Hochdorf Antrag Nr. 11 = GesamtUberprifung OV-Knoten Hochdorf
Antrag: Die Gemeinde soll den OV-Knoten Hochdorf
gesamthaft, ergebnisoffen und in Varianten prifen — unter
Einbezug beider Bahnhofseiten (Ost und West) und in
Abstimmung mit Kanton, SBB und PostAuto — bevor der Bushof
verbindlich festgelegt wird

Begrindung

Der heutige Fokus auf die Ostseite widerspricht der in der
Abstimmungsbotschaft 2021 kommunizierten Zielsetzung, das
SUdi-Areal (Westseite) fur die Aufwertung des Bahnhofs zu

Beurteilung

Der Perimeter der Testplanung erstreckte sich Uber den
gesamten Perimeter des Bahnhofs Hochdorf (Ost und West).
Dabei erfolgte durch drei unabhdngige, interdisziplindre
Teams eine gesamtheitliche Betrachtung des Raumes, welche
durch ein 16-k&pfiges Beurteilungsgremium bewertet wurde.
Die Trennwirkung der Gleise soll bestmdglich Uberwunden
werden, um das SUdiareal als Ortsteil gut zugdnglich zu
machen.

Die Planung des Mobilitatshubs erfolgte wahrend der Test- und
Masterplanung in enger Zusammenarbeit mit den zustdndigen
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nutzen. Ohne Gesamtstrategie, Sicherheitsnachweise und Stellen (SBB Immobilien und Infrastruktur, Verkehrsverbund
Variantenvergleich drohen Fehlentscheide, eine schwache Luzern, Dienststelle Verkehr und Infrastruktur Kanton Luzern,
Integration des Dorfkerns und ein langfristig dysfunktionaler Busbetriebe 7VB und Postauto sowie Verkehrsplanungsburos).

Dabei erfolgte eine Prufung verschiedener Varianten mit einer
gesamtheitlichen Abwéagung aller Themen der Areal- und
Gemeindeentwicklung (Verkehrsplanung, Freiraum, Soziologie,
Wirtschaftlichkeit, StGdtebau) und der geplanten und
voraussichtlichen Etappierung von Baufeldern und
Verkehrsinfrastrukturen. Die Machbarkeit und Eftappierung
bezieht sich dabei auf die Ubergeordneten
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen.

Verkehrsknoten

Der Bebauungsplan sichert stufengerecht die notwendigen
Fladchen fUr den Mobilitatshub auf dem Sudiareal (Bushof West,
Velostation, PersonenunterfGhrungen). Es sind genigend
Fldchen vorhanden, um die Weiterentwicklung des Bushof
West im Rahmen der nachfolgenden Planungsphasen weiter
voranzutreiben. Bei der weiteren Planung werden weiterhin
alle Faktoren der Arealentwicklung und der 6V-Entwicklung in
die Planung des MobilitaGtshubs integriert und eine etappierte
Umsetzung sichergestellt.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

184462 SP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Hochdorf Wir begrissen den vom Projekt gewdhlten Ansatz mit den Wenn die PU Mitte gebaut wird, stehen im Norden entlang der
Standorten fUr den Bushub. Diese Standorte decken die Siedereistrasse Fldchen fUr die Erweiterung des Bushof West zur
Verfugung. Diese werden stufengerecht im Bebauungsplan

BedUrfnisse fUr die n&chsten 20 Jahre optimal ab. ' - ) - f
gesichert und mit der weiteren Planung vertieft bearbeitet

Begrindung (Machbarkeit/Vorprojekt).
In Zukunft muss der Standort West, im Zusammenhang mit PU Bericksichtigung
Mitte ev. nochmals angepasst oder Uberarbeitet werden. wird berUcksichtigt

23. April 2026 Seite 106 von 183



L
Gemeinde Hochdorf
e mehr als ein zentrum

162328 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Abs 1: Wartehduser solltfen auch ermoglicht werden

Begrindung
Neben Beschattungselementen brauchts im Seetal auch
Witterungsschutz gegeniber Wind, Regen, Schnee

Beurteilung

Besten Dank fUr den Hinweis. Dies wird in Art. 22 Abs. 1 ergdnzt:
"...ist ein attraktiver Bushof mit Sitzgelegenheiten und
Beschattungselementen wie Ddchern und B&dumen zu
realisieren.”

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

160191

GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstUtzt Art. 23 vollumfanglich.

Die konsequente Forderung von Fuss- und Veloverkehr sowie
von Sharing-Angeboten ist zentral fir eine nachhaltige
Mobilitatsstrategie.

Wir begrUssen insbesondere die Verpflichtung zur Realisierung
einer Velostation beim MobilitGtshub und die Normvorgaben
fur Veloabstellplatze.

Begrindung

Art. 23 tré&gt entscheidend zur Verkehrswende und zur
Aufenthaltsqualitat im Stdiareal bei.

Mit sicheren, attraktiven und gut vernetzten Fuss- und
Velowegen, normgerechter Abstellinfrastruktur und Sharing-
Angeboten entsteht ein leistungsfahiges, klimafreundliches
MobilitGtssystem.

Die enge Verknupfung mit dem Bahnhof Hochdorf starkt die
Rolle des OV-Knotens und macht das Quartier zukunftsfahig.

Beurteilung

Besten Dank fUr die RUckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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163755 1G-Unser

Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Antrag Nr. 14 — Sicherstellung einer sicheren
VeloverkehrsfGhrung und Anbindung ans regionale Netz
Antrag: Die Gemeinde wird ersucht, die VeloverkehrsfUhrung
im Sudi-Areal so zu Uberarbeiten, dass eine sichere,
durchgehende Anbindung an das regionale und kantonale
Velonetz gewdhrleistet ist. Die FGhrung Gber die Industriegasse
ist einer unabhd&ngigen Sicherheitsprifung zu unterziehen und
verbindliche Mindeststandards fur Velowege (Breite,
Sichtzonen, Querungen) sind festzulegen.

Begriindung

Begrindung: Die akfuelle Planung fUhrt Velos in
konfliktanfallige Mischverkehrsfidchen und weist keine
gesicherten Verbindungen zum Bahnhof und ins regionale
Netz auf. Ohne sichere, standardkonforme Velorouten wird
das Ziel eines ,autoarmen Quartiers” verfehlt und die
Verkehrssicherheit beeintrachtigt.

Beurteilung

Im Situationsplan findet eine Kategorisierung der Fuss- und
Velorouten gestitzt auf den Masterplan statt. Dabei fungiert
die Industriegasse als untergeordnete Quartierverbindung. Die
Siedereistrasse und die neue Achse entlang des
Calomilgebdudes Richtung Norden sind als 6ffentliche
Verbindungen héher gewichtet und werden einen
entsprechenden Ausbaustandard aufweisen. Insbesondere
die Siedereistrasse schliesst entlang der Gleise an die geplante
lokale Veloroute in Richtung Industrieareal Nord (Ziegelei,
Turbi) an und soll gestutzt auf den kommunalen
Verkehrsrichtplan zukUnftig als Achse gestérkt werden.
Wdhrend die &ffentlichen Fuss- und Velowegverbindungen
den Anschluss an das Ubergeordnete Netz sicherstellen und
eine schnelle Verbindung fur Velos entlang der Siedereistrasse
und der Parkallee erméglichen sollen, sind die &ffentlichen
arealinternen Fuss- und Velowegverbindungen fur die
untergeordneten langsameren Verbindungen vorgesehen.
Der detaillierte Ausbau und das Verkehrsregime werden im
Rahmen der nachfolgenden Vertiefungsarbeiten
stufengerecht erarbeitet.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

162690 VAH /Grine
6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung

Der Veloweg muss vom Fussweg klar getrennt gefUhrt werden.

Zudem ist eine durchgdngige Verbindung von West nach Ost
sicherzustellen, damit ein schneller und hindernisfreier Zugang
zu den Industriegebieten gewdhrleistet ist.

Begrindung
Eine klare Trennung von Velo- und Fussverkehr erhéht die
Sicherheit und den Komfort fUr alle Verkehrsteilnehmenden.

Beurteilung

Im Situationsplan findet eine Kategorisierung der Fuss- und
Velorouten gestutzt auf den Masterplan statt. Die
Siedereistrasse und die neue Achse entlang des
Calomilgebdaudes Richtung Norden sind als &ffentliche
Verbindungen héher gewichtet und werden einen
entsprechenden Ausbaustandard aufweisen. In Ost-West
Richtung ist insbesondere die PU SUd eine wichtige Nahstelle
zwischen Dorf und SUdiareal. Der Veloweg schliesst dort direkt
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Durch eine durchgé@ngige Verbindung in West-Ost-Richtung
wird zudem die Erreichbarkeit der Industriegebiete verbessert.
Dies fordert die umweltfreundliche Mobilitat, reduziert Konflikte
zwischen verschiedenen Verkehrsarten und unterstitzt eine
effiziente und sichere Erschliessung des Areals.

an die Siedereistrasse Richtung Sempachstrasse sowie
Richtung Norden an die Industriegebiete an. Die
Siedereistrasse schliesst entlang der Gleise an die geplante
lokale Veloroute in Richtung Industrieareal Nord (Ziegelei,
Turbi) an und soll gestutzt auf den kommunalen
Verkehrsrichtplan zukUnftig als Achse gestarkt werden.
Aufgrund der Topografie wird eine Velofahrbarkeit zwischen
Industriegasse und Ebene nur bedingt méglich. Diese Wege
werden mehr auf Fussverkehr ausgerichtet sein
(Treppen/Rampen-Anlagen). Der detaillierte Ausbaustandard
und das Verkehrsregime werden im Rahmen der
nachfolgenden Vertiefungsarbeiten stufengerecht erarbeitet.
Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

159863 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Mindestzahl von offentlich nutzbaren Velo-PP definieren

Begriindung

Es sollte rechtlich bindend festgelegt werden, wie viele Velo-
PP in der Velostation der Offentlichkeit zur Verfigung gestellt
werden.

Beurteilung

Die notwendige Anzahl der Veloabstellpl&tze ist im
Mobilit&tskonzept aufgefihrt. Das Mobilitétskonzept ist
wegleitend und wird bei Bedarf konkreftisiert. Bei der
Berechnung der Veloabstellpldtze stUtzt sich die Gemeinde
auf die Berechnungen der SBB.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

159864 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Finanzierung der Sharing-Angebote festlegen

Begrindung
Es sollte gekléart werden, durch wen das Angebot zu
finanzieren ist, wenn die Standorte auf privatem oder

Beurteilung

Dies wird im Rahmen der nachfolgenden Planung und der
Vertiefung des MobilitGtskonzepts mit Beteiligungskonzept
umgesetzt.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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offentlichem Grund liegen, um Schwierigkeiten bei der
Realisierung zu vermeiden.

160852 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die Parkplatz-Zahl soll als Obergrenze gelten. Ebenfalls soll eine  Die Zahl von 500 gilt als Obergrenze. Eine spdtere Umzonung
Ziffer festgelegt werden, wie viele Parkplatze pro Wohnung ist h':eufe. ”iC.hT absehbar.
maximal erstellt werden durfen. BerUcksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt
Begrindung

Sollte ein Teil des Areals sp&ter wieder umgezont werden
(keine Wohnzone), so soll die Zahl von 490 Platzen prozentual
reduziert werden.

163617 FDP - Die Antrag / Bemerkung Beurteilung
Liberalen 5. Mobilitét und Parkierung Besten Dank fur die Hinweise. Im Rahmen der nachfolgenden
Hochdorf . Planungen werden diese Punkte integriert und vertieft.
Begrindung Beriicksichtigung
5. Mobilitédt und Parkierung wird zur Kenntnis genommen

Die FDP unterstUtzt das Ziel einer autoarmen
Quartiersentwicklung. Eine moderate Parkierungsquote
entlastet das Zentrum und starkt die Aufenthaltsqualitat.
Entscheidend ist jedoch, dass das Mobilitatskonzept flexibel
bleibt. Die vorgesehene Parkierungszahl von 0.4 Platzen pro
Wohnung ist ambitioniert, kdnnte sich aber mit den richtigen
Begleitmassnahmen bewdhren. Wichtig ist ein lernendes
System: Das Verhdlinis von Parkierung, Sharing - Angeboten
und Besucherpldtzen sollte im Be trieb regelmdassig Gberprift
und bei Bedarf angepasst werden kénnen. Fir Gewerbe - und
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Logistiknutzungen sind gut funktionierende Zufahrten
sicherzustellen — ohne sie fehlen Interessenten, Frequenz und
letztlich auch das Leben im Quartier. Dem Verkehrsknoten
Sempacherstrasse ist planerisch und in der Umsetzung
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

160192 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 24 vollumfanglich.

Die Begrenzung der Parkplatzzahl, die Pflicht zur
Bewirtschaftung und die Férderung von E-Mobilitat und
Carsharing setzen wichtige Anreize fUr eine nachhaltige
Verkehrsentwicklung.

Wir regen an, die Obergrenze von 490 Parkpl&tzen langfristig
regelmassig zu Uberprifen und bei weiter steigendem OV-
Anteil oder Sharing-Nutzung gegebenenfalls zu reduzieren.

Begriindung

Das Mobilitétskonzept und die hervorragende OV-Anbindung
des SUdiareals ermoglichen eine deutliche Reduktion des
motorisierten Verkehrs.

Eine geringere Parkplatzzahl férdert die Nutzung von OV,
Sharing- und Mikromobilit&tsangeboten, reduziert
Fldchenverbrauch und CO,-Emissionen und starkt die
Aufenthaltsqualitédt im Quartier.

Damit wird der Grundsatz der nachhaltigen und effizienten
Mobilitét konsequent umgesetzt.

Beurteilung

Besten Dank fur die RGckmeldung.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

164267 Genossenschaft
Zukunft Hofdere
(GZH)

Antrag / Bemerkung
Unter der Busstation im G30 mit Anschluss an die PU Mitte
empfehlen wir das PH Nord vorzusehen.

Beurteilung

Der Bebauungsplan wurde dahingehend ergdnzt, als dass
eine flexiblere Anordnung von Parkierungsfldchen im Norden
des Areals maglich wird. Die konkrete Uberprifung erfolgt in
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Begrindung
Das Parkhaus konnte via Lavendelweg und/oder
Siedereistrasse erschlossen werden.

Das BN4, angrenzend an den Sudipark, kann damit for
wertvolle Fidchen zum Wohnen und fur Gewerbe genutzt
werden. Im Parkhausbereich angegliedert kbnnen weitere
Infrastrukturen fUr Velos etc. vorgesehen und der nérdliche
Bereich der Industriegasse belebt werden

der nachfolgenden Planungsphase Machbarkeit, der
Vorschlag wird zur Kenntnis genommen.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

162696 VAH /Grine
6283 Baldegg

Anitrag / Bemerkung

Wir winschen, dass das Einstellnaus so konzipiert wird, dass es
spater fUr eine andere Nutzung angepasst werden kann.
Zudem wdare es vorteilhaft, eine Holzkonstruktion zu wahlen.

Begriindung

Die flexible Bauweise ermdglicht eine spatere Umnutzung des
Einstellhauses, wodurch die Lebensdauer des Gebdudes
verldngert und Ressourcen gespart werden. Der Einsatz einer
Holzkonstruktion ist 6kologisch vorteilhaft, da Holz CO, bindet,
leicht zu bearbeiten ist und eine nachhaltige, klimafreundliche
Bauweise unterstUtzt.

Beurteilung

Die Bauweise wird im sp&teren Planungsverfahren ein Thema
sein. Dabei werden die Grundsatze der "Steckbriefe
Baubereiche" weiterverfolgt, Auszug aus BN4 (Parkhaus Nord):
"Ganz im Geist des zukunftsweisenden Charakters der SUdi
wird rickbaugerecht geplant und mit regenerativen
Materialien gebaut. Eine Umnutzung der Parkier-Geschosse
wird mitgedacht, sie sollen transformierbar sein."
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

160193 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 25 grundsdtzlich.

Wirregen an, bei der Realisierung der Sammelstellen auf eine
Okologische und gestalterisch hochwertige AusfGhrung zu

Beurteilung

Dieses Ziel entspricht der Absicht im Projekt und wird
weiterverfolgt.

Bericksichtigung
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achten - etwa durch den Einsatz von Unterflursystemen und wird berUcksichtig
eine harmonische Einbindung in das Freiraumkonzept.

Begrindung

Eine funktfionale, emissionsarme und gut integrierte
Entsorgungsinfrastruktur tragt wesentlich zur
Aufenthaltsqualitét und Nachhaltigkeit des Quartiers bei.
Durch 6kologisch gestaltete Sammelstellen kann der Betrieb
effizient erfolgen, ohne das Ortsbild oder den Freiraum zu
beeintrdchtigen.

164265 Gall/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Gemeindeverba  Stellungnahme Thema Entsorgung Besten Dank fur die RGckmeldung. In der weiteren Planung
nd fOr . werden wir wieder auf Sie zukommen.
Abfallverwertung Begrindung Bericksichtigung
Luzern- Die in «Art. 25 Entsorgungn aufgefUhrten Punkte sind fur Gall wird zur Kenntnis genommen
Landschaft nachvollziehbar und zu begrissen. Die angezeigte

Groberschliessung, inkl. RoutenfUhrung fur Anlieferung und
Entsorgung erscheint in vorliegender Planungstiefe
(untenstehend) fUr Gall als machbar. BezUglich Standorten
und Dimensionierung von UFC-Anlagen/Containerpldtzen und
deren Zufahrten stehen aktuell noch wenige Informationen zur
Verfugung - keine Stellungnahme/RUckmeldung seitens Gall
maoglich.

Art. 25 Entsorgung:

1 Die Entsorgung von Kehricht ist nach den Vorgaben des
Verbands GALL
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(Gemeindeverbands fir Abfallverwertung Luzern-
Landschaft) zu erstellen. Deren

Lage hat sich an den Erschliessungsachsen «Anlieferung, Ver-
und Entsorgung, Rettungn zu orientieren.

2
In den im Situationsplan 1:1'000 gekennzeichneten Standor
ten sind Quartiersammelstellen fUr weitere Abfallarten zu

erstellen.

162349  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Abs. 1: Erschliessungsachsen «Anlieferung, Ver- und Im Rahmen der Richtprojekterarbeitung wurde die
Entsorgung, Rettungn und «Anlieferung, Rettungy sind bis auf Schleppkurve fir das Wendemandver gezeichnet. Mit der
die MUllabfuhr identisch. Bei der QS Nord wird der Machbarkeitsstudie Infrastruktur werden alle Schleppkurven

UberpruUft. Die Lage der Wendung im Situationsplan ist
schematisch und kénnte noch angepasst werden (z.B. mehr
Begrindung ndrdlich).

Wendeplatz vorsehen Bericksichtigung
wird berGcksichtigt

Kerichtwagen nicht wie aufgezeichnet wenden kénnen.

162350 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Abs. 2: “Standorten sind Quartiersammelstellen fir weitere Die Zustandigkeit fUr das Angebot liegt bei der Gemeinde. Wir
Abfallarten zu erstellen” was bedeutet “fir weitere sind mit dem Gemeindeverband fir Abfallentsorgung (GALL)
Abfallarten” in Kontakt um zu definieren, welche Abfallarten zukUnftig im
Quartier gesammelt werden. Entsprechend ist die
Begrindung Formulierung stufengerecht ergebnisoffen.
unversténdliche Formulierung Bericksichtigung

keine Massnahme ndtig
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162351  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Abs: es ist zu prifen ob bei der PH-Ausfahrt SUd eine Besten Dank fur den Input. Im Richtprojekt Freiraum, Teilplan
zusatzliche QS angeordnet werden kann. Enfsorgung ist bei der Ausfahrt aus der Einstellhalle ein Standort
fur Kehricht und Grungut vorgesehen. Die Profung einer
Begrindung Quartiersammelstelle an diesem Standort ist von Interesse und
komfortablere Verteilung kdnnte mit dem Grossverteiler koordiniert angeboten werden.

Dies wird im Situationsplan so aufgenommen.
Bericksichtigung
wird berUcksichtigt

162430 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die Anlieferungswege sind fUr 40to Fz auszulegen Im Rahmen der Machbarkeitsstudien und der nachfolgenden
. Planungsphasen wird die notwendige Statik geplant und auf
Begrindung die nétigen Gewichtsklassen (z.B. Hubretter) ausgelegt.
Im Bau und in der Nutzung des SUdi Areals werden immer Bericksichtigung
wieder 40to Fz den SUdiplatz befahren wird bertcksichtigt

160195 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 26 grundsétzlich. Dies wird im Sinne der eidg. o
Wir regen an, in l&rmbelasteten Bereichen (z. B. entlang der Larmschutzverordnung/Vorsorgeprinzip so umgesetzt.

Bericksichtigung

Bahnlinie und der Hauptverkehrsachsen) - S
wird berUcksichtigt

besonders auf praventive bauliche und gestalterische
Massnahmen zur Verbesserung der Aufenthalts- und
Wohnqualitét zu achten.

Begrindung
Durch frhzeitige und integrierte Schallschutzmassnahmen —
etwa durch Gebdudestellung, Grundrissorganisation oder
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162475 Gwarb/
Privatperson

[Grmarme Fassadenmaterialien —kann die Einhaltung der
Larmgrenzwerte oft ohne nachtragliche Zusatzmassnahmen
erreicht werden.

Antrag / Bemerkung
Art. 27

Das Areal SUdi soll nach Méglichkeiten selbstversorgend
realisiert werden.

Der Energiebedarf (Strom und Warme) muss nachgewiesen
werden. Der Energiebezug auf dem Areal muss nachgewiesen
werden

Begrindung
Ein enftsprechendes Konzept ist zu erarbeiten

Beurteilung

Ein Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, SIA-Phase 2
Machbarkeit wird gestutzt auf das mit dem Masterplan
erstellte Strategiepapier (SIA-Phase 1) ab 2026 erarbeitet und
mit dem Wdarmeverbund-Projekt und den Bestrebungen im ESP
Hochdorf koordiniert.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

163639 Gwdarb/
Privatperson

Antrag / Bemerkung
Es ist ein Energiekonzept fUr das ganze Projekt gem. dem
Masterplan zu erarbeiten

Begrindung

Wenn wir schon auf griner Wiese arbeiten, sollten die
dringendsten Themen unserer Generation grundlegend
geklart werden. Dies ist der Umgang mit Energie

Beurteilung

Ein Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, SIA-Phase 2
Machbarkeit wird gestutzt auf das mit dem Masterplan
erstellte Strategiepapier (SIA-Phase 1) ab 2026 erarbeitet und
mit dem Wdarmeverbund-Projekt und den Bestrebungen im ESP
Hochdorf koordiniert.

Bericksichtigung

wird berUcksichtigt
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162452 Die Mitte
Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Die Mitte fordert die Pflicht der Realisierung eines
Wdarmeverbundes fUr das neue Quartier. Zudem ist der
Erschliessungsrichtplan zwingend mit den entsprechenden
Leitungen fUr Fernwdrmenetz sowie einem Standort fUr
Wdarmeverbund (Heizzentrale) zu ergdnzen.

Begriindung

Es kann nicht sein, dass jedes Gebdude einzeln sich die Frage
stellen muss, welche Energieerzeugung gewdhlt werden soll.
Luftwasser WP sind vom L&rm her und der zu realisierende
Grosse nicht realistisch. Erdsonden Heizungen sind nur zul&ssig
mit Auflagen (bedingt Nutzbares Grundwasser) und
Pelletsheizung wirde bedingen, dass jedes Gebdude einen
Kamin bauen muss (Russ und Feinstaubablagerungen).

Beurteilung

Ein Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, SIA-Phase 2
Machbarkeit wird gestutzt auf das mit dem Masterplan
erstellte Strategiepapier (SIA-Phase 1) ab 2026 erarbeitet und
mit dem Wdarmeverbund-Projekt und den Bestrebungen im ESP
Hochdorf koordiniert. Dabei wird auch eine Arealversorgung
mittels Warmezentrale auf dem Areal untersucht. Eine
verbindliche Pflicht fUr eine Warmenetz ist aktuell nicht
stufengerecht.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

163613 FDP - Die
Liberalen
Hochdorf

Antrag / Bemerkung
3. Energie und Nachhaltig

Begrindung
3. Energie und Nachhaltig

Hohe Energie - und Umweltstandards sind unbestritten.
Entscheidend ist die Zielerreichung des Label - Niveaus, nicht
die formale Zertifizierung. Die FDP empfiehlt, auf eine
Lertifizierungspflicht (z. B. Minergie - A/ECO, SNBS) zu
verzichten, gleichzeitig aber sicherzustellen, dass das Niveau
eines anerkannten Standards erreicht wird. So kénnen auch
Okologisch sinnvolle und wirtschaftlich vorteilhafte Lésungen
umgesetzt werden - beispielsweise Gebdude ohne
Komfortloftung, sofern Raumluftqualit&t und sommerlicher
Wdarmeschutz nachgewiesen sind. Der Gemeinderat soll im

Beurteilung

Art. 27 SBV stimmt mit dem Antrag Gberein. Mit der Ergé&nzung
"oder ein vergleichbarer Standard" werden auch andere
Lédsungen mit gleichem Wirkungsgrad ermdglicht. Eine Pflicht
zur Zertifizierung besteht nicht.

Ein Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, SIA-Phase 2
Machbarkeit wird gestUtzt auf das mit dem Masterplan
erstellte Strategiepapier (SIA-Phase 1) ab 2026 erarbeitet und
mit dem Wdarmeverbund-Projekt und den Bestrebungen im ESP
Hochdorf koordiniert.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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Rahmen der Etappierung die Méglichkeit haben,
Anforderungen zu staffeln oder anzupassen, sofern die
Gesamtziele eingehalten bleiben. Dadurch bleibt die Planung
technologieneutral, wirtschaftlich tfragféhig und zukunftsfahig.

184465 (1) SP Hochdorf
. 6280 Hochdorf
160196 (2) GLP Hochdorf

6280 Urswil

Antrag / Bemerkung
(1)

Wir begriUssen, dass diese Abkldrungen konsequent
angegangen werden.

(2)

Die GLP Hochdorf unterstUtzt Art. 27 grundsétzlich, beantragt
jedoch, Absatz 4 so zu ergénzen,

dass das Sudiareal nicht nur als potenzieller Abnehmer,
sondern auch als Standort fUr eine Energiezentrale gepruUft
wird.

Das Areal bietet aufgrund seiner Grésse, Lage und baulichen
Dichte ideale Voraussetzungen,

um eine Quartier- oder Fernwdrmezentrale zu errichten, die
auch umliegende Gebiete in Hochdorf versorgen kénnte.

Begrindung
(1)

Es ist wichtig, dass im Areal ein Warmeverbund und der

Anschluss daran vorgeschrieben wird. Die technischen R&Gume

und Fl&chen sollten bereits heute schon ausgeschieden
werden.

(2)

Beurteilung

Ein Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, SIA-Phase 2
Machbarkeit wird gestiutzt auf das mit dem Masterplan
erstellte Strategiepapier (SIA-Phase 1) ab 2026 erarbeitet und
mit dem Wdarmeverbund-Projekt und den Bestrebungen im ESP
Hochdorf koordiniert. Dabei wird auch eine Arealversorgung
mittels Warmezentrale auf dem Areal untersucht. Eine
verbindliche Pflicht fUr eine Warmenetz ist aktuell nicht
stufengerecht.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt
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Das Sudiareal eignet sich hervorragend als Energie-Hub im
Sinne der kommunalen Energieplanung.

Eine zentrale Anlage auf dem Areal kdnnte Abwdrme,
Erdsonden, Photovoltaik und Warmepumpen systemisch
kombinieren

und damit nicht nur das Quartier, sondern auch angrenzende
Liegenschaften versorgen.

Damit wirde das SUdiareal einen aktiven Beitrag zur
Wdarmewende und zur Reduktion fossiler Energien leisten —

im Einklang mit den Energiezielen des Kantons Luzern und der
Gemeinde Hochdorf.

164269 Genossenschaft
Zukunft Hofdere
(GZH)

Antrag / Bemerkung
Energiemanagement

Begriindung

Das SUdi Areal soll als "nachhaltiges Projekt nach Aussen
ausstrahlen”, ohne ein Konzept fir ein zentrales
Energiemanagement wird dieses Ziel verfehlt. FUr die SUdi und
evtl. Nachbarn kann mit einer Technikzentrale fir Warme
(Fernheizung), Kdalte, Stromverteilung, evil. Regenwasser etfc.
der nachhaltige Betrieb geférdert werden.

Beurteilung

Mit dem Masterplan wurde eine Energie- und
Nachhaltigkeitskonzept, Phase 1 Strategie erstellt. Art. 27 SBV
regelt das Thema Energie im Bebauungsplan stufengerecht.
2026 wird fUr das Areal ein Energieversorgungskonzept Phase 2
Machbarkeit erarbeitet. Die Erkenntnisse daraus fliessen in die
weitere Planung ein.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

161200 SVP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Anforderungen Senken in einzelnen Bereichen. Anschluss an
Wdarmeverbund streichen

Begrindung
Burokratie wird reduziert und Kosten gesenkt. Tierfer Baukosten

= tiefere Mieten. Das muss in einzelnen Bereichen maoglich sein.

Auch soll die Gemeinde niemanden zwingen kénnen, sich

Beurteilung

Ein Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, SIA-Phase 2
Machbarkeit wird gestiutzt auf das mit dem Masterplan
erstellte Strategiepapier (SIA-Phase 1) ab 2026 erarbeitet und
mit dem Wdarmeverbund-Projekt und den Bestrebungen im ESP
Hochdorf koordiniert. Dabei wird auch eine Arealversorgung
mittels Warmezentrale auf dem Areal untersucht. Eine
verbindliche Pflicht fUr eine Warmenetz ist aktuell nicht
stufengerecht. Die Bestimmung ist daher bewusst als "kann"
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dem Wdarmeverbund anzuschliessen, wenn diese Lésung nicht
Uberzeugend ist. Wenn sie Uberzeugend ist, erfolgt der
Anschluss freiwillig ja ohnehin.

formuliert, damit kein Zwang besteht aber die Absicht
deklariert ist.

FUr die Energiestandards gilt das kantonale Energiegesetz. Die
Gemeinde Hochdorf hdlt sich dabei an ihre Vorbildfunktion als
Energiestadt und die dabei formulierten Ziele.
Bericksichtigung

wird nicht berucksichtigt

162352 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Abs. 2 - 4: Diese Absdétze sind zu streichen oder von Seiten der
Gemeinde ein nachhaltiges Energiekonzept vorzulegen. Das
Areal SUdi soll nach Méglichkeiten selbstversorgend realisiert
werden. Der Energiebedarf (Strom und Warme) muss
nachgewiesen werden. Der Energiebezug auf dem Areal muss
nachgewiesen werden

Begriindung
Die Ausarbeitung eines Energiekonzepts konnte fUr die
Umwelgtbilanz eine Chance bieten

Beurteilung

Ein Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, SIA-Phase 2
Machbarkeit wird gestUtzt auf das mit dem Masterplan
erstellte Strategiepapier (SIA-Phase 1) ab 2026 erarbeitet und
mit dem Wdarmeverbund-Projekt und den Bestrebungen zur
Energieversorgung im ESP Hochdorf koordiniert. Dabei wird
auch eine Arealversorgung mittels Warmezentrale auf dem
Areadl untersucht.

Berucksichtigung

wird berGcksichtigt

163641 (1) Gwarb/
, Privatperson
162490 (2) Privatperson

Antrag / Bemerkung
(1)

Keine Minergie Zertifizierung vorschreiben. Die Zielwerte sind zu
erreichen. Keine SNBS

(2)
Keine Minergie Zertifizierung vorschreiben.
Die Zielwerte sind zu erreichen. Keine SNBS

Begriindung

Beurteilung

Art. 27 SBV Uberlasst es der Bauherrschaft, welcher
Gebdudestandard gewahlt wird. Eine kontrollierte
WohnungslUftung wird nicht vorgeschrieben.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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(1)

Keine kontrollierte WohnungslUftung vorschreiben. Wir leben
auf dem Land, wo Menschen gerne mit offenen Fenstern
schlafen... Der SNBS Standard verteuert den Bau deutlich. Die
Zielwerte sind anzustreben. Eine Zertifizierung obliegt dem
Bauherrn.

(2)

Keine kontrollierte WohnungslUftung vorschreiben. Wir leben
auf dem Land, wo Menschen gerne mit offenen Fenstern
schlafen...

Der SNBS Standard verteuert den Bau deutlich. Die Zielwerte
sind anzustreben. Eine Zertifizierung obliegt dem Bauherrn.

162689 VAH /Grine
6283 Baldegg

Antrag / Bemerkung
Daos anfallende Regenwasser ist zu sammeln und fUr die
Nutzung in den WC-Anlagen der Gebdude vorzusehen.

Begrindung

Durch die Nutzung von Regenwasser fUr die WC-Anlagen wird
der Verbrauch von Trinkwasser deutlich reduziert. Dies fragt zu
einer ressourcenschonenden und nachhaltigen
Gebdudebewirtschaftung bei. Zudem wird das
Abwassersystem entlastet und ein Beitrag zum
umweltbewussten Umgang mit Wasser geleistet.

Beurteilung

Das Thema der Regenwassernutzung wird in den weiteren
Planungsschritten vertieft untersucht und Lésungen dafur
erarbeiteft.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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162476 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson Art. 28 Abs. 1 Die Formulierung entspricht den aktuellsten Standards
. (Merkblatt for Gemeinden bafu) und ist heute Ublich, um die
Anderung: noétigen Rahmenbedingungen im Sinne der Vorsorge nach

. . Umwelischutzgesetz festzuhalten. Im Rahmen der Freiraum-
Aussenbeleuchtung und Reklamebeleuchtung sind mit und Infrastrukturplanung wird das Thema in den

warmweissem Licht (max. 3000 Kelvin) zu erstellen und auf ein - ngchfolgenden Phasen stufengerecht vertieft. Das Reklame-
Minimum zu beschrdnken. Gestalterische Ausleuchtungen sind  und Beleuchtungskonzept soll dabei ein Bestandteil des

mit Nachtabsenkung oder -abschaltung zu steuern. Die Freiraumkonzepts sein.
Leuchten sind so zu platzieren, dass die Beleuchtung moglichst Bgrﬁck'sich'ﬁgungn o
prézise und ohne unndtige Abstrahlung in die Umgebung wird teilweise berlcksichtigt
erfolgt.

Begrindung

Licht kann einen gestalterischen Effekt haben und sollte in
einem zukunftsgerichteten Projekt mdglich sein.

Nichts desto frotz sollte der Lichtverschmutzung vorgebeugt
werden und die Moglichkeit einer Steuerung vorgegeben
werden.

Das Reklamekonzept musste in «Reklame- und
Belichtungskonzept umbenannt werden und kann die
Vorgaben machen.

160197 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Bericksichtigung
6280 Urswil - keine Massnahme notig
Begrindung
162353 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung

Art. 28 gilt nur fUr den Bebauungsplanperimeter, das ist korrekt.
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Ein Beleuchtungskonzept fur das Areal SUdi 1 ist zu erstellen.

Ansonsten gelten die ordentlichen Vorschriften for Die Formulierung entspricht den aktuellsten Standards

Beleuchtungen (Merkblatt for Gemeinden bafu) und ist heute Ublich, um die
noétigen Rahmenbedingungen im Sinne der Vorsorge nach

Begrindung Umwelischutzgesetz festzuhalten. Im Rahmen der Freiraum-

entweder entwirft die Gemeinde ein durchdachtes Konzept und Infrastrukturplanung wird das Thema in den

oder sonst gelten die normalen Vorschriften nachfolgenden Phasen stufengerecht vertieft. Das Reklame-

und Beleuchtungskonzept soll dabei ein Bestandteil des
Freiraumkonzepfts sein.

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

162477 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson Art. 29 Auch wenn der Nachweis eines Baustelleninstallationsplanes
bereits Ublich ist, wird in den Sonderbauvorschriften explizit auf
Streichen das Thema hingewiesen. Da sich die Bauphasen von
Begriind verschiedenen Investoren Uber eine lGngere Zeit erstrecken
gruq ung . . . und den &ffentlichen Grund betreffen, ist eine gute
Der Beizung und die UnterstGtzung von Bodenkundlicher aredlinterne Koordination zwingend notwendig.
Baubegleitung wird in nationalen und kantonalen Normen Beriicksichtigung
geregelt und muss nicht zusatzlich definiert werden. wird nicht berUcksichtigt

Es gibt Bauetappen, welche die notwendigen Anspriche
nicht erfUllen.

Die Baustellenkoordination und deren Vorgaben, bzw. die
Baufreigabe obliegt der Bauverwaltung. Ein Projektverfasser
muss unabhdngig vom SUdiareal heute schon ein
Baustellenlogistikkonzept vorweisen.
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160198 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 29 vollumfanglich.

Wir regen an, die Aufgaben der Baubegleitung explizit auch
auf 6kologische und ressourcenschonende Aspekte
auszudehnen,

insbesondere im Bereich Bodenmanagement,
Wiederverwendung von Aushubmaterial, Energieverbrauch
und Emissionsminderung wdhrend der Bauphase.

Begrindung

Eine koordinierte und &kologisch begleitete Bauphase ist
zentral fUr die erfolgreiche Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele
des SUdiareals.

Die BerUcksichtigung von Umwelt- und Ressourcenthemen
bereits wihrend der BauausfUhrung tragt wesentlich zur
Reduktion von Emissionen und Abfdllen bei und stdrkt die
Glaubwdrdigkeit der nachhaltigen Quartiersentwicklung.

Beurteilung

Mit den vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen wird
dieses Ziel bereits erreicht und daher auf eine Ergénzung
verzichtet (Bodenschutz, Luftreinhalteverordnung, Ziele in der
Umweltnotiz, Energie-Standards z.B. SNBS mit ganzheitlicher
Betrachtung des ganzen Lebenszyklus etc.).

Bericksichtigung

wird nicht berucksichtigt

162472 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Streichen

Begrindung
Die vorhandenen Vorschriften und Normen sind ausreichend
und mussen nicht zusatzlich verscharft werden

Beurteilung

Auch wenn der Nachweis eines Baustelleninstallationsplanes
bereits Ublich ist, wird in den Sonderbauvorschriften explizit auf
das Thema hingewiesen. Da sich die Bauphasen von
verschiedenen Investoren Uber eine lGngere Zeit erstrecken
und den &ffentlichen Grund betreffen, ist eine gute
arealinterne Koordination zwingend notwendig.
Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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162478 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson Art. 30 Abs. 4 Aufgrund dessen wurde "in Anlehnung an" integriert, um die
. notige Offenheit in den Verfahren zu haben.
Begrindung Beriicksichtigung
FOr Investoren ist eine grosse Flexibilitat aftraktiv. wird berUcksichtigt
163628 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson BNS5, BN6, (Né,7,8) BN10, G33, G30 Sowie Baulandreserven — Die Entwicklung im Sudiareal soll eine qualitative
Kein Qualitétssichermndes Verfahren notwendig Dorfentwicklung sicherstellen. Die Vision gibt dies
entsprechend vor und der Masterplan definiert unter Ziff. 5.5
Begrindung die Qualitatssicherung, welche nun im BZR und im
Keine Bebauungsplan umgesetzt werden soll. Der Beizug des

Fachbeirats und Konkurrenzverfahren ermoéglichen es, eine
hohe stadtebauliche, freirdumliche und architektonische
Qualitét sicherzustellen. Die Gemeinde hat ein
Mitspracherecht und kann aktiv bei der Erarbeitung des
Wettbewerbsprogramms mitwirken. Entsprechend werden so
die hohe Qualitdt und die Erreichung der Ziele der Gemeinde
auch nach einem Verkauf sichergestellt.

Das Entlassen von einzelnen Baufeldern im Bebbauungsplan aus
der Pflicht fUr qualitéatssichernde Verfahren widerspricht dem
Qualitétsanspruch und dem Grundgedanken des Masterplans
und der Vision. Eine Transformation des Areals soll sorgféltig
und hochwertig erfolgen. Der Neubau oder Umbau und
Aufstockung von Bestandesgebd&uden erfordert eine hohe
Kompetenz der Planenden und eine enge Begleitung durch
die Gemeinde und Fachpersonen. Der Masterplan und der
Bebauungsplan machen stufengerechte Vorgaben, was for
die nachfolgenden Verfahren eine Erleichterung und
Effizienzsteigerung bedeutet, da grundsatzliche gestalterische,
freirumliche und stadtebauliche Themen nicht mehr definiert
werden mussen. Der Gemeinderat hat daher gestutzt auf die
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Mitwirkungsbeitrage, die Beratung in der Begleitkommission
und der Raumplanungskommission entschieden, die
Qualitatssicherung wie vorgeschlagen im Bebauungsplan
sicherzustellen.

Bericksichtigung

wird nicht berucksichtigt

163646 Gwarb/

Antrag / Bemerkung

Beurteilung

Privatperson Keine Bieterverfahren bei der Vergabe und Verkauf von Die Regelung von Vergabeverfahren ist nicht Gegenstand des

Projektperimete Art. 30. Das Thema ist ausserhalb des Bebauungsplans politisch
zu diskutieren.
Begrindung In Art. 4 Abs. 2 SBV wird konkretisiert, dass Kapitel 5 des
Selektive Vergaben zur Steuerung der Regionalen Entwicklung  Masterplans nicht als wegleitend gilt.
und Integration. So wie es Hochdorf im Rahmen der aktiven BerUcksichtigung
Bodenpolitik seit langem mit Erfolg vorlebt. liegt ausserhalb Verfahren
163615 FDP - Die Antrag / Bemerkung Beurteilung
Liberalen 4. Qualitatssicherung und Verfahren Die Zust@ndigkeiten werden vor der Abstimmung gekl&rt und
Hochdorf kommuniziert.

Begrindung
4. Qualitatssicherung und Verfahren

Die FDP bekennt sich klar zur hohen architektonischen und
stddtebaulichen Qualitét, die das Sudiareal pragen soll.
Qualitétssichernde Verfahren wie Wettbewerbe oder
Studienauftrage sind dafur zentrale Instrumente. Sie fordern
den Vergleich unterschiedliche r Ansatze, stdrken die
Innovationskraft und gewdhrleisten, dass gestalterische,
funkfionale und wirtschaftliche Aspekte ausgewogen
berucksichtigt werden. Entscheidend ist, dass diese Verfahren
effizient organisiert und dem jeweiligen Projektumfang
angepasst werden. So bleibt die Qualitadt gewdhrleistet, ohne

Bericksichtigung
wird berUcksichtigt
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die Umsetzung mit unverhdltnismassigem Aufwand zu
belasten. Im weiteren Prozess ist zu kiGren, wie sich der
Fachbeirat zusammensetzt, welche Rolle die
Begleitkommission kUnftig einnimmt und wie die
Beurteilungsgremien fur qualitatssichernde Verfahren zu
besetzen sind. Diese Fragen sollen in einem néchsten Schritt
konkretisiert werden, um eine fransparente und kompetente
Entscheidungsstruktur sicherzustellen.

160199 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 30 vollumfanglich.

Wir begrUssen die verbindliche Einrichtung eines
Gestaltungsbeirats sowie die Pflicht zu qualitétssichernden
Verfahren fur Hochhd&user, SUudiplatz und Sudpark.
Ergénzend regen wir an, dass der Gestaltungsbeirat auch
Okologische und energetische Kriterien in die
Qualitatsbeurteilung integriert.

Begrindung

Die dauerhafte Sicherung von architektonischer,
stddtebaulicher und landschaftsplanerischer Qualitat ist
zentral fUr die Entwicklung des SUdiareals.

Eine interdisziplindre Beurteilung, die auch Klima-, Energie- und
Nachhaltigkeitsaspekte einbezieht, starkt die Gesamtqualitat
des Quartiers und stellt sicher, dass das Sudiareal langfristig als
vorbildliches, zukunftsf&higes Stadtquartier wahrgenommen
wird.

Beurteilung

Die Integration der verschiedenen Fachrichtungen ist uns
weiterhin ein wichtiges Anliegen, um die Interessenabwdagung
der Themen weiterhin fundiert vornehmen zu kénnen. Der
Antrag wird gepruft und stufengerecht umgesetzt.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

Genossenschaft
Zukunft Hofdere

164271

Antrag / Bemerkung
Sicherung Finanzierung

Beurteilung
Die Wirtschaftlichkeit und das Beteiligungskonzept werden im
weiteren Planungsprozess weiter vertieft und kommuniziert.
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(GZH) Begrindung Beriucksichtigung
Aktuell wird kommuniziert, dass nach dem Landkauf fUr 60Mio  wird bericksichtig
das Areal nach der Aufzonung einen Wert von rund 80Mio
aufweist. FUr die grossen und noch bevorstehenden
Investitionen in der Gemeinde soll in einem Finanzkonzept
aufgezeigt werden, wie diese Investitionen finanziert werden
(z. B. durch Landverkdufe und Realisierung Buchgewinne usw.)

176165 1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 13 — Umweltvertréaglichkeit prifen Antrag: Die Der Bebauungsplanperimeter unterliegt gemdss
Gemeinde wird ersucht, gemeinsam mit dem Kanton eine Umweltschutzgesetz keiner UVB-Pflicht. Der Gemeinderat hat

entschieden, gestifzt auf die gesamtheitliche
Interessenabwdgung aller Disziplinen kein proaktives UVB-
Verfahren durchzufUhren.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtig

Umweltvertraglichkeits-Vorpriofung (UVB) fUr das Projekt SUdi
einzuleiten und die Ergebnisse in einem 6ffentlichen
Umweltbericht offenzulegen. Bis zur KlGrung der
Umweltauswirkungen soll die Umzonung und der
Bebauungsplan sistiert werden.

Begrindung

Mit circa 150'000 m? BGF, starken Zuwachsen an Verkehr und
Bevolkerung sowie markanten Eingriffen in Bebauung und
Infrastruktur Gberschreitet das Sudi-Projekt die Schwellenwerte
fur eine UV-Prifung deutlich.

162728 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Ich wirde eine Qualitétssicherung in Anlehnung SIA 142/143 In Abwégung der verschiedenen Mitwirkungsbeitréige und

den Beizug des Fachbeirats und die Verpflichtung zu
Konkurrenzverfahren in Anlehnung an SIA 142/143 im
Bebauungsplan beizubehalten und Konkretisierungen in Art. 30

Aus meiner Sicht soll der Gestaltungsbeirat jeden baulichen vorg-une.hme.n.
Eingriff begleiten. Bericksichtigung

[dentitatsstiftenden Gebdude wie z.B. beim Calomil und der
westlichen Zeile zum Gleis.
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Begrindung
Qualitatssicherung

wird teilweise berlcksichtigt

162356 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Abs. 3: Der Sudirat hat nicht nur das Quartier- und Ortsbild zu
beurteilen

Begriindung
Der SUdirat hat nicht nur das Quartier- und Ortsbild zu
beurteilen

Beurteilung

Danke fUr die RUckmeldung. Dies wird entsprechend
angepasst. FUr die Entwicklung des SUdiareals soll ebenfalls der
Fachbeirat Bau beigezogen werden. Das bereits bestehende
Pflichtenheft wird dahingehend angepasst, dass der
Fachbeirat auch fUr die SUdientwicklung eingesetzt werden
kann und dass zusé&tzlich themenspezifische Fachpersonen (z.
B. aus den Bereichen Energie, Statik etc.) einbezogen werden
kénnen. Damit wird eine ganzheitliche und qualitativ
hochwertige Entwicklung sichergestellt.

Bericksichtigung

wird bertcksichtigt

162479 (1) Gwarb/
, Privatperson
162357 (2) Privatperson

Antrag / Bemerkung
(1)

Andern:;

Bei den Bauprojekten BN1, BN3, BN4 sowie G40 ist ein
Qualitatsverfahren in Anlehnung an SIA 142/143
durchzufUhren. Im Rahmen einer Konzeptvergabe kann die
Gemeinde Abweichungen vorsehen

(2)

Art. 4: Bei den Bauprojekten BN1, BN3, BN4 sowie G40 ist ein
Qualitatsverfahren in Anlehnung an SIA 142/143
durchzufUhren. Im Rahmen einer Konzeptvergabe kann die
Gemeinde Abweichungen vorsehen.

Beurteilung

Die Entwicklung im Sudiareal soll eine qualitative
Dorfentwicklung sicherstellen. Die Vision gibt dies auf Wunsch
der Bevélkerung entsprechend vor und der Masterplan
definiert unter Ziff. 5.5 die Qualitatssicherung, welche nunim
BZR und im Bebauungsplan umgesetzt werden. Der Beizug des
Fachbeirats und Konkurrenzverfahren ermoglichen es, eine
hohe stadtebauliche, freirdumliche und architektonische
Qualitét sicherzustellen. Ohne sichergestellte planerische
Qualitat kann sich die hohe bauliche Dichte negativ auf den
Wohn- und Aussenraum auswirken. Die Gemeinde hat ein
Mitspracherecht und kann aktiv bei der Erarbeitung des
Wettbewerbsprogramms mitwirken. Entsprechend werden so
die hohe Qualitédt und die Erreichung der Ziele der Gemeinde
auch nach einem Verkauf sichergestellt.

Das Entlassen von einzelnen Baufeldern im Bebauungsplan aus
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Begrindung
(1)

Ein Qualitatsverfahren verursacht Kosten und garantiert keine
Qualitat. Die Gemeinde kann aufgrund der Eigentumssituation
die qualitative Gestaltung auch mit einer Konzeptvergabe
einfacher, flexibler und kostengUnstiger steuern.

Zudem wird aufgrund der engen Vorgaben aus den
Sonderbauvorschriften und des Bebauungsplans
weitreichende Vorgaben gemacht.

(2)
FUr Investoren ist eine grosse Flexibilitat attraktiv.

Ein Qualitatsverfahren verursacht Kosten und garantiert keine
Qualitat. Die Gemeinde kann aufgrund der Eigentumssituation
die qualitative Gestaltung auch mit einer Konzeptvergabe
einfacher, flexibler und kostengunstiger steuern kann.

Zudem wird aufgrund der engen Vorgaben aus den
Sonderbauvorschriften und des Bebauungsplans weitgehend
Vorgaben gemacht.

der Pflicht fUr qualitatssichernde Verfahren widerspricht dem
Qualitatsanspruch und dem Grundgedanken des Masterplans
und der Vision. Eine Transformation des Areals soll sorgfaltig
und hochwertig erfolgen. Der Neubau oder Umbau und
Aufstockung von Bestandesgebduden erfordert eine hohe
Kompetenz der Planenden und eine enge Begleitung durch
die Gemeinde und Fachpersonen. Der Masterplan und der
Bebauungsplan machen stufengerechte Vorgaben, was for
die nachfolgenden Verfahren eine Erleichterung und
Effizienzsteigerung bedeutet, da grundsétzliche gestalterische,
freirumliche und stadtebauliche Themen nicht mehr definiert
werden mussen. Der Gemeinderat hélt aus diesen Grinden
an Artf. 30 SBV fest.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

159849 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Zusammensetzung des Beirats in den SBV regeln.

Begrindung

Ein allfélliger zukinftiger Gemeinderat kénnte den
Gestaltungsbeirat so verdndern, dass nicht mehr die Absichten
der heutigen Planung berUcksichtigt werden.

Beurteilung

Eine Regelung im verbindlichen Teil ist nicht stufengerecht.
Eine Besetzung und Ausgestaltung des Fachbeirats soll agil
moglich sein und sich kUnftigen BedUrfnissen anpassen
kénnen, weshalb auf eine Integration verzichtet wird. Vielmehr
soll eine klare Regelung der Aufgaben im Pflichtenheft auf
Verordnungsebene erfolgen.

Bericksichtigung

23. April 2026
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wird nicht berucksichtigt

161554 RPK Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Der Einbezug der RPK in den bisherigen Entwicklungsprozess
wird als unzureichend erachtet

Begriindung

Die RPK ist mit einem Sitz in der Begleitkommission Sudiareal
vertreten. Der Einbezug der RPK in den bisherigen
Entwicklungsprozess wird jedoch als unzureichend erachtet,
worauf die Projektleitung bereits mehrfach hingewiesen wurde
und um eine Klarung der Situation gebeten wurde. Eine solche
zentrale Entwicklung, die einen wesentlichen Teil des
Bevolkerungswachstums in den ndchsten 20 Jahren
ausmachen wird, erfordert die Abstimmung auf die
Gesamtsiedlung und auf das Gesamtverkehrssystem und kann
nur unter Einbezug der ordentlichen
Planungsverantwortlichen, sprich dem Ressort Bau, Verkehr
und Umwelt und der Raumplanungskommission stattfinden. Sie
erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Planungsbeteiligten, damit Hochdorf sich als Siedlungsgefige
sinnvoll und konsistent entwickeln kann. Aus Sicht der RPK wdre
es angebracht gewesen, dass bei Anpassungen am Bau- und
Zonenreglement sowie am Zonenplan, als bestandige formelle
Planungsinstrumente der Gemeinde, ein vertiefter Einbezug
der RPK erfolgt wdre. Die zeitliche Dringlichkeit der
Arealentwicklung aufgrund der finanziellen Ausgangslage ist
nachvollziehbar. Dennoch appelliert die RPK, den Zeitplan so
anzupassen, dass eine angemessene Mitwirkung aller
relevanten Stellen gewdhrleistet werden kann. In diesem Sinne
stellt die RPK dem Gemeinderat den Antrag, dass die

Beurteilung
Der Gemeinderat hat den Antrag beraten und am 08.01.2026
folgendes beschlossen:

Die Aufgaben der RPK bleiben unverdndert in deren
Verordnung geregelt. Sie bringt ihre fachliche Sicht zu Themen
wie Raumplanung, Mobilitat und Wachstum weiterhin mit
einem Sitz in die BK ein. Zusatzlich werden die Sitzungen der
Begleitkommission zeitlich mit jenen der
Raumplanungskommission abgestimmt, um eine bessere
inhaltliche Vorbereitung und Koordination zu erméglichen.
Ergénzend dazu kann die RPK bei Bedarf einen SGdiareal-
Ausschuss bilden. Dieser erlaubt eine vertiefte fachliche
Behandlung einzelner raum- und verkehrsplanerischer Themen
zum SUdiareal. Mitglieder des Ausschusses kbnnen bei Bedarf
als Gaste an Sitzungen der Begleitkommission teiinehmen, um
die fachliche Koordination sicherzustellen.

Das Vorgehen ist mit der BK und der RPK abgesprochen
worden und wird entsprechend ab 2026 so umgesetzt.

Bericksichtigung
wird berUcksichtigt
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Raumplanungskommission per sofort inre Kompetenzen nach
Art. 5 der RPKV wahrnehmen kann und bei den relevanten
Themen in den Prozess entsprechend eingebunden wird.
Weiter wird beantragt, dass im Anschluss an die
Volksabstimmung zum Stdiareal die Uberarbeitung des
Siedlungsleitbildes mit hoher PrioritGt und unter Zust@ndigkeit
der ordentlichen Planungsorgane eingeleitet wird.

163618 FDP - Die
Liberalen
Hochdorf

Antrag / Bemerkung
6. Etappierung und Investitionssicherheit

8. Kosten - und Unterhaltsmanagement

Begrindung
6. Etappierung und Investitionssicherheit

Die Entwicklung des Sudiareals erfolgt Gber mehrere
Bauetappen. Jede Etappe muss eigenstandig funktionieren

und unabhdngig nutzbar sein. Dazu ist verbindlich festzulegen,

welche Erschliessungs - und Freiraumelemente pro Etappe
redlisiert sein mussen, um einen geordneten Betrieb zu
gewdhrleisten. Noch nicht Uberbaute Flidchen sind wdhrend
der Zwischenzeit gepflegt zu halten, um eine atftraktive
Gesamtwirkung sicherzustellen. So entsteht von Beginn an ein
qualitativ Uberzeugendes, belebtes Quartier — und kein
jahrelanges Provisorium.

8. Kosten - und Unterhaltsmanagement

Beurteilung

Die Etappierung gemdss Masterplan gilt als wegleitend und
wird in den Sonderbauvorschriften entsprechend
stufengerecht festgehalten. FUr eine verbindliche Festlegung
wird im n&chsten Schritt mittels Machbarkeitsstudien die
Planung gefestigt.

Das Beteiligungskonzept an den Infrastrukturen und
FreirGumen wird ebenfalls im ndchsten Planungsschritt
definiert.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt
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Die vorgesehene Freiraumgestaltung und Begrinung sind eine
grosse Qualitat, missen aber langfristig unterhalts - und
kostenvertraglich bleiben. Begrinungs - und Freiraumkonzepte
sollen deshalb nicht nur 6kologisch, sondern auch unter
Wirtschaftlichkeits - und Lebenszykluskriterien beurteilt werden
—insbesondere hinsichtlich Pflegeaufwand,
Wassermanagement und Betriebskosten. Der Beizug von
Landschaftsarchitekten ist zu begrissen, um qualitativ
hochwertige Aussenrdume mit hoher Aufenthaltsqualitéat
sicherzustellen.

160201  GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 31 vollumfénglich. Besten Dank fur die RUckmeldung.
Wir begrissen die etappierte Realisierung gemdss Masterplan ~ Bercksichtigung
Sudi und regen an, bei jeder Bauetappe die Nutzbarkeit, wird zur Kennfnis genommen
Durchgrinung und 6kologische Kontinuitat der Freirdume
sicherzustellen.

Begrindung

Eine abgestimmte Etappierung gewdhrleistet, dass sich das
SUdiareal schrittweise, aber mit hoher réumlicher und
6kologischer Qualitat entwickelt.Die Verbindung von Bau- und
Freiraumetappen stérkt Identitat, Aufenthaltsqualitét und
Nachhaltigkeit des Quartiers.

164270 Genossenschaft  Antrag / Bemerkung Beurteilung
Zukunft Hofdere Uberarbeitung Etappen Das Thema liegt ausserhalb des Umzonungs- und
(GIZH) . Bebauungsplanverfahrens. Der Bebauungsplan Idsst eine
Begrindung Baufeld-Unterteilung zu. Die Etappierung wird im weiteren

Planungsprozess verfeinert. Aufgrund der Lage und der
stadtebaulichen Disposition ist nicht in allen Fdllen eine
"unabhdngige" Uberbauung maglich. Jedoch kann mittels
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Bei der ProjektUberarbeitung soll in der ersten Ausbauetappe
SUd-1 mit kleineren, unabhdngigen Parzellen der Markt for
zus@tzliche, auch kleinere Investoren gedffnet werden.

vertraglicher Regelungen eine Bebaubarkeit sichergestellt
werden.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

163758 1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 18 - Verbindliche Etappierung und Im Artikel wird ergénzt, dass "Die Freirdume und
Funktionskontrolle sicherstellen Antrag: Die Gemeinde wird Infrastrukturanlagen sind jeweils in Bezug zu den Bauetappen
ersucht, in den Sonderbauvorschriften festzulegen, dass jede  @uszufihren®
Bouefoppe nur dgnn weitergefUhrt We'rderl dor.f, wgnn die Die Etappierung gemass Masterplan gilt als wegleitend und
verkehrllche unq mfros’rrgk’rurelle Funkhons’rgchﬂgkeﬂ ) wird in den Sonderbauvorschriffen entsprechend
nachgewiesen ist. Nach jeder Efappe soll eine Uberprifung stufengerecht festgehalten. Fir eine verbindliche Festlegung
von Erschliessung, Mobilitdt und Nutzungsmix erfolgen — mit wird im n&chsten Schritt mittels Machbarkeitsstudien die
obligatorischen Korrekturmassnahmen bei Fehlentwicklungen.  Planung gefestigt.
Begrindung Bt.erijck'sich'rigung" o
. . wird teilweise berUcksichtigt

Begrundung: Ohne klare Etappierungs- und
Uberprifungspflichten besteht die Gefahr, dass das Areal zu
schnell, zu dicht und ohne funktionierende Erschliessung
wdchst. Eine stufenweise Kontrolle ist notwendig, um Verkehr,
Infrastruktur und soziale Durchmischung laufend anzupassen
und eine funktionsfahige Entwicklung sicherzustellen.

164262 (1) Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung

, (2) Privatperson (1) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

164261 Bericksichtigung

Finanzielles Risiko der Gemeinde
(2)

Finanzielles Risiko der Gemeinde

wird zur Kenntnis genommen
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Begrindung
(1)

Durch die GroBe der Gebdude, die mangelnde Nachfrage
nach Gewerbefldchen, BUro und Retail, ein zu stark reduziertes
Parkplatzangebot ist die Vermietung respektive der Verkauf
der Immobilien erschwert. Die Gemeinde Ubernimmt einen
groBen Teil der Investitionen, was zu einem hohen Risiko fUhrt.
An kUnftige Wirtschaftskrisen oder Kriegen in den n&chsten 20
Jahren ist gar zu denken. Die Bevolkerung muss dieses Risiko
fragen. Das Gewerbe muss dies als Steuerzahler mittragen
wird aber durch das Projekt stark beeintréchtigt, wenn nicht
gefdhrdet.

Auf Grund meiner Uber 40-j&hrigen Tatigkeit im
Immobiliengeschaft der Region ist meine gréBte Sorge das
finanzielle Risiko fur die Gemeinde, statt dem prognostizierten
Gewinn ist fir mich ein Verlust in derselben GréBenordnung
durchaus méglich und real. Insbesondere weil die Kosten fur
die Gemeinde nur auf einer groben Kostenschatzung
beruhen.

(2)

Durch die GréBe der Gebdude, die mangelnde Nachfrage
nach Gewerbefldchen, BUro und Retail, ein zu stark reduziertes
Parkplatzangebot ist die Vermietung respektive der Verkauf
der Immobilien erschwert. Die Gemeinde Ubernimmt einen
groBen Teil der Investitionen, was zu einem hohen Risiko fUhrt.
An kUnftige Wirtschaftskrisen oder Kriegen in den n&chsten 20
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Jahren ist gar zu denken. Die Bevolkerung muss dieses Risiko
fragen. Das Gewerbe muss dies als Steuerzahler mittragen
wird aber durch das Projekt stark beeintréchtigt, wenn nicht
gefdhrdet.

162354 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Die Etappierung ist aufgrund der Inputs zu Uberarbeiten.

Begrindung
Neue Ausgangslage

Beurteilung

Eine Anpassung des Masterplans ist nicht vorgesehen. Im
weiterfUhrenden Planungsprozess wird die Efappierung
laufend Uberprift und bei Bedarf angepasst.
Bericksichtigung

wird teilweise bertcksichtigt

162355 Privatperson

162483 (1) Privatperson
, (2) Gwarb/
162481 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Die Etappierung ist neu auszuarbeiten, dabei ist die
GleisUberdachung bis zum Bahnhofsausbau zu erhalten

Begriindung
P+R Parkplatze und PU SUdi sind ohne Gleisiberdachung
schlecht geldst

Antrag / Bemerkung
(1)

Abs. 2 dndern: ... gemdss Art. 6 nicht gesichert werden, stiUtz
die Gemeinde ihre Entscheidung auf eine Mediation zwischen
Bauherrn und Beirat SUdi

Beurteilung

Die Etappierung der Parkierung und Infrastrukturanlagen wird
im nachfolgenden Planungsschritt weiter vertieft und bei
Bedarf angepasst. Voraussichtlich wird das Parkdeck erst in
einer letzten Etappe rGckgebaut.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

Beurteilung

Das ist korrekt, der Fachbeirat hat keine
Entscheidungskompetenzen, sondern eine beratende
Funktion, was im Pflichtenheft umgesetzt entsprechend wird.
Eine Mediation ist ein Verfahren unter Beizug einer externen
neutralen Mediationsperson. Ein solches Verfahren ist sehr
aufwdandig. Die Entscheidungskompetenz im Sinne des PBG
und des Bebauungsplans liegt bei der Gemeinde als

23. April 2026
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(2) Bewiligungsbehdrde.
Bericksichtigung

Art. 32 Abs. 2 wird nicht bericksichtigt

Andern:

... gemass Art. 6 nicht gesichert werden, stutz die Gemeinde
ihre Entscheidung auf eine Mediation zwischen Bauherr und
Gestaltungsbeirat SUdi

Begrindung
(1)

Dem Beirat SUdi ist keine absolute Entscheidungskompetenz
zuzusprechen. Jeder Bauherr hat das Recht, dass seine Vision
im Rahmen der Vorgaben gleichwertig beurteilt wird.

(2)

Dem Fachbeirat SUdi ist keine absolute
Entscheidungskompetenz zuzusprechen. Jeder Bauherr hat
das Recht, dass seine Vision im Rahmen der Vorgaben
gleichwertig beurteilt wird.

160202 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Urswil Die GLP Hochdorf unterstitzt Art. 32 vollumfénglich. Besten Dank fUr die Ruckmeldung.
Wir begrissen die Mdglichkeit, in begrindeten Féallen BerUcksichtigung

Ausnahmen zuzulassen wird zur Kenntnis genommen

insbesondere wenn dadurch innovative oder
gemeinwohlorientierte Zwischennutzungen ermoglicht
werden.

Begrindung
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Die Ausnahmeregelung schafft notwendige Flexibilitat bei der
Umsetzung,

ohne die Qualitat oder Interessen Dritter zu gefdhrden.
Besonders Zwischennutzungen mit 6kologischem, sozialem
oder kulturellem Mehrwert kbnnen zur Belebung des Sudiareals
beitragen

und die schrittweise Entwicklung positiv begleiten.

160203 GLP Hochdorf
6280 Urswil

23. April 2026

Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die GLP Hochdorf unterstUtzt Art. 33 vollumfénglich. Mit dem Begriff "Erstellungs- und Unterhaltspflichten” ist dies
Ergdnzend regen wir an, dass in den Dienstbarkeiten auch bereits im Artikel enthalten.

Bericksichtigung

Unterhaltspflichten fUr dkologische und gemeinschaftlich - -
wird berGcksichtigt

genutzte Anlagen klar geregelt werden,um die langfristige
Qualitét und Funktionsfahigkeit des Quartiers sicherzustellen.

Begrindung

Eine eindeutige vertragliche Regelung der Nutzungs- und
Unterhaltsrechte verhindert spatere Konflikte und
gewdhrleistet die dauerhafte Wirkung der Freiraum- und
Umweltmassnahmen. So bleiben &kologische und
gemeinschaftliche Anlagen langfristig gesichert und tragen
dauerhaft zur Qualitét des Stdiareals bei.
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163653 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson Eigenentwicklung der Projekte durch die Gemeinde Das Thema liegt ausserhalb des Umzonungs- und
Bebauungsplanverfahrens. Die RUckmeldung wird zur Kenntnis
Begrundung genommen.
Die Eigenentwicklung von Gebd&uden durch die Gemeinde In Art. 4 Abs. 2 wird festgehalten, dass Kapitel 5 des
Ubersteigt die Aufgabe der aktiven Bodenpolitik bei weitem. Masterplans nicht wegleitend gilt.
Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde in das Risiko von Berucksichtigung
Immobilienentwicklung zu gehen. Es entsteht den Birgern liegt ausserhalb Verfahren

dadurch auch keinen Mehrwert. Dem Gwdarb Hochdorf
wiederstrebt dieser Gedanke Grundlegend. Dies ist Aufgabe,
und soll von der Gemeinde so gesteuert werden, der
regionalen Entwickler und Genossenschaften

184459 (1) SP Hochdorf Antrag / Bemerkung Bericksichtigung
. 6280 Hochdorf (1) wird zur Kenntnis genommen
163620 (2) FDP - Die
Liberalen Eigenentwicklung der Projekte durch die Gemeinde
Hochdorf
(2)

9. Rolle der Gemeinde

Begriindung
(1)

Aus Okologischer, dkonomischer Sicht, und im Sinne von
langfristiger Planung, im Sinne von kommunaler
Bodenreserven, ist es sehr sinnvoll, dass die Gemeinde teils
wselber bauty und bewirtschaftet, teils Baufelder im Baurecht
abgibt und spezifische Fidchen, bzw. Baufelder verkauft
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werden. Da wird es die ndtige externe Beratung brauchen,
um Uber das Verhdltnis (selber entwickeln und bewirtschaften,
im Baurecht, verkaufen) zu entscheiden.

(2)
9. Rolle der Gemeinde

Die FDP befUrwortet eine aktive, unternehmerisch denkende
Bodenpolitik. Dass die Gemeinde beim Stdiareal
Verantwortung Ubernimmt, ist nachvollziehbar und kann - bei
sorgfaltiger Steuerung — Qualitat und Wirtschaftlichkeit fordern.
Wichtig ist, dass die Gemeinde bei eigenen Engagements
nach betriebswirtschaftlichen Grundsétzen handelt, Risiken
tfransparent steuert und Partnerschaften mit Privaten dort
sucht, wo Synergien bestehen. So bleibt die Gemeinde Vorbild
fur effizientes, markto rientiertes Handeln.

160200 GLP Hochdorf Antrag / Bemerkung Bericksichtigung
6280 Urswil - keine Massnahme notig
Begrindung
163747 1G-Unser Antrag / Bemerkung Beurteilung
Hochdorf Antrag Nr. 4 — Anpassung Terminplan & Verschiebung Der Terminplan wurde mit Fachleuten aus den relevanten
kantonale Vorprifung Antrag: Die Gemeinde soll die Bereichen erarbeitet. Die Mitwirkung wurde von der

Bevolkerung diametral anders bewertet als hier dargestellt.
Informationen zu den erwdhnten Bereichen wurden
zielgruppengerecht und gemass jeweiligem Erkenntnisstand
sachdienlich und korrekt kommuniziert. Die Bearbeitung der
Mitwirkungseingaben wird mit nétiger Sorgfalt und Abwdgung
der sehr unterschiedlichen Eingaben vorgenommen. Es erfolgt

offentliche Auflage des Bau- und Zonenreglements StGdi inkl.
Bebauungsplan um mindestens sechs Monate verschieben,
damit die offenen fachlichen und organisatorischen Fragen
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aus dem Mitwirkungsverfahren vollst&ndig geklart und korrekt eine fachliche und eine politische Prifung der Eingaben im

in die Planung eingearbeitet werden kdnnen. Sinne eines demokratischen Prozesses. Vor der &ffentlichen

. Auflage werden die wesentlichen Punkte geklart und in die
Begrindung Planung wo noétig und moglich stufengerecht eingeflossen
Begrindung Der aktuelle Terminplan ist unrealistisch und die oder zuhanden der nachfolgenden Planungsschritte adressiert
Mitwirkung eine Farce, da wesentliche Grundlagen zu sein.

Mobilitét, Baufeldstruktur, Kosten sowie Bestandsbauten fehlen  Bericksichtigung

und die planerische Abstimmung noch unzureichend ist. Eine wird zur Kenntnis genommen
Fristverldngerung gewdhrleistet Sorgfalt, Rechtssicherheit und

erhdht das Vertrauen, dass die Mitwirkung ernsthaft

berucksichtigt wird.
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2.4 Bebauungsplan Sidiareal Situationsplan

160606 Historische Antrag / Bemerkung Beurteilung

Seethalbahn Situation an der Westseite unsrer Remise: Die Mobilitatsflache wird verkleinert. Damit wird sichergestellt,

Hochdorf dass zwischen Gebd&ude und moglicher kUnftiger

6280 Hochdorf Bezug zur Karte (Siehe Anhang): Die momentane Situationim  Bushaltestelle ein Freiraum bestehen bleibt und der Zugang
Plan ist zu starr festgelegt. Wir bitten darum die r&dumlichen zum Gebdude gewdhrleistet bleibt. Die Lage der méglichen
Festlegungen offener zu gestalten, da dieser Perimeter erstin -~ Haltekante ist zudem im Plan schematisch, das heisst die Lage
den 2040er Jahren Uberbaut werden wird. kann bei der konkreten PlOnUng auch verschoben werden.
Begrindung

Gemadss Art. 5 Abs. 2 Sonderbauvorschriften zum
Bebauungsplan sind ausserhalb der Baubereiche Klein- und
Anbauten gemdss § 112a Planungs- und Baugesetz K. Luzern
(PBG) zuldssig. Kleinbauten sind freistehende Gebdude, die
eine Gesamthdhe von 4,5 m und eine anrechenbare
Gebdudefl&dche von 50 m? nicht Gberschreiten und nur
Nebennutzfldchen enthalten. Das bestehende Gebdude
hinter der Remise hat eine Bestandesgarantie nach § 178 PBG,
soweit es diese Masse Uberschreitet. Erhalt und zeitgemdsse
Erneuerung sind moglich, bei grosseren baulichen
Anpassungen hat der Fachbeirat die gute Eingliederung zu
beurteilen.

Interesse der Historischen Seethalbahn an einer Nutzung der
Raumlichkeiten als Lagerrdume.

Bericksichtigung
wird berUcksichtigt

163634 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson Ausschliesslich Wasser fur Kaskaden verwenden, welches Die Kaskaden wird im Rahmen des Wassermanagements in
oberfldchlich anfallt den Machbarkeiten Uberproft.
Bericksichtigung
Begriindung
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Verhinderung von Verunreinigung des Grundwassers (PFAS,
Chemikalien, Salzen etc.)

wird zur Kenntnis genommen

163637 Gwarb/

Antrag / Bemerkung

Beurteilung

Privatperson Busbahnhof Var B: Integration von Bushub West zentral Im Rahmen der nachfolgenden Planungsphase wird die
oberhalb des Sidiplatzes. Ev. BN2 auf 2-3 Geschossen Ausgestaltung des Bushofs West weiter vertieft. Die
unterfahren. Bsp. OG1/2 Siedereistrasse bietet den notigen Spielraum fUr eine der

etappierten Redalisierung des Mobilitatshubs angepasste
Begrindung Platzierung der Bushaltestellen am Bushof West. Eine
Reduktion von Reisezeit beim Umsteigen durch lI&ngs Unterfahrung von BN2 ist dabei nicht vorgesehen, da
aufgeteilte Biushaltestellen. Der Busbahnhof wird oberhalb des  gendgend Fidche auf der Siedereistrasse zur Verfugung steht.
Sudiplatzes konzentriert angeordnet. Um den Platz fir Es wird im weiferen Planungsverfahren weiterhin eine
Schleppkurven sicherzustellen werden wird das Gebdude BN2 Inferessengbwo.gung bezuglich 6V-Angebot und kurzer_Wege,
nterfahren. Die mégliche Ist Situation inkl. Bedarf planen und erfsghoftl|chke|f, Bes’randeserhol‘r, Unterbauung von Flachen,
v . 9 . P Erschliessungskonzept und Freiraumkonzept vorgenommen.
Erweiterungen 2045+ optional gem. bestehendem Konzept Beriicksichtigung
entlang der Siedereistrasse. wird zur Kenntnis genommen
163649 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson Der RUckbau eines Wohnhauses ist zu Uberdenken (Parz 176) Die Verhandlungen mit dem GrundeigentUmer sind im Gang.
. Die Bach&ffnung mit dem RUckbau entspricht dem
Begrundung Masterplan SUdi und stellt eine gute Freiraumversorgung und
Die Notwendigkeit des RUckbaus erschliesst sich nicht. Die stddtebauliche Konzeption sicher.
BachfUhrung ist fraglich, das Gebdude in ausreichend gutem Bericksichtigung
Zustand. Die Entwicklung des SUdiareals ist auch mit diesem wird zur Kenntnis genommen
Gebdude denkbar
163650 Gwarb/ Antrag / Bemerkung Beurteilung
Privatperson Untergeschoss Retailer, BN1a, BN1b und BN3 Die Der UG-Bereich beruht auf der Machbarkeitsstudie der

Gebdudegeometrie muss Uberdenkt werden

Begriindung

Baubereiche BN1a, BN1b und BN3. FUr eine gewisse Flexibilitat
wird der UG-Bereich z.T. noch vergrdssert.
Bericksichtigung
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Die Grundrisse der Untergeschosse BN1a, BN1b und BN3 sind
geometrisch nicht nachvollziehbar. Es findet sich kein
Anhaltspunkt, aus welchem Grund diese Grundrisse so
verwinkelt gebaut werden sollen. Die Grenzabstdnde unter
Terrain sind zu Uberdenken.

wird teilweise berlcksichtigt

160205 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die GLP Hochdorf regt an, die dargestellfen Grin- und
Freiraumachsen (SUdipark — SUdiplatz — Parkallee -
Brunnenm&slibach) verbindlich zu sichern und durchgdngig
mit beschatteten, begrinten Fuss- und Velowege-
Verbindungen auszugestalten.

Begrindung
Dies starkt die dkologische Vernetzung, verbessert das
Mikroklima und férdert die Aufenthaltsqualitat des Quartiers.

Beurteilung

Die GriUn- und Freiraumachsen sind im Bebauungsplan
verbindlich geregelt (vgl. Legende zum Plan, Ubertitel
"verbindlicher Inhalt". Die Lage ist schematisch und kann noch
leicht abweichen.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

160206 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die Retentionsweiher und Wasserkaskaden sollen nicht nur der
Entwdsserung dienen, sondern als kombinierte dkologische
und gestalterische Elemente entwickelt werden.

Begrindung

Wasser als sichtbares und erlebbares Gestalfungselement
frégt zur Identitat des Quartiers bei, férdert Biodiversitét und
KUhlung und macht das Schwammstadtkonzept fUr die
Bevdlkerung erlebbar.

Beurteilung

Dies enfspricht der Absicht aus dem Masterplan und wird
entsprechend weiterverfolgt. Die Machbarkeit wird in der
ndchsten Planungsphase Uberpruft.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

160207 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Beurteilung
Entlang der Parkallee ist dies der Fall. Zwischen Calomil und
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Entlang der Parkallee und der Verbindung Bahnhof-SUdiplatz
soll eine konsequente Priorisierung des Fuss- und Veloverkehrs
sichergestellt werden.

Begrindung

Diese Achsen sind das Ruckgrat der aktiven Mobilitat im Areal
und entscheidend fur Sicherheit, Komfort und nachhaltige
Erreichbarkeit.

G40/BNTa funktioniert die Verbindung auch als Anlieferung for
den Grossverteiler. Mit einer addquaten Strassengestaltung
wird dem Fuss- und Veloverkehr und der Strassengestaltung
die notige Priorit@t eingerumt.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

160208 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Das Sudiareal eignet sich aufgrund seiner Lage und Dichte
hervorragend als Standort einer Energiezentrale.

Die Gemeinde soll prUfen, ob im Situationsplan ein potenzieller
Standort fUr eine zukUnftige Quartier- oder Fernwdrmezentrale
gesichert werden kann.

Begriindung
So kann das Areal nicht nur als Abnehmer, sondern auch als
Erzeuger und Verteiler klimafreundlicher Energie dienen.

Beurteilung

Ein Energie- und Nachhaltigkeitskonzept, SIA-Phase 2
Machbarkeit wird gestutzt auf das mit dem Masterplan
erstellte Strategiepapier (SIA-Phase 1) ab 2026 erarbeitet und
mit dem Wdarmeverbund-Projekt und den Bestrebungen im ESP
Hochdorf koordiniert. Dabei wird auch eine Arealversorgung
mittels Warmezentrale auf dem Areal untersucht. Eine
verbindliche Pflicht fUr eine Warmenetz ist aktuell nicht
stufengerecht.

Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

160209 GLP Hochdorf
6280 Urswil

Antrag / Bemerkung

Die publikumsorientierten Nutzungen an den Hauptachsen
sollen gestalterisch hervorgehoben und funktional gesichert
werden.

Begrindung

Aktive Erdgeschosse (Gastronomie, Gewerbe, Ateliers) fordern
Urbanitat, soziale Interaktion und Sicherheit im &ffentlichen
Raum.

Beurteilung

Beides ist in der vorliegenden Planung der Fall. Im
Situationsplan werden die publikumsorientierten EG-
Nutzungen und die Schwellenrume verbindlich festgelegt, in
den Steckbriefen Baubereiche wird die Gestaltung der EG-
Zonen wegleitend vorgegeben.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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162546 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Wir beantragen, dass sichergestellt wird, dass der
Gewadasserraum nicht die GrundstUcke Nr. 176 / Nr. 175 / Nr. 940
betrifft.

Begrindung

Der geplante Trampelpfad ist auf die gegenuberliegende
Seite vom Gewdsser zu verschieben. Der Trampelpfad soll auf
der Gewdsserseite der Baufelder BNé6 liegen, nicht entlang der
Grundstucke Nr. 176 / Nr. 175 / Nr. 940. Ebenfalls soll entlang
vom Trampelpfad keine hohe Bepflanzung entstehen.

Beurteilung

Der Trampelpfad wird im Situationsplan Richtung Norden
verschoben. Der Gewdsserraum kann erst mit einem
konkreten Wasserbauprojekt festgelegt werden. Der
Bebauungsplan regelt dazu einen notwendigen Freihalteraum
von 11 Metern (Umgebungsbereich Brunnenmaoslibach), damit
der kUnftige Gewdsserraum vollstandig im
Bebauungsplanperimeter umgesetzt werden kann und die
erwdhnten Nachbargrundsticke davon nicht tangiert
werden. Dieser Umgebungsbereich Brunnenmaslibach wird im
Bebauungsplan vermasst, dass dies klar ersichtlich ist.
Bericksichtigung

wird berUcksichtigt

163750 1G-Unser

Hochdorf

Antrag / Bemerkung

Antrag Nr. 8 — StandortGberprufung Parkhaus BN 4 Anfrag: Der
Standort des geplanten Parkhauses (BN 4) ist mittels
Variantenvergleich neu zu beurteilen — insbesondere in
Verbindung mit dem bestehenden Parkdeck und einer OV
Westldsung (vgl. Vorschlag IG). Bis zur Vorlage einer solchen
fundierten Standortanalyse soll der Standort nicht festgesetzt
werden.

Begrindung

Begrindung: Die vorgesehene Lage am nérdlichen Arealrand
ist zu weit vom Zentrum entfernt, schlecht sichtbar und fGhrt zu
unndtigem Binnenverkehr im Sudi-Areal. Nur ein Parkhaus in
Bahnhofsndhe mit direkter Anbindung an die Hauptstrasse
starkt das Ortszentrum und die Erreichbarkeit des Gewerbes.
Im Weiteren wird im BN4 durch ein wenig effizientes Parkhaus,
wertvoller, natirlich belichteter Raum verschenkt.

Beurteilung

Im Rahmen der nachfolgenden Planungsphase wird der
Standort des Parkhauses Uberprift. Dabei wird weiterhin die
Interessenabwdgung beziglich Wirtschaftlichkeit,
Bestandeserhalt, Unterbauung von Fldchen,
Erschliessungskonzept und Freiraumkonzept vorgenommen. Es
wird vorgdngig Uberprift, welche Vorschldge in die
Machbarkeit integriert werden.

Im Bebauungsplan wird der nétige Spielraum dazu
entsprechend eingebaut (zuséizliche PP-Optionen auf
Baufeldern BNS5 und G33, Erweiterung Unterbaulinie SUd und
Nord, Unterbaubarkeit Siedereistrasse ermoglicht, Kurz-PP
unterhalb BN3 erganzt).

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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184469 SP Hochdorf
6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
Die Umzonung des Mare-GrundstUcks soll einbezogen werden,
wenn die Beschwerde und die Besitzverhdlinisse geklart sind.

Begrindung

Beurteilung

Der Anfrag wurde in der Raumplanungs- und der
Begleitkommission beraten und raumplanerisch Gberpruft. Der
Gemeinderat hat gestutzt darauf entschieden, das Mare-
GrundstUck Nr. 2196 in die Zentfrumszone 2 SUdi mit
Gestaltungsplanpflicht zu Gberfuhren.

Berucksichtigung
wird berUcksichtigt

156315 (1) Privatperson

, (2)

163632 Gwarb/Privatper

, son

163670 (3) Die Mitte
Hochdorf

6280 Hochdorf

Antrag / Bemerkung
(1)

Die Gestaltungsplanpflicht ist zwingend auch auf die Parzelle
des Restaurants Mare auszuweiten. Nur so kann gewdhrleistet
werden, dass eine allfdllige kinftige Uberbauung
ortsvertraglich, verkehrlich abgestimmt und im Einklang mit
den st&dtebaulichen Zielsetzungen des Gesamtareals erfolgt.

(2)

Integrieren des «Marey Prz. 2196 in die Zone Zentrumszone SUdi
2

(3)
Mare-Grundstick

Begrindung

(1)

Die Gemeinde beabsichtigt, das Restaurant Mare zu
erwerben. Sollte die Bevolkerung diesen Kauf jedoch
ablehnen, kédnnte das Areal zonenkonform Uberbaut werden,
ohne dass die stddtebaulichen und ortsbildprdgenden

Beurteilung

Der Anfrag wurde in der Raumplanungs- und der
Begleitkommission beraten und raumplanerisch Gberpruft. Der
Gemeinderat hat gestutzt darauf entschieden, das Mare-
GrundstUck Nr. 2196 in die Zentfrumszone 2 SUdi mit
Gestaltungsplanpflicht zu GberfGhren.

Berucksichtigung
wird berUcksichtigt
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Aspekte hinreichend gesichert sind. Angesichts der zentralen
Lage und der Wirkung dieser Parzelle auf den gesamten
Entwicklungsperimeter ist dies nicht vertretbar.

Weiter bitten wir zu prufen, ob der Erwerb des «Mare-
Grundstucksy» nicht eine Anpassung der Zone 2 sinnvoll wér

161555 RPK Hochdorf Antrag / Bemerkung Beurteilung
6280 Hochdorf Qualitat der Planung Besten Dank fur die RGckmeldungen.
Zwischennutzungen: Anfang 2026 soll im Rahmen eines
Mitwirkung Interessenbekundungs-Verfahrens genaueres definiert
. werden.
Zwischennutzungen Beriicksichtigung
Begriindung wird zur Kenntnis genommen

Qualitét der Planung:

Besonders positiv fallt die hohe fachliche Qualitét der Planung
auf, die sich an den aktuellen Anforderungen und Standards
einer zeitfgemdssen Stadt- und Arealentwicklung orientiert.
Entscheidend fUr die ZukunftsfGhigkeit des SUdiareals ist, dass
die Entwicklung nachhaltig erfolgt und sich konsequent an
den BedUrfnissen der Bevolkerung vor Ort orientiert. Nach
Einschdtzung der RPK ist dies, sofern es beurteilt werden kann,
im bisherigen Planungsstand gelungen. Im besonderen Masse
nennenswert sind beispielsweise: Nutzungskonzentration an
zentralen Lagen: Mit dem Sudiareal wird
erschliessungstechnisch die in Hochdorf zentralste Lage
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entwickelt. Entsprechend erachten wir die hohe
Nutzungskonzentration sowohl aus wirtschaftlicher wie auch
aus okologischer und sozialer Sicht als plausibel. Mobilitat: Das
Mobilitatskonzept reagiert optimal auf die anspruchsvolle
Ausgangslage Hochdorfs mit grosser baulicher Entwicklung
und ausgelasteter Verkehrsinfrastruktur. Mit dem
MobilitaGtskonzept werden passende Angebote fUr die
zukUnftigen Arealnutzenden geschaffen, welche tragfdhige
Alternativen zum motorisierten Individualverkehr bieten und
die vergleichsweise geringe Zahl an Parkpl&tzen ausgleichen.
Freiraum: Die Freirdume wurden inren Nutzungsansprichen
entsprechend differenziert ausgearbeitet und stark auf die
Bedurfnisse von Menschen und Natur ausgerichtet. So werden
die &ffentlichen Freirdume genigend beschattet und begrint
und laden so zum Aufenthalt ein. Dazu werden grosszugig
oOkologische Mehrwerte mit Bachoffenlegungen und weiteren
Naturelementen geschaffen. St&dtebau: In den
Quartiersteckbriefen werden hohe Anforderung und an die
Gestaltung von Gebd&uden und Raum und an Nutzungen
gemacht. Es zeigt sich, dass das angedachte Stadtbild
hochwertig konzipiert wurde und vertiefte sozialr&Gumliche
Uberlegungen gemacht wurden. Generell gilt zu erwdhnen,
dass einige der festgelegten Bestimmungen und Konzeptionen
nur wegleitend oder orienfierend sind. Die RPK appelliert
deshalb bereits heute, dass deren korrekte Umsetzung in
geeigneter Form sichergestellt wird

Mitwirkung:

Die Mitwirkungsméglichkeiten der breiten Offentlichkeit
werden als ausfUhrlich und fUr die Grdsse der Entwicklung als
angemessen erachtet. Die Weiterentwicklung und
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Weiterbearbeitung sind in den meisten Themenbereichen
plausibel.

Zwischennutzungen:

Im Planungsbericht ist erwdhnt, dass verschiedene Bereiche
mit gebdude- und freiraumspezifischen Zwischennutzungen
bespielt werden sollen. Hier waren Prdzisierungen spannend,
welche Nutzungen zu welchem Zeitpunkt geplant sind.

162359 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Vielerorts wird von einer Bachumlegung geschrieben. Falls der ~ Danke fr die RGckmeldung - dies wird angepasst (Siehe
Sagenbach umgeleitet wird, so ist dieser inkl. Gewdsserraum Antwort weiter oben).

auf dem Plan aufzufUhren Bericksichtigung
wird berUcksichtigt
Begrindung

Differenzen zwischen den Berichten und dem Plan

162362 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die PU Nord ist eine bedeutende, dffentliche RF/FG Danke fur den Hinweis. Dies wird so umgesetzt.
Erschliessung deshalb ist die Linie braun einzufdroen Bericksichtigung
wird berGcksichtigt
Begrindung
vgl. oben
162364  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Braun einférben: Aufwertung dieser FG/RF Verbindung fir den  GestUtzt auf den Gesamtplan Fuss- und Veloverkehr im
Velotransit Nord - SUd Masterplan handelt es sich bei dieser Querverbindung nicht
um eine Ubergeordnet wichtige Achse. Es ist durchaus
Begrindung moglich, dass im Rahmen der weiteren Planung die
Aufwertung dieser FG/RF Verbindung fUr den Velotransit Nord - Wichtigkeit der Achse zunimmt, dann ist ein Ausbau zu einer
sud lokalen Veloroute nach wie vor moglich (bleibt &ffentlicher
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Grund).
Bericksichtigung
wird nicht berucksichtigt

162365 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Wendplatz anpassen

Begrindung
Das Kehrichtfahrzeug wird in der Gasse nicht wenden kénnen

Beurteilung

Im Rahmen der Richtprojekterarbeitung wurde die
Schleppkurve fUr das Wendemandver gezeichnet. Mit der
Machbarkeitsstudie Infrastruktur werden alle Schleppkurven
Uberprift. Die Lage der Wendung im Situationsplan ist
schematisch und ké&nnte noch angepasst werden (z.B. mehr
nordlich).

Berucksichtigung

wird berGcksichtigt

162369 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Haupt Parkhaus unter G30/Siedereistrasse schieben.
Zus@tzliche EH fUr das Hochhaus unter dem BN4 belassen

Begrindung

G30ist bzgl. Lage und Grundfldche fUr ein Parking besser
geeignet. Die Zufahrt kdnnte via BN5 oder Nordfassade G30
erfolgen.

Beurteilung

Im Rahmen der nachfolgenden Planungsphase wird der
Standort des Parkhauses Uberprift. Dabei wird weiterhin die
Interessenabwdagung beziglich Wirtschaftlichkeit,
Bestandeserhalt, Unterbauung von Fldchen,
Erschliessungskonzept und Freiraumkonzept vorgenommen. Es
wird vorgdngig Uberproft, welche Vorschlége in die
Machbarkeit integriert werden.

Im Bebauungsplan wird der nétige Spielraum dazu
entsprechend eingebaut (zusatzliche PP-Optionen auf
Baufeldern BN5 und G33, Erweiterung Unterbaulinie SUd und
Nord, Unterbaubarkeit Siedereistrasse ermoglicht, Kurz-PP
unterhalb BN3 ergdnzt).

Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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162371 Privatperson

Antrag / Bemerkung

PrGfen ob die Siedereistrasse zur Lavendelstrasse abgesenkt
werden konnte. Welche Auswirkung hatte dies auf die
Remise?

Begrindung

Die Busstation West kdnnte attraktiver erschlossen werden. Evil.

wdre langfristig eine Unterquerung der Bahn in diesem Bereich
fUr Bus und RF/FG moglich

Beurteilung

Die Variante einer Bahnquerung in diesem Bereich wurde im
Rahmen der Testplanung besprochen und qualitativ
verworfen. Auch die Tieferlegung der Siedereistrasse wurde an
einer Zwischenbesprechung als Moglichkeit diskutiert und klar
verworfen. Dagegen sprechen zum einen die hohen
Baukosten, die Notwendigkeit eines Abbruchs von Gebduden
auf der Ostseite und die im Rahmen der
Zweckmassigkeitsbeurteilung durch den Kanton gepruiften
schlechten Kosten-Nutzen-Verhdlinis (MIV). BezUglich
Mobilitatshub ist eine nérdliche Wegfahrt kein Mehrwert, da
eine parallele FGhrung von Buslinien neben der S9 keine
Prioritat im Busangebot hat.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt

162375 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Baurecht (1673) inkl. Gleisquerung im Plan einzeichnen.
Kénnen diese abgerissen werden? Wenn ja in gelb
aufnehmen

Beurteilung

Der RUckbau des Silos ist im Plan enthalten (feine gelbe Linie,
bei Zoom ersichtlich).

Ein RUckbau des Silos hdngt u.a. von der Planung der Landi
Oberseetal ab.

Begrindung Bericksichtigung
Grundlaoge wird berGcksichtig
162376 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung

Auf eine PU/PU an dieser Stelle ist zu verzichten

Begrindung
Dieser Ubergang ist dstlich nicht ins Netz eingebuden.
Wichtiger ist die PU Mitte mit Gleisaufgang

Im Sinne einer langfristigen Option aus dem Masterplan wurde
die PU integriert. Die Machbarkeit ist Stand Bebauungsplan
nicht gepruft, entsprechend soll die Méglichkeit derzeit im Plan
orientierend belassen werden.

Bericksichtigung

wird nicht berUcksichtigt
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162380 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Mobilitatsfldche nicht notwendig, wenn ein geniigend grosser  Die Mobilitatsfidche dient spater allenfalls weiteren, heute
Bushof West erstellt werden kann. nicht bekannten Mobilitdtsangeboten und soll daher als
solche gesichert werden. Art. 22 Abs. 2 SBV |@sst dabei den
Begrindung nétigen Spielraum offen.
Bushof West konzentrieren Bericksichtigung
wird nicht berucksichtigt
162387 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die PU Mitte entsprechend dem Konzept SBB einzeichnen. Danke fUr den Hinweis. Die Lage wird gemdss dem Konzept
. der SBB angepasst.
Begrindung Beriicksichtigung
Die PU ist bestimmt nicht unter den Garagen auf der wird berUcksichtigt
GleisGberdeckung
162393 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Konzept mit drei Buskanten Uberdenken Es wird auf das Zielbild des Mobilitétshub Hochdorf verwiesen.
. Eine &ffentliche Kommunikation zum Mobilitétshub und dem
Begrindung "warum" folgt.
Bushof Ost gemdss Masterplan fkt nicht Beriicksichtigung
liegt ausserhalb Verfahren
162398 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung

Die PU Nord soll aufgewertet werden. Wie soll dies aussehen?

Begriindung
Die Aufwertung dieser PU wére wertvoll

Zur Aufwertung der PU Nord gibt es zwei Ansatze. Zum einen
eine kurzfristige Intervention in Form einer flacheren Rampe for
Velos (6stlich bei einer der beiden Abgdnge). Mittel-/langfristig
soll die PU im Zusammenhang mit dem ganzen Bereich
noérdlich der Remise umgestaltet und velotauglich ausgebaut
werden. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden die
Szenarien Uberprift.

Bericksichtigung
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wird zur Kenntnis genommen

162418 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Soll die PU ins G21 fUhren wie im Masterplan vorgesehen, so ist
dies entsprechend im Plan aufzunehmen.

Begriindung

Mit dem Bahnhofsausbau sollte auch die PerronUberdeckung
zurUck gebaut werden. Danach stellt sich die Frage ob die PU
noch notwendig ist.

Beurteilung

Die Uberlegung ist korrekt. Die Lage der PU ist im Situationsplan
schematisch und liegt auf dem heutigen Bestand. Im Rahmen
der Machbarkeit zum Baufeld 21 werden der Anschluss der PU
UberprUft und zukUnftige Szenarien antizipiert.
Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

162419  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
EB streichen EB wird belassen. Im Rahmen von Art. 6 SBV kann bei einem
. Bauprojekt die Interessenabwdgung vorgenommen werden.
Begrundung Beriicksichtigung
gute Lage fur eine PH mit Anbindung an die wird nicht berUcksichtigt
Verkehrsdrehscheibe
162420 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
BZ2: ist dies kein EB?2 BZ2 wird teilweise rockgebaut (Aushdhlung, RUckbau auf
. StUtzenraster). Es wurde wie bei BZ1 fUr die Passerellen-
Begrindung Gebdude daher die ndtige Flexibilitat eingerdumt.
Widerspruch zu anderen Unterlagen Bericksichtigung
keine Massnahme notig
162421 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
BZ1: EB oder Abbruch?2 FUr BZ1 gilt EB nicht.
Bericksichtigung

Begrindung
Widerspruch zu Berichten

keine Massnahme notig
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162422 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Was bezweckt dieser Punkie

Begrindung
Fehler

Beurteilung

Danke fUr den Hinweis. Dies wird bereinigt. Die Baubereiche
wurden wéhrend der Erarbeitung mehrfach angepasst. Diese
Koordinaten sind danach nicht angepasst worden.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162423 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Die Unterbaulinien sind zu klein

Begrindung

Die Bestandesbauten unter Terrain sind noch nicht erfasst. Die
Unterbaulinien sind neu zu definieren, sobald die Parkierung
und die TechnikrGume geklart sind

Beurteilung

Im Rahmen der nachfolgenden Planungsphase wird der
Standort des Parkhauses Uberprift. Dabei wird weiterhin die
Interessenabwdgung beziglich Wirtschaftlichkeit,
Bestandeserhalt, Unterbauung von Fldchen,
Erschliessungskozept und Freiraumkonzept vorgenommen. Es
wird vorgdngig Uberprift, welche Vorschidge in die
Machbarkeit integriert werden.

Im Bebauungsplan wird der nétige Spielraum dazu
entsprechend eingebaut (zusatzliche PP-Optionen auf
Baufeldern BN5 und G33, Erweiterung Unterbaulinie SUd und
Nord, Unterbaubarkeit Siedereistrasse ermodglicht, Kurz-PP
unterhalb BN3 ergdnzt).

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162424  Privatperson

Antrag / Bemerkung
PH Uberprifen bzgl. zweckmdssiger Form und der rund 7m
hohen Uberschittung

Begrindung
evil. unwirtschaftlich

Beurteilung

Im Rahmen der Machbarkeit wird die Lage und
Dimensionierung der Einstellhalle Gberprift und die Baulinie im
Situationsplan angepasst.

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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162425 Privatperson

Antrag / Bemerkung
Kaskaden reduzieren

Begrindung
vgl oben

Beurteilung

Die Wasserkaskaden beruhen auf dem Masterplan Sudi. Die
Wasserkaskaden werden als orientierender Planinhalt
dargestellt und im vorliegenden Bereich bereinigt (siehe
Antwort weiter oben). Die detaillierte Ausgestaltung wird in
den nachfolgenden Planungsphasen konkretisiert.
Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

Beurteilung

Danke fUr die RUckmeldung. Die Wasserkaskaden beruhen auf
dem Masterplan SUdi. Die Wasserkaskaden werden als
orientierender Planinhalt dargestellt (Siehe Antwort weiter
oben).

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162426 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Abstand zu Nachbarn kann verkleinert werden.

Begriindung
Es braucht keinen Gewdsserraum.

Beurteilung

Das Gewdsser wird aus dem Plan entfernt, da es kein
Gewadsser gibt. Im Rahmen der Machbarkeiten wird die
Anpassung in diesem Bereich Uberprift (Eingang Coop,
Mobilit&tsangebot).

Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162427 Privatperson

Antrag / Bemerkung
zusétzliche QS

Begrindung
kUrzere Wege fir BN1

Beurteilung

Danke fUr den Hinweis. Dies wird so umgesetzt.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt

162428 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Beurteilung
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurde der Knoten
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Knotengeometrie mit Bus, Velo, Ver- und Entsorgung, FG und Uberprift. Massnahmen sind derzeit nicht angezeigt. Mit den

MIV aufzeichnen Machbarkeitsstudien wird die Dimensionierung im Detail
. Uberprift und eine allféllige Absprache mit Nachbarn

Begrindung angezeigt.

Vertrauen bei Nachbarn schaffen Bericksichtigung

wird zur Kenntnis genommen

162429  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Wird diese innere Erschliessung absichtlich durchs Geb&ude Gemdss Richtprojekt ist eine Kaskadenlésung denkbar,
gefuhrt? weshalb die Lage des schematischen Weges korrekt ist.
Berucksichtigung
Begrindung keine Massnahme notig
Wird diese innere Erschliessung absichtlich durchs Geb&ude
gefuhrte
162431 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Zu- und Wegfahrt MIV ffentlich fehlt Die Zu- und Wegfahrt fUr das BNOé6 ist im westlichen Bereich
. und nicht im ndrdlichen Bereich des Baubereichs vorgesehen.
Begrundung Der Calomilweg soll nur untergeordnet befahren werden
Zu- und Wegfahrt MIV &ffentlich fehlt (Zugang Calomilgeb&ude, Anlieferung etc.). Eine dffentliche
und intensive Zufahrt ist nicht vorgesehen.
Bericksichtigung

wird teilweise berUcksichtigt

162432 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Kann der Konflikt Velotransit und FG bei der PU SUd geldst Dies wird im Rahmen der Machbarkeit geklart. Dabei spielen
werden neben den Anforderungen der Gemeinde die Vorgaben der
SBB eine zentrale Rolle.
Begrindung Berucksichtigung

wird zur Kenntnis genommen
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Areadlinterne Fuss- und Velowege werden auch &ffentlich sein -
Velo mit Tempo 40 werden gerne auch die Industriegasse

befahren
162434  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
zus. Parkplatze Danke fUr die RUckmeldung. Dies wird angepasst.
. Bericksichtigung
Begrundung wird berGcksichtigt
vgl. Rmdg Mobilit&t
162435 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Kericht FZ Danke fUr die RUckmeldung.
. BerUcksichtigung
Begrundung wird zur Kenntnis genommen
Der Unterschied zwischen den braunen Linien kénnte
einfacher erklart werden
162437  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
B&ume orientierend Die Lage der B&ume ist schematisch gemdss Legende.
. BerUcksichtigung
Begrundung wird bericksichtigt
Die genaue Lage der B&ume kann noch nicht definiert
werden. Die Anzahl der aufgezeigten B&ume im Areal soll
jedoch gepflanzt werden
162438 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
alte Parzellierung Die Parzellierung wird erst spdater festgelegt. Um
. Missverstandnisse vorzubeugen, wird anstelle der Begrifflichkeit
Begrundung "Parzellierung" die Begrifflichkeit "Grundstick Bestand"
neue Parzellierung fehlt noch verwendet.
Bericksichtigung
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wird berGcksichtigt

162439 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Abbruch ist besser hervorzuheben Danke fUr die RUckmeldung. Dies wird umgesetzt.
. BerUcksichtigung
Begrundung wird berUcksichtigt
bessere Lesbarkeit
162441  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Veloabstellfildchen orientierend Ubertitel "Lage schematisch” gilt fUr die Veloabstellplatze.
. BerUcksichtigung
Begrundung wird bericksichtigt
Die Anz ist bestimmt, die Lage kann noch geschoben werden
162442  Privatperson Antrag / Bemerkung Bericksichtigung
Die unterirdischen Bauten sind zu Uberprifen wird berUcksichtigt
Begrindung
vgl. Rmdg
162443  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Der Plan mit den Schnitten ist auch als verbindliches Die Schnitte sind nicht verbindlich, sondern wegleitend. Dies ist
Dokument zu bezeichnen. Die Schnitte vom 16.6. wurden nicht  im Art. 4 der Sonderbauvorschriften so festgehalten.
verteilt (mein Dok stammt vom 11.6.) Berucksichtigung
wird nicht berucksichtigt
Begriindung
Verbindlich wie der Schuhabdruck
162444  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung

Gewasserraum oder Verkehrsfldche

Danke fUr die Rickmeldung. Dies wird angepasst (Siehe dazu
die Antwort weiter oben).

23. April 2026

Seite 159 von 183



Sudi
are

al

Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum

A
A

Begrindung
Bachumlegung

Bericksichtigung
wird berGcksichtigt

162445  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Kaskaden orientierend Danke fUr den Hinweis. Dies wird so umgesetzt.
. BerUcksichtigung
Begrundung wird berUcksichtigt
noch nicht bestimmbar
162493  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
neue Parzellierung ist nachzutragen Die Parzellierung erfolgt erst nachtraglich und ist derzeit noch
. nicht stufengerecht.
Begrundung Bericksichtigung
Die Baufelder sind erst mit der Parzellierung klar definiert und wird nicht berUcksichtigt
beplanbar.
Damit rechtliche Abhé&ngigkeiten geklart werden kénnen,
sollten die Einheiten im Zonenplan parzelliert werden
162495  Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Gebdudeabbruch! Ist diese Dienstbarkeit gekldrt Die Verhandiungen sind am Laufen.
. Bericksichtigung
Begrundung wird bericksichtigt
Bei einer Enteignung kénnen hohe Kosten anfallen und die
Bewiligung des Bebauungsplanes verzégern. Das Gebd&ude
muss wahrscheinlich deutlich Gberzahlt werden
162404 (1) Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
, (2) Privatperson (1) Im Rahmen der nachfolgenden Planungsphase wird der
162562 (3) Gwarb/ Standort des Parkhauses Uberprift. Dabei wird weiterhin die
. Privatperson Bushof West Gber das PH im Gebdude G30 anordnen Interessenabwdgung beztglich Wirtschaftlichkeit,
163638 Bestandeserhalt, Unterbauung von Fldchen,
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(2) Erschliessungskozept und Freiraumkonzept vorgenommen. Es
) ) wird vorgangig Uberpruft, welche Vorschlége in die
Das Gebdude G30 ist neu zu planen Machbarkeit integriert werden.

. Im. Bere|ch G30-Sudistrasse UG bis unter die Im Bebauungsplan wird der nétige Spielraum dazu
Siedereistrasse ist das Parkhaus Nord anzuordnen enfsprechend eingebaut (zusatziiche PP-Optionen auf
Baufeldern BNS5 und G30, Erweiterung Unterbaulinie SGd und
Nord, Unterbaubarkeit Siedereistrasse ermoglicht, Kurz-PP
unterhalb BN3 ergdnzt).

Bericksichtigung
wird zur Kenntnis genommen

Auf dem Niveau der Industriegasse sind Veloanlagen zu
infegrieren

Auf dem Niveau der Siedereigasse ist der Bushof West
(Mitte) anzuordnen

Uber dem Bushof kann eine Wohnnutzung vorgesehen
werden

Zufahrt Gber Siedereistrasse und/oder Industriegasse
(3)

G30 als Parkhaus vorsehen. Gebdude aufteilen in Gewerbe im
EG (Niveau SuUdistrasse) OG1-4 als Parkhaus und aufbauten in
Wohnungen

Begriindung
(1)

Mit der Verschiebung des Bushofs West verkUrzt sich die
Verbindung Bushof West - zu Bushof Ost um rund 300m.
Handicapierte Menschen werden es danken.

P+R kdnnte direkt an die PU angeschlossen werden.
geschuUtzte Velostation im PH

Die PU musste vorfinanziert und die Perronaufgdnge
nachtraglich angebaut werden
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(2)

Vorteil: Zentralere Lage des Parkhauses und des Bushubs mit
Anbindung an die PU Mitte

Nutzung der Gebdudeteile mit schlechter Aussicht durch
untergeordnete Nutzung. Mdglicher Anschluss an das
Parkdeck und somit Anschluss an die Hauptstrasse. Das
Gebdude BN4 welches eine atftraktive Lage am Park hat, kann
fur Wohnbau genutzt werden.

(3)

Vorteil: Zentralere Lage des Parkhauses. Nutzung der
Gebdudeteile mit schlechter Aussicht durch untergeordnete
Nutzung. Méglicher Anschluss an das Parkdeck und somit
Anschluss an die Haupftstrasse. Das Gebdude BN4 welches
eine attraktive Lage am Park hat, kann fir Wohnbau genutzt
werden. Ev. Infegration des Busbahnhofs auf den Ebenen
Sudigasse und Sudigasse +1 von G30.

163109 Privatperson

Antrag / Bemerkung

Die neue PersonenuberfGhrung vom “alten” Dorfteil in den
neue Dorfteil "SUdi” muss dringend grosszUgig, einladend,
bequem und sicher fUr Fussg&nger und Fahrrdder gestaltet
werden. Die UberfUhrung vom Postplatz (Optik Pfister) Uber die
Bahnhofstrasse und die Geleise muss daher breit und attraktiv
gebaut werden.

Diese Uberfuhrung ist mitten im Dorf und zeigt optisch sichtbar,
wie die beiden Dorfteile alt und neu miteinander verbunden
sind.

Beurteilung

Dies entspricht den Zielen aus dem Masterplan und wird in den
weiteren Planungsphasen entsprechend weiterverfolgt.
Bericksichtigung

wird berGcksichtigt
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Begrindung
Der bestehende Dorfteil muss mit dem neuen Dorfteil eine
enge Verbindung erhaltenl!

163114 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Auch die UnterfUhrung beim Bahnhof, die die Verbindung zum  Der Ausbau der PU ist aktuell mit 6 m vorgesehen. Dies
SUdiplatz erbringt, muss grosszigig und fUr Fussgénger und entspricht einer Verdoppelung der heutigen PU-Breite und

dient den verfolgten Zielen, n&mlich die Trennwirkung der
Gleise zu Uberwinden und eine velo- und
fussgdngerfreundliche Anbindung des SUdiareals zu
Begrindung ermoglichen.

Die gleiche Begriindung wie bei den anderen Uber- und Bericksichtigung

UnterfGhrungen - der bestehende Dorfteil muss mit dem neuen  Wird berlcksichtigt

Dorfteil méglichst harmonisch und einfach verbunden sein!!

Fahrrader gestaltet sein. Die Grésse (Breite) der heutigen
UnterfGhrung muss viel breiter werden.

163115 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die Einfahrt von der Siedereistrasse in die Sempachstrasse muss  Im Rahmen der Mochbdrkei:rss’rudi? wird die konkrete
klar Uberdacht und ein entsprechender Lésungsvorschlag Ausgestalfung des Knotens Uberproft.

Bericksichtigung

erstellt werden. Es kommen zu den heutigen Anwohnern und - .
wird zur Kenntnis genommen

Benutzer der Siedereistrasse neu x Autos aus dem Parkhaus
(Einkaufscenter), x LKWs und x Busse die in die Sempachstrasse
einmUnden werden.

Begrindung

Die StrassenfGhrung von der Siedereistrasse in die
Sempachstrasse ist heute schon nicht besonders einladend,
vor allem wenn dann noch links in die Sempachestrasse
eingebogen wird. Wenn dann aber ein x-faches an Autos in
die Sempachstrasse gefuhrt werden, ist dort das “Chaos”
vorprogrammiert. Darum muss dort die StrassenfGhrung
angepasst werden (z. B. einem Kreisel).
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163116 Privatperson Antrag / Bemerkung Beurteilung
Die kleine, unpraktische PersonenunterfUhrung beim Nordisch ~ Die Aufwertung dieser PU Nord ist Bestandteil der weiteren
Personen- und Fahrradfreundlicher gestaltet werden. Uberproft.
Bericksichtigung
Begrindung wird berUcksichtigt

Auch hier ist ein Verbindungspunkt vom bestehend Dorf zum
neuen Dorfteil SUdi der eine attraktive UnterfUhrung for
Fussgdnger und Fahrré&der an dieser bereits bestehenden
Stelle braucht.

23. April 2026 Seite 164 von 183



Yo A o%e
Gemeinde Hochdorf
L] mehr als ein zentrum

3. Umfrage Hochhauser, Auswertung

3.1 Beschreibung der Teilnehmenden

Die Umfrage fand vom 17. September bis zum 31. Oktober 2025 im Rahmen der Mitwirkung
zur Umzonung und Bebauungsplan Stdiareal statt.

An der Umfrage haben 66 Personen Teilgenommen. Davon 62 Privatpersonen und 4 Parteien.

TEILNEHMENDE NACH ALTERSKLASSEN

65 und &lter 18 bis 30
7% 9%

50 bis 65

42% 30 bis 50

42%

n = 62 (ohne Parteien)
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3.2 Frage zu der raumlichen Wirkung

Frage:

Wie beurteilen Sie die raumliche Wirkung der Hochhauser im Landschaftsmodell?

Variante Nr. T mit 50 und 40 Metern finde ich am besten.
Variante Nr. 2 mit 59 und 47 Metern finde ich am besten.
Variante Nr. 3 mit 65 und 52 Metern finde ich am besten.
Variante Nr. 4, also etwas dazwischen, finde ich am besten.

Keine der Varianten Uberzeugt mich

OO000O0

Auswertung:
Wie beurteilen Sie die réumliche Wirkung der Hochh&user im
Landschaftsmodell?
30
28

25
| =
& w
| =
E 17
E
-I“J 15
3
[ Y] 12
=
n
g 10
<

§

3
2
0
50 und 40 Meter 59 und 47 Meter 65 und 52 Meter Etwas dazwischen Keine der Varianten
iiberzeugt mich
n=62
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Sonstige Anmerkungen:

= Die architektonische Gestaltung des Hochhauses ist extrem entscheidend, wie dies
schlussendlich wirken wird. Ich bezweifle, wieviel Einfluss man da auf einen zukUnftigen Investor
haben wird...

= Die Gebdudehdhe ist dabei nicht von zentraler Bedeutung; im Vordergrund steht vielmehr der
Erhalt der bestehenden Bausubstanz. Bei der Bausubstanz ist darauf zu achten,
wiederverwertete oder wiederverwendbare Materialien zu verwenden. Zudem sollen CO,-
neutrale und ressourcenschonende Baustoffe eingesetzt werden — beispielsweise durch den
Einsatz von Holzbauweise.

= vgl. schriftliche Stellungnahme. Die Mitte hat keine einheitliche Meinung zur Maximalhéhe der
beiden vorgesehen Hochhduser.

= Alle vorgeschlagenen Hohen sind bereits ziemlich hoch. FUr ein Hochhaus mit ausgewogenen
Proportionen — etwa nach dem Verhdltnis H = 2.5 x B — wirken die Hohen jedoch fast wieder
etwas zu niedrig. Eine H6he von 65 m oder mehr erscheint mir fir Hochdorf aufgrund des
Landschaftsbildes allerdings nicht angemessen.Das Entscheidende ist das Shaping, also die
sorgfdltige Ausformulierung des Bauvolumens, damit dieses nicht zu massig wirkt. Wenn es nur
einen Hochpunkt gdbe, wirde ich Variante 1 (50 m) bevorzugen und darauf hoffen, dass der
bestehende Sockel erhalten bleiben kann — das wirde Identitdt und Eigenart schaffen. Im
Moment neige ich jedoch zur offeneren Variante 4 (Erhalt Sockel wenn méglich). Dabei kdnnte
der hdéhere Baukdrper 56 m und der zweite 45 m (bzw. 44.8 m) hoch sein, sodass der zweite
Hochpunkt an der Schwelle von 45 m liegt — also an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit eines
Hochhauses. Sollte die Wirtschaftlichkeit bereits bei einer Geb&dudehdhe von 40 m gegeben
sein, wurde ich wiederum Variante 1 bevorzugen.

= Variantel zu brav, Variante 3 sehr mutig und stadtisch wirkend, Variante 2 ein gutes Mittelmass
und setzt einen modernen Akzent.

= Ein wichtiger Faktor ist die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit zwischen den einzelnen Varianten.
Die Variante 1 scheint stGdtebaulich zu Uberzeugen. Wir sollten jedoch den knappen
Wohnraum optimieren und uns fUr eine hohere Nutzungsdichte entscheiden.

= Abhdngigkeit zum Umgang mit Bausubstanz: Wenn sich der Bestand auf 65m "erhéhen" |Gsst,
dann muss es m.E. 65m sein. Die H6he mag's aus verschiedensten Blickwinkeln (auch aus der
Ferne) gut vertragen. Und: Das hdchste Gebdude a 65m wirkt markant eleganter;
"volumetrisch/proportional" die beste Option! MUsste man jedoch fir 65m den Bestand total
ersetzen, so wdare es (im Sinne gesamtheitlicher Betrachtung) die n&chst-niedrigere Hohe - so
dass sich der Bestand erhalten |asst (Ressourcen-schonend).

= Variante 3 hat urbane Wirkung

= Leider gibt es in der Umfrage die Mdglichkeit fur "Spielt mir keine Rolle" nicht. Daher habe ich
die obenstehende Antwort gewdahlt.

= FUgt sich sehr gut ins Dorfbild ein (59 und 47) mit dieser Hohe. Hebt sich wenig ab. Wenn man
einen markanten Punkt schaffen mdchte, dann darf es auch 65m sein.

= Das Hochhaus "Mischerei" sehe ich durchaus bis 65 Meter. Das Hochhaus "Nord" dirfte meines

Erachtens etwas niedriger sein, als in Variante Nr. 3, sodass das Hochhaus "Mischerei" alleine
aus der Skyline ragt.
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=  Mit "Etwas dazwischen" meine ich: auf jeden Fall weniger als 60 Meter. 65 Meter wdre ohnehin
viel zu hoch. Als Option: Den StimmbUrger:innen zwei Hohen zur Auswahl vorlegen. Das wirde
die schliesslich beschlossene Hohe demokratisch besser absichern.

= Folgende Argumente gegen Variante 2 und 3: 1. Schmdlerung der Landschaftsqualitét
Das geplante vorhaben, 65 m Turme zu bauen, beeintrdchtigt die landschaftliche Qualitat, die
fUr das Ubergeordnete Landschaftsbild der SUdi von zentraler Bedeutung ist.2.Schattenwurf auf
umliegende Bereiche: Das Bauvorhaben fur zu erheblichen Verschattungen in den
angrenzenden Bereichen. 3.Dominanz im Ortsbild und gestalterischer Fremdk&drper: Das
Vorhaben wirkt als gestalterischer Fremdkérper und dominiert unangemessen das bestehende
Ortsbild.

= Hochdorf soll den Dorfcharakter behalten. Ich sehe nicht viele Vorteile bei einem Hochhaus.
Dies wirde das Landschaftsbild beeintrchtigen und gehért nicht aufs Land. Sihe Chur, Horw.
Viel gewinnbringender wenn das Ganze Dorf aufstocken durfte.

= Wirkdnnen nur noch in die Hohe wachsen !l

= Die Infrastruktur platzt jetzt schon aus allen Ndhten, mehr Wohnungen heisst auch mehr
Familien. Es wird im Moment an allen Enden gespart und nur das noétigste gemacht.
Schulhduser, Arena, Spielpldtze, Feuerwehrmagazin... Die BefUrchtung liegt bei der fehlenden
Infrastruktur, wenn so Hoch gebaut und viel gebaut wird.

= Variante 1 oder maximal Variante 2 zu bevorzugen, ansonsten wurde ich das Dorfbild als zu
fest verandert sehen.

= Durch die lange Front wirkt es von der Seite betrachtet eher wie ein riesiger Block mit Tirmen
an den Enden und dadurch wuchtig unschdn. Winkel oder unterschiedliche Hohen der Sudi /
keine gerade Front wurde die Wuchtigkeit nehmen. Ich finde es ein sehr markantes riesiges
Objekt fur Hochdorf das man von weitherum sieht. Ich habe Angst, dass alles daneben
verblasst und man nur noch diesen Komplex sieht. Vergleich Mall of Switzerland.

= harmonische Eingliederung in das Ortsbild (50 und 40)

= Je hdher je besser. Wir kbnnen nur in die Hohe oder Breite bauen, daher lieber 70 oder 80
Meter!l
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3.3 Fragen zu Prinzipien
Frage:
An was soll sich die Gestaltung der Hochhduser generell orientieren?
(Nahwirkung / Dorf)
O Die Fassade soll sich an den bestehenden Bauten und dem umliegenden Ortsbild orientieren.
O Die Fassade soll einen deutlichen Kontrast zu den bestehenden Bauten darstellen.
P

(_) Spielt mir keine Rolle.

O Keine Antwort

Auswertung:

An was soll sich die Gestaltung der Hochhauser generell

- L] ?

orientierent
35

30
30
25
22
20
15
10
10
5
2
o
Die Fassade soll sich an den Die Fassade soll einen deutlichen Spielt mir keine Rolle Keine Antwort
bestehenden Bauten Kontrast zu den bestehhenden
und dem umliegenden Ortshild Bauten darstellen

orientieren.
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Frage:

Soll sich die Fassade durch dezente, landschaftsbezogene Farben in die umliegende Landschaft einbetten (Bezug zu Hugeln, Seen, Waldern,
Berge) oder sich von der umliegenden Landschaft abheben (z.B. durch helle Materialien, ikonisches Design)?

(Fernwirkung / Tal)

O Die Fassade soll sich in die umliegende Landschaft einbetten.
O Die Fassade soll sich von der umliegenden Landschaft abheben.
() spielt mir keine Rolle.

O Keine Anftwort

Auswertung:

Soll sich die Fassade durch dezente, landschaftsbezogene Farben in die
umliegende Landschaft einbetten (Bezug zu Hiigeln, Seen, Wildern, Berge) oder
sich von der umliegenden Landschaft abheben (z.B. durch helle Materialien,
ikonisches Design)?

50
45 43
40
35
30
25
20
15 14
10
17
5
1
o
Die Fassade soll sich in die Die Fassade soll sich von der Spielt mir keine Rolle Keine Antwort
umliegende Landschaft einbetten umliegenden Landschaft abheben
n =64
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Frage:
Sollen die beiden Hochhduser eine dhnliche Gestaltung aufweisen oder unterschiedlich sein?

Die beiden Hochhduser sollen eine dhnliche Gestaltung aufweisen.
Die beiden Hochhduser sollen unterschiedlich sein.

Spielt mir keine Rolle.

OOO0OO0O

Keine Antwort

Auswertung:

Sollen die beiden Hochhiuser eine dhnliche Gestaltung
aufweisen oder unterschiedlich sein?

50
45 a4
40
35
30
25
20
15
10 9 9

5

1]
4]
Die beiden Hochhduser sollen eine  Die beiden Hochhduser sollen Spielt mir keine Rolle Keine Antwort
ghnliche Gestaltung aufweisen unterschiedlich sein
n=62
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Sonstige Anmerkungen:

= Bjtte keine reine "Betonkldtze".

= Zwar soll sich die Gestaltung an den bestehenden Bauten und dem umliegenden Ortsbild
orientieren, jedoch nicht am Stil des bestehenden Gebdudes mit der Feuerverzinkten Fassade
Siedereistrasse 1. Fassadengestaltung ist in meinen Augen sehr entscheidend. Vor allem die
Wahl des Materials spielt eine zentrale Rolle. Da die Ziegelei in Hochdorf ein pradgender lokaler
Teil der Geschichte ist, kbnnte dieses Material aufgenommen werden. Glas macht keinen Sinn,
da Sichtschutz fUr die Bewohner sowieso ein BedUrfnis ist, auch wegen der Sonneneinstrahlung.
Eine Holzfassade wirde dem Stil "Markant" eine weichere Note geben. Die terrassierte Version
, gemischt mit dem markanten Stil in einer natUrlichen Gestaltung der Fassade (Backstein und
Holz) kénnte eine sehr gelungene Mischung geben.

= Konkreter Antrag: Die Mitte empfiehlt die Abstimmung bzgl. SUdi in zwei Abstimmungsfragen
aufzuteilen. Generelle BZR-Revision und Bebauungsplan auf der einen und Maximal-Héhe der
Hochhduser auf der anderen Seite.

= Die Bausubstanz soll auf die Verwendung von wiederverwerteter oder wiederverwendbarer
Bausubstanz zu achten, und es sollen CO,-neutrale bzw. ressourcenschonende Materialien
eingesetzt werden. Wie zum Beispiel Holzbau.

=  Wirkung durch hohe Hd&user wirken bereits, heraushebende Gestaltung wdre zu viel. Die
Hochhduser sollen einen Bezug zu Hochdorf haben.

= Zeitgemdsse und eigenstandige Architektur. Ein moderner Akzent, der Hochdorf ergénzt aber
nicht Uberstrahlt (landschaftlich sinnvoll eingebettet).

= Die beiden Fragen (obige 1 + 2) sind nicht zu beantworten; sie kbnnen nur missverstanden
werden und eine Antwort wirde mehr schaden als nUtzen.... Was ist mit "umliegendes Ortsbild"
gemeinte Welches wdren denn in Hochdorf (aus Sicht der Fragenstellenden) Bauten
(ortsildtypische?), an denen man sich zum Vorteil der gebauten Umwelt orientieren kéonnte/
sollite/ wirde? Mit Ausnahme der Braui kommt mir beim besten Wilen nichts
Orientierungswurdiges in den Sinng Der einzige zielfUhrende Weg fUhrt Uber ordentliche
qualitative Verfahren: Ein professionelles, sorgfdltiges Auswahlverfahren wird die beste zeitlos-
qualitativ-gute Lésung bringen und erst im Rahmen eines solchen Auswahlverfahren lassen sich
dann diese Fragen beantworten. Vorgaben im Voraus (analog der Fragen 1+2) sind m.E.
unserids, nicht zweckdienlich und gar mehr schadend als nUtzlich.

= Die Hochhd&user sollen kein kompletter "Fremdkorper” zum bereits bestehenden Dorfbild sein.
Soll Dorf/Stadt verbinden und keine strikte (optische) Separierung der beiden Gebiete
entstehen.

= Die beiden Hochhd&user sollen sich harmonisch in das Gesamtbild einfigen. Sie kbnnen dabei
unterschiedlich oder dhnlich sein. Ich finde die Hochhduser Hochzwei der Allmend Luzern sehr
gelungen. Steht man auf dem Sonnenberg und blickt auf die Hochhduser figen sie sich
farblich harmonisch ins Stadtbild und der grGnen Umgebung ein. Das "Gold" und die
Fensterfassaden nehmen die Farbe des Himmels/der Wolken an.
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=  Es wdre schdn, wenn die Fassaden der Tirme begrint sind.

= |ch wirde eine unterschiedliche Gestaltung mit verschiedenen Baumaterialien wie Holz, Glas,
Stein und Begrinung begrussen.

= Mutig sein! Die Fassaden sollen v.a. nicht einténig sein (keine SBB-Architektur), sie sollen auf
Augenhdhe Nischen aufweisen, ungerade Linien, Bristungen usw. - was eben zum Aufenthalt
einladt.

= Es darf durchaus etwas abgewichen werden von der bestehenden Architektur, sollte sich aber
grundsatzlich ins Dorf- und Landschaftsbild eingliedern - es braucht keine Extravaganz und bitte
kein architektonischer Brutalismus. Lieber natUrlichere Farben, die Kraft, Zeitlosigkeit und Ruhe
ausstrahlen.

= Hochdorf hat kein Ortsbild. Insofern kann man sich an nichts orientieren. Es ist ein Dorf mit
Durchfahrtsstrasse und jedem Baustil den man sich vorstellen kann. Insofern ist die Gestaltung
vom SuUdiareal freier moglich. Toll wére, wenn man einen zeitlosen Stil findet der nicht zu
wuchtig wirkt und hochwertig ist. Etwas auf das Hochdorf auch noch in paar Jahrzehnten stolz
sein kann. Die Sudi ist kein schoéner Ort. Insofern wdére es schade, wenn man sich in der
Architektur zu sehr an dieser Industrieanlage orientiert. Dieser Nostalgische Gedanke ist wohl
nur fOr bestehende Hofderer relevant die sowieso in bestehenden Wohnungen wohnen.
NeuzuzUger ist eine historische Referenz mutmasslich egal.
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3.4 Fragen zur Gestaltung
Frage:

Variante 1 "Terrassen™: Wie gefallt Ihnen der Charakter mit Fokus auf Einbettung und Rickspringe?

() Gefdllt mir sehr gut
() Gefallt mir gut

() Neutral

() Gefallt mir nicht

() Gefdllt mir gar nicht

.
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... Das Wohnhochhaus gliedert sich gut in die Sidi ein, Ruckspringe mit
begrtnten Terrassen zur Gasse hin vermitteln den Massstab zu den Hausern
an der Gasse und lassen das Hochhaus vom Talboden aus hoch wirken...

Auswertung:

Variante 1 "Terrassen": Wie gefallt lhnen der Charakter mit
Fokus auf Einbettung und Riickspriinge?

35
35
30
25
20

15
15

10
10

Gefillt mir sehr gut Gefallt mir gut Neutral Gefallt mir nicht Gefillt mir gar nicht
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Frage:

Variante 2 "lkone": Wie gefallt Innen der Charakter mit Fokus auf Kontrast und expressive Fernwirkung?

O Gefdllt mir sehr gut
O Gefallt mir gut

O Neutral

O Gefdllt mir nicht

O Gefallt mir gar nicht

... Das Wohnhochhaus steht im Kontrast zu den anderen Geb&uden der
Sudi und setzt auf eine expressive Fernwirkung. Es wird zur neuen lkone von
Hochdorf...

Auswertung:

Variante 2 "lkone": Wie gefadllt lhnen der Charakter mit Fokus
auf Kontrast und expressive Fernwirkung?

22

20 19

15

11
10

Gefallt mir sehr gut Gefallt mir gut Neutral Gefillt mir nicht Gefallt mir gar nicht

66

o}
1l
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Frage:

Variante 3 "Leicht™: Wie gefallt Ihnen der Charakter mit Fokus auf Leichtigkeit und Sichtbarkeit?

Gefallt mir sehr gut
Gefallt mir gut
Neutral

Gefallt mir nicht

Gefallt mir gar nicht
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... Die Decken des Wohnhochhauses werden nach aussen sichtbar und
verleihen ihm Leichtigkeit. Das Haus wirkt im Gegensatz zum massiven
Calomilgebaude elegant, die Bewohnenden und ihre Pflanzen auf den
Balkonen sind sichtbar....

Auswertung:

Variante 3 "Leicht": Wie gefallt lhnen der Charakter mit Fokus

auf Leichtigkeit und Sichtbarkeit?
20 19
18
18
16
14
12 12
12

10

Gefallt mir sehr gut Gefillt mir gut Neutral Gefillt mir nicht  Geféllt mir gar nicht
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Frage:

Variante 4 "Markant": Wie gefallt Ihnen der Charakter mit Fokus auf Industrie und Kubatur?

O Gefallt mir sehr gut
O Gefallt mir gut

O Neutral

(O aefallt mir nicht

O Gefallt mir gar nicht
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... Das fdr Industrieareale typische rationale Raster wird aufgenommen,
die privaten Aussenrdume sind hinter der Fassade in Loggien angeordnet.
Das Hochhaus wirkt stabil, massig und steht im Kontrast zur umgebenden
Landschaft und zum Himmel ...

Auswertung:

Variante 4 "Markant": Wie gefallt lhnen der Charakter mit

Fokus auf Industrie und Kubatur?
25

21

20
18

15
12

10

Gefallt mir sehr gut Geféllt mir gut Ne utral Gefallt mir nicht Gefallt mir gar nicht

n=266
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Frage:

Variante 5 "Collage™ Wie gefallt Innen der Charakter mit Fokus auf verschiedene Elemente?

O
O
O
O
O

Gefallt mir sehr gut
Gefallt mir gut
Neutral

Gefallt mir nicht

Gefallt mir gar nicht
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... Das Hochhaus wirkt wie eine Collage aus vielen Teilen. Es wirkt somit
visuell weniger einheitlich als vielmehr aufgeldst. An jeder Ecke gibt es etwas
zu entdecken, verschiedene Elemente und Massstdbe prdgen den Ausdruck
des Hochhauses...

Auswertung:

Variante 5 "Collage": Wie gefallt Ihnen der Charakter mit
Fokus auf verschiedene Elemente?

25
22

20
17

15

10

Gefillt mir sehr gut Gefillt mir gut Neutral Gefillt mir nicht Gefallt mir gar nicht

n=:66

23. April 2026 Seite 178 von 183



Yo A o%e
Gemeinde Hochdorf
s mehr als ein zentrum

Auswertungen:

Welche der gezeigten Gestaltungen gefillt lhnen am BESTEN?

30
25
25
20
15 14
10
10 8
5
5
1
0 n=63
Variante 1 Variante 2 "lkone" Variante 3 "Leicht” Variante 4 Variante 5 Ich habe keine
"Terrasse" "Markant" "Collage" Praferenz
Welche der gezeigten Gestaltungen gefallt lhnen am
WENIGSTEN?
30
27 26

25

20

15

10 8

5 4
1 o n=6é
0
Variante 1 Variante 2 "lkone" Variante 3 "Leicht” Variante 4 Variante 5 Ich habe keine
"Terrasse" "Markant" "Collage" Ablehnung
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4. Zustimmungsmessungen Umzonung und Bebauungsplan
Im Rahmen der E-Mitwirkung wurde zu den rechtlich verbindlichen Planungsunterlagen der
Umzonung und dem Bebauungsplan eine Zustimmungsmessung durchgefihrt.

Die Resultate der Zustimmungsmessung wurden von einem kleinen Teil der Teilnehmenden
ausgefUllt. Die Ergebnisse sind daher nicht représentativ und erlauben keine RGckschlUsse auf
eine Mehrheitsmeinung der Bevdlkerung. Zur Schaffung von Transparenz wurden die Resultate
dennoch dokumentiert und als punktuelles Stimmungsbild der antwortenden Personen
verstanden. Sie dienen der ergdnzenden Einordnung der RGckmeldungen, bilden jedoch
keine eigenstdndige Entscheidungsgrundlage fUr die planerische Abwdgung.

4.1 Rechtlich verbindliche Planungsunterlagen

Frage: Wie beurteilen Sie die Umzonung (Erg&nzung BZR & Teildnderung Zonenplan)
insgesamt?

Bebauungsplan:
Einverst&ndnis Bebauungsplan

12

10
10

5 5
4
2
0
Ich bin vollumfanglich Grundsétzlich Teilweise einverstanden  Nicht einverstanden, es
einverstanden einverstanden, mit kleinen i sind grundlegende‘ Nn=26von 41
Anmerkungen Anderungen erforderlich
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Frage: Wie beurteilen Sie den Bebauungsplan (Sonderbauvorschriften & Situationsplan)
insgesamt?

Umzonung:

Einverst&dndnis Umzonung

10
9 9

Ich bin vollumfanglich Grundsatzlich Teilweise einverstanden  Nicht einverstanden, es
einverstanden einverstanden, mit kleinen sind grundlegende Nn =28 von 41
Anmerkungen Anderungen erforderlich

4.2 Orientierende und wegleitende Planungsunterlagen

Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Planungsgrundlagen?

Einverstandnis Planungsbericht

Ja, ich bin vollumfanglich Grundsatzlich Teilweise einverstanden  Nicht einverstanden, es Nn=22von 41
einverstanden einverstanden, mit sind grundlegende
kleinen Anmerkungen Anderungen erforderlich
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Einverstandnis Richtprojekt Freiraum

10 g
? 8
8
7
6
5
4
4
3
2
! 0
o L o o o n=21von 41
Ja, ich bin vollumfanglich Grundsatzlich Teilweise einverstanden Nicht einverstanden, es
einverstanden einverstanden, mit sind grundlegende
kleinen Anmerkungen Anderungen erforderlich
Einverstdandnis Steckbriefe Baubereiche
8
7 7
7
6
6
5
4
3
2
1
0
0
Ja, ich bin vollumfanglich Grundsatzlich Teilweise einverstanden Nicht einverstanden, es n =20 von 41
einverstanden einverstanden, mit sind grundlegende
kleinen Anmerkungen Anderungen erforderlich
Einverstandnis Technische Schnitte
10 9
9
8 7
7
6
5
4
3 2
2
L 0
0 n =18 von 41
Ja, ich bin vollumfanglich Grundsatzlich Teilweise einverstanden  Nicht einverstanden, es
einverstanden einverstanden, mit kleinen sind grundlegende
Anmerkungen Anderungen erforderlich
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Einverstdandnis Mobilitats- und Verkehrsgutachten

n =22 von 41
la, ich bin vollumfanglich Grundsatzlich Teilweise einverstanden  Nicht einverstanden, es
einverstanden einverstanden, mit kleinen sind grundlegende
Anmerkungen Anderungen erforderlich
Einverstandnis Umweltnotiz
9
7
1
0
Ja, ich bin vollumfanglich Grundsatzlich Teilweise einverstanden Nicht einverstanden, es sind _
einverstanden einverstanden, mit kleinen grundlegende Anderungen n= ] 7 von 4]
Anmerkungen erforderlich
Einverstdandnis ERP
9
7
6
1
n =23 von 41
Ja, ich bin vollumfanglich Grundsatzlich Teilweise einverstanden Nicht einverstanden, es
einverstanden einverstanden, mit kleinen sind grundlegende
Anmerkungen Anderungen erforderlich

23. April 2026 Seite 183 von 183



	1. Einleitung
	1.1 Grundlagen
	1.2 Gegenstand der Mitwirkung
	Abbildung: Ansicht Mitwirkungstool www.mitwirken-hochdorf.ch, September 2025
	1.3 Würdigung
	1.4 Methodik und Auswertung
	1.5 Hochhausumfrage und Zustimmungsmessung
	2. Mitwirkungsbericht Umzonung und Bebauungsplan
	2.1 Ergänzung Bau- und Zonenreglement
	2.2 Teiländerung Zonenplan
	2.3 Bebauungsplan Südiareal Sonderbauvorschriften
	2.4 Bebauungsplan Südiareal Situationsplan
	3. Umfrage Hochhäuser, Auswertung
	3.1 Beschreibung der Teilnehmenden
	3.2 Frage zu der räumlichen Wirkung
	3.3 Fragen zu Prinzipien
	3.4 Fragen zur Gestaltung
	4. Zustimmungsmessungen Umzonung und Bebauungsplan
	4.1 Rechtlich verbindliche Planungsunterlagen
	4.2 Orientierende und wegleitende Planungsunterlagen

